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20320 
Vierte Veror.dnung 

zur Änderung der Verordnung 
zur Abgeltung der Bürokosten 

der Gerichtsvollzieherinnen 
und Gerichtsvollzieher (GVEntschVO) 

Vom 14. Juni 2002 

Aufgrund des § 49 Abs. 3 des Bundesbeso~~ungsgeset­
zes und des § 1 Nr. 3 der Verordnung zur Ubertragung 
besoldungsrechtlicher Zuständigkeiten vom 2. September 
1975 (GV. NRW. S. 544), geändert durch Verordnung vom 
5. September 1978 (GV. NRW. S. 498), wird im Einverneh­
men mit dem Finanzministerium verordnet: 

§ 1 

Die Verordnung zur Abgeltung der Bürokosten der 
Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher 
(GVEntschVO) vom 28. Mai 1998 (GV. NRW. S. 434), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. September 
2000 (GV. NRW. S. 658), wird wie folgt geändert: 

1. In§ 2 Abs. l Satz 2 wird die Zahl „79,2" durch die Zahl 
,,63,6" ersetzt. 

2. In§ 3 Abs. 2 Satz 1 ·wird die Zahl „55.900" durch die 
Zahl „52.600" ersetzt. 

§2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2001 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 14. Juni 2002 

Der Justizminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Jochen Dieckmann 

- GV. NRW. 2002 S. 188. 

223 
VerordnunP-

über die zentrale Vergabe v~n Studienplätzen 
in Nordrhein-Westfalen 

(Vergabeverordnung NRW-VergabeVO NRW) 
Vom 12. Juni 2002 

Aufgrund von § 1 und § 2 Satz 1 des Gesetzes zur 
Ratifizierung des Staatsvertrages über die Vergabe von 
Studienplätzen vom 14. März 2000 (GV. NRW. S. 238) in 
Verbindung mit Artikel 16 Abs. 1 Nr. 1 bis 14 des 
Staatsvertrages über die Vergabe von Studienplätzen 
vom 24. Juni 1999 und§§ 10 und 11 des Zweiten Gesetzes 
über die Zulassung zum Hochschulstudium in Nord­
rhein-Westfalen (Hochschulzulassungsgesetz NW 1993 -
HZG NW 1993) vom 11. l\!Iai 1993 (GV. NRW. S. 204), 
geändert durch Artikel V des Gesetzes vom 6. Juli 1993 
(GV. NRW. S. 476); wird verordnet: 

Inhaltsübersicht 

Erster Teil 
Vergabe von Studienplätzen 

I. 
Allgemeines 

§ 1 Anwendungsbereich 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
§ 3 Frist und Form der Anträge, Ausschluss vom 

Verfahren 
§ 4 Besondere Erkiärungspflichten 
§ 5 Zulassungsbescheid der Zentralstelle 

n. 
Verteilungsverfahren 

§ 6 Zulassungsantrag 
§ 7 Ablauf des Verfahrens 
§ 8 Verteilung 

III . 
. Allgemeines Auswahlverfahren 

§ 9 Zulassungsantrag 
§ 10 Besonderer öffentlicher Bedarf 
§ 11 Ablauf des Verfahre:qs 
§ 12 Quoten 
§ 13 Auswahl nach einem Dienst aufgrund früheren 

Zulassungsanspruchs 
§ 14 Auswahl nach dem Grad der Qualifikation 
§ 15 Landesquoten 
§ 16 Zurechnung zu den Landesquoten 
§ 17 Auswahl nach Wartezeit 
§ 18 Auswahl nach dem Ergebnis des Auswahlverfah­

rens der Hochschulen 
§ 19 Beteiligung am Auswahlverfahren der Hochschu-

len 
§ 20 Zulassung im Auswahlverfahren der Hochschulen 
§ 21 Auswahl nach Härtegesichtsptmkten 
§ 22 Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber mit 

besonderer Rochschulzugangsberechtigung 
§ 23 Auswahl für ein Zweitstudium 
§ 24 Ranggleichheit 

Zweiter Teil 
Sonstige Bestimmungen 

§ 25 Ausländerzulassung durch die Hochschulen 
§ 26 Abschluss des Verfahrens 
§ 27 Vergabe verfügbar gebliebener Studienplätze 

durch die Hochschulen 
§ 28 Teilstudienplätze 

Dritter Teil 
Besondere Vorschriften 

für das Land Nordrhein-Westfalen 

I. 
Zulassungsverfahren 

der Zentralstelle 

§ 29 Zentrale Landesverfahren 
§ 30 Lehramtsstudiengänge 
§ 31 Bewerberinnen und Bewerber mit Fachhochschul­

reife 
§ 32 Grad der studiengangbezogenen Eignung 

II. 
Zulassungsverfahren 

der Hochschulen 

§ 33 Örtliche Zulassungsbeschränkungen 
§ 34 Grad der studiengangbezogenen Eignung 
§ 35 Beruflich Qualifizierte 
§ 36 Aufbau-, Ergänzungs- und Zusatzstudiengänge 
§ 37 Zulassungsbeschränkungen in höheren Fachsemes­

tern 
§ 38 Vergabe der Studienplätze in höheren Fachsen~es­

tern 
§ 39 Studiengang Medizin 

Vierter Teil 
Schlussvorschriften 

§ 40 In-I(raft-Treten 

Anlage 1 In das Verfahren der Zentralstelle einbezogene 
Studiengänge (zu§ 1 Abs. 1 Satz 4, § 29 Abs. 1 
und §§ 30, 31) 

• 

• 
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Anlage 2 Zuordnung der Kreise und kreisfreien Städte 
zu den Studienorten (zu § 8 Abs. 1 Satz 3) 

Anlage 3 Ermittlung der Durchsctnittsnote (zu § 14 
Abs. 1) 

Anlage 4 Ermittlung der lVIesszahl bei der Auswahl für 
ein Zweitstudium (zu § 23 Abs. 2 Satz 2) 

Anlage 5 Auswar-J der Bewerberinnen und Bewerber 
nach § 35 Abs. 2 

Erster Teil 
Vergabe von Studienplätzen 

I. 
Allgemeines 

§1 
Anwendungsbereich 

(1) Die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplät­
zen (Zentralstelle) vergibt die Studienplätze des ersten 
Fachsemesters der in das zentrale Vergabeverfahren 
einbezogenen Studiengänge an Deutsche so·.vie an aus­
ländische Staatsangehörige oder Staatenlose, die im 
Sinne dieser Verordnung Deutschen gleichgestellt sind. 
Deutschen gleichgestellt sind hiernach: 

1. Staatsangehörige eines anderen Mitgliedsstaates der 
Europäischen Gnion ode.r eines anderen Vertragsstaa­
tes des Abkommens über den Europäisc:t.en Wirt­
schaftsraum, 

2. in der Bundesrepublik Deutschland wohnende Kinder 
von Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedsstaates 
der Europäischen Union oder von Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäisc:':ien ·wirtschaftsraum, 
sofern diese Staatsangehörigen in der Bundesrepublik 
Deutschland beschäftigt sind oder gewesen sind, 

3. in der Bundesrepublik Deutschland wohnende andere 
Familienangehörige im Sinne des Artikel 10 der Ver­
ordnung (EWG) Nr. 1612/68 von Staatsangehörigen 
eines anderen :viitgliedsstaates de::.· Europäischen 
Union oder von Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Vlirtschaftsraum, sofern diese 
Staatsangehörigen in der Bundesrepublik Deutsch­
land beschäftigt sind, sowie 

4. sonstige ausländische Staatsangehörige oder Staaten­
lose, die eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 
besitzen. 

Wer nach Satz 2 Deutschen gleichgestellt ist, wird nach 
den für Deutsche geltenden Bestim:::nungen am Vergabe­
verfahren beteiligt. Die in das zentrale Vergabever::ahren 
einbezogenen Studiengänge sind in Anlage 1 aufgeführt. 
Sie gliedern sich in Studiengänge des VerteilLE1gsverfah­
rens und Studiengänge des allgemeinen Aus-...vahlverfah­
rens. 

(2) Soweit die Zentralstelle besondere zentrale oder 
gemeinsame Verteilungs- oder Auswahlverfahren für 
Studiengänge an Hochschulen (außer Fachhochschulen) 
einzelner oder mehrerer Länder durchführt. werden die 
Studienplätze dieser Studiengänge zusam1nen mit den 
Studienplätzen der in Absatz 1 genannten Studiengänge 
in einem Verfahren nach dieser Verordnung vergeben. 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verord:mng bedeutet: 

1. ,, Vergabeverfahren" 
die auf einen Zulassungstermin (Sommersemester oder 
Wintersemester) bezogene Vergabe von Studienplät­
zen, 

2. ,,Hauptantrag" 
der Zulassungsantrag für den an erster Stelle genann-
ten Studiengang, · 

3. ,,Hilfsantrag" 
der Zulassungsantrng für den an zweiter Stelle ge­
nannten St1;1diengang,-

4. ,,Studienor:" 
eine Hochschule oder ein Teil einer Hochschule, 

5. ,,Durchschnittsnote" 
die Gesamtnote oder Durchsch:üttsnote, 

6. ,,Teilstudienplatz" 
ein Studienplatz, bei dem die Zulassung auf den ersten 
Teil eines Studiengangs beschränkt ist, weil das Wei­
terstudium. an einer deutschen Hochschule nicht ge­
währleistet ist, 

7. ,,deutsche Hochschulzugangsberechtigung" 
eine in der Bundesrepublik Deutschland oder an einer 
deutschen Auslandsschule erworbene Hochschuizu­
gar:gsberechtigung; ausgenor:m:en sind Hochschulzu­
gangsberechtigungen, die ausschließlich nac::i auslän­
dischem Recht erworben ... vurden, 

8. ,,deutsche Hochschule" 
eine in der Bundesrepublik Deutschland gelegene 
Hochschule. 

§ 3 
Frist und Form der Anträge, 
Ausschluss vom Ver:::ahren 

(1) Der Zulassungsantrag muss für das Sommersemes­
ter b:s zum 15. Januar. für das ·wintersemester bis zum 15. 
Juli bei der Zentralstelle eingegangen sein {Ausschluss­
fristen). 

(2) Anträge, die nach dieser Verordnung ergänze1:.d zum 
Zulassungsantrag gestellt werden können, sind mit dem 
Zulassungsantrag zu stellen. 

(3) Stellt jen:.a:::id mehrere Zulassungsanträge, wird nur 
-:.iber der:. letzten fristgerecht eingegangenen Zulassungs­
antrag er..tschiecien. 

(4) Die Zentralstelle best:m:rnt die Form des Zulas­
sungsantrags und der Anträge nach Absatz 2. Sie be­
stimmt auch die Unterlagen, die den Anträgen mindes­
"':e::.1s beizuffüien sind. sowie deren Form. Sie ist nicht 
verpflichtet, den Sachver11.alt von Ar.nts wegen zu ermit­
teh1. 

(5) Wer die Bewerbungsfrist versäumt, ist vom Verga­
beverfahren ausgescl-::.lossen. Ist ein Zulassungsantrag 
:::ristgerecht gestellt \Vorden, kann die Zentralstelle nach­
träglich eingereichte Unterlagen für c.as Sommerseme­
ster spätestens bis zum 15. Februar, für das \Vinterseme­
ster spätestens bis z:Im 15. August (Ausschlussfristen) 
berücksichtigen, solange der Verfahrensablauf dies noch 
zulässt. Dies gilt auch für die Versicherul:!-gen an Eides 
statt r:ach § 4 s01.vie den Nachtrag und die Andenmg von 
Studiengang- und Studienort\vünschen. Entspric11t der 
Zulassungsantrag bei Ab~auf der Frist nach Satz 2 nicht 
den rechtliche:'1 Mindestanforderungen oder fehlen not­
;vendige Unterlagen, gilt Satz 1 entsprechend. 

(6) Vo• Vergabeverfahren ist ausgescl::.lossen, wer für 
den Studiengang seines Haupt- oder Hilfsantrags im 
Zeitpunkt der Antragstellung an einer deutschen Hoch­
schule als Studen'.:in oder Student eingeschrieben ist; dies 
gilt nicht im Fall der Einschreibung für einen Teilstu­
diennlatz oder bei l"fachweis von Gründen für einen 
Studienartwechsel nach§ 21 Satz 2. Wer in der..1 gewähl­
ten Studiengang bereits an einer deutschen Hochschule 
eingeschrieben war, kann seine Zulassung in diesem 
Studiengang sowohl im Verfahren der Zentralstelle für 
einen Studienplatz des ersten Fachsen::.esters als auch 
nach Maßgabe der Vorschriften für die Zulassung zu 
höheren Fachsemestern beantragen. 

§4 
Besondere Erklärungspflichter: 

(1) Jede Bewerberin und jeder Bewerber hat an Eides 
statt zu versichern, dass sie oder er im Zeitpunkt der 
Antragstellung :r:icht für einen beantragten Studiengang 
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an einer deutschen Hochschule als Studentin oder Stu­
dent eingeschrieben ist. 

(2) Alle Bewerberinnen und Bewerber für einen Stu­
diengang des allgemeinen Auswahlverfahrens haben an 
Eides statt zu versichern. ob sie bereits an einer deut­
schen Hochschule ein Studium abgeschlossen haben oder 
als Studentin oder Student eingeschrieben waren, gege­
benenfalls, für welche Zeit. 

§ 5 
Zulassungsbescheid der Zentralstelle 

Im Zulassungsbescheid bestimmt die Zentralstelle ei­
nen Termin, bis zu dem die Zugelassenen gegenüber der 
im Zulassungsbescheid genannten Hochschule zu erklä­
ren haben, ob der Studienplatz angenommen wird. Liegt 
die Erklärung bis zu diesem Termin der Hochschule nicht 
vor oder lehnt die Hochschule eine Einschreibung ab, 
weil sonstige Einschreibvoraussetzungen nicht vorliegen, 
wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 

II. 
Verteilungsverfah:ren 

§ 6 

Zulassungsantrag 

Im Zulassungsantrag sind ein Studiengang und ge­
wünschte Studienorte in einer Reihenfolge anzugeben. 

§ 7 
Ablauf des Verfahrens 

(1) Wer sich im Verteilungsverfahren bewirbt, erhält 
einen Studienplatz. Die Verteilung der Studienplätze 
richtet sich in erster Linie nach den Studienort-wünschen. 

(2) Für die Zulassung von nicht nach§ 1 Abs. 1 Satz 2 
Deutschen gleichgestellten ausländischen Staatsangehö­
rigen und Staatenlosen durch die Hochschulen sind je 
Studienort 8 vorn Hundert der festgesetzten Zulassungs­
zahlen vorzubehalten. 

(3) Die Hochschulen teilen der Zentralstelle unverzüg­
lich nach Ablauf der Erklärungsfrist für die Annahme des 
Studienplatzes nach § 5 Satz 1 mit, wen sie eingeschrie­
ben und über welche Einschreibanträge sie noch nicht 
entschieden haben. Spätestens vor Beginn des zweiten 
Nachrückverfahrens eines Auswahlverfahrens teilen sie 
mit, wie viele Studienplätze im Rahmen der Quote nach 
Absatz 2 endgültig besetzt worden sind. 

(4) Die Zentralstelle kann durch Überbuchung der 
Zulassungszahlen berücksichtigen, dass Studienplätze 
voraussichtlich nicht angenommen werden. 

§ 8 

Verteilung 

(1) Können an einem Studienort nicht alle Bewerberin­
nen und Bewerber zugelassen werden, die diesen Stu­
dienort an gleicher Stelle im Zulassungsantrag genannt 
haben, werden zunächst 25 vom Hundert der Studien­
plätze nach dem nach§ 14 bestimmten Grad der Qualifi­
kation vergeben; bei der Zulassung für ein Zweitstudium 
gilt das Ergebnis der Abschlussprüfung des Erststudiums 
als Grad der Qualifikation. Im Übrigen ·wird über die 
Zulassung an diesem Studienort in der nachstehenden 
Rangfolge entschieden: 

1. nachgewiesene Schwerbehinderung im Sinne von § 2 
Abs. 2 des N em-iten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) 
Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen 
vom 19. Juni 2001 (BGBL I S. 1046), 

2. einzige vVohnung oder Hauptwohnung mit dem Ehe­
gatten oder den Kindern in den dem Studienort 
zugeordneten Kreisen und kreisfreien Städten, 

3. Anerkennung des ersten Studienortwunsches nach 
Absatz 3, 

4. einzige ·wohnung oder Hauptwohnung bei den Eltern 
in den dem Studienort zugeordneten Kreisen und 
kreisfreien Städten, 

5. keiner der vorgenannten Gründe. 

Die Zuordnung von Kreisen und kreisfreien Städten zu 
den einzelnen Studienorten ergibt sich aus Anlage 2. Anlage 2 

(2) Besteht bei der Zulassung nach Absatz 1 Satz 1 
Ranggleichheit, entscheidet die Rangfolge nach Absatz 1 
Satz 2. Besteht bei der Zulassung nac}1 Absatz 1 Satz 2 
Ranggleichheit, entscheidet der Grad der Qualifikation 
nach Absatz 1 Satz 1. Im Übrigen entscheidet bei 
Ranggleichheit das Los. 

(3) Für den im Zulassungsantrag an erster Stelle 
genannten Studienort kann ein Antrag auf bevorzugte 
Berücksichtigung gestellt werden. Dem Antrag soll nur 
stattgegeben werden, wenn die Zulassung an einem 
anderen Studienort unter Anlegung eines strengen Maß­
stabs mit erheblichen Nachteilen verbunden wäre. Hier­
bei kommen insbesondere eigene gesundheitliche, fami­
liäre oder wirtschaftliche Umstände sowie wissenschaft­
liche Gründe in Betracht. 

(4) Soweit in einem Zulassungsantrag 

1. die Ludwig-Maximilians-Universität München und 
die Technische Universität lVIünchen oder 

2. die Freie Universität Berlin, die Humboldt-Universität 
Berlin und die Technische Universität Berlin 

als Studienorte unmittelbar nacheinander genannt wer­
den, werden bei der Zulassung nach Absatz 1 Satz 2 die 
Ortswünsche für diese Studienorte innerhalb der für den 
zuerst genannten dieser Studienorte angegebenen Orts­
präferenz nacheinander berücksichtigt. 

(5) Kann kein Studienplatz an den genannten Studien­
orten zugewiesen werden, wird ein Studienplatz an einem 
anderen Studienort angeboten. 

III. 
Allgemeines Auswahlverfahren 

§ 9 
Zulassungsantrag 

(1) Am Vergabeverfahren wird nur beteiligt, wer bis 
zum Ablauf der Frist nach § 3 Abs. 1 die Hochschulzu­
gangsberechtigung für den gewählten Studiengang er­
worben hat. \Verden mehrere Hochschulzugangsberechti­
gungen vorgelegt, soll für jeden gewünschten Studien­
gang angegeben werden, auf welche der Zulassungsan­
trag gestützt wird. Fehlt eine derartige Angabe, wird dem 
Zulassungsantrag die zuerst erworbene Hochschulzu­
gangsberechtigung zugrunde gelegt. 

(2) Im Zulassungsantrag dürfen bis zu zwei Studien­
gänge (Haupt- und Hilfsantrag), bei einem Zweitstudien­
antrag nur ein Studiengang (Hauptantrag) genannt wer­
den. Soweit ein Studiengang des Verteilungsverfahrens 
im Hilfsantrag genannt wird, gilt er als Studiengang des 
allgemeinen Auswahlverfahrens. 

(3) Für jeden Studiengang sind gewünschte Studienorte 
in einer Reihenfolge anzugeben. 

(4) Wer zum Bewerbungsstichtag das 55. Lebensjahr 
vollendet hat, wird an einem Auswahlverfahren nur 
beteiligt, wenn für das beabsichtigte Studium unter 
Berücksichtigung der persönlichen Situation der Bewer­
berin oder des Bewerbers schwerwiegende wissenschaft­
liche oder berufliche Gründe sprechen. 

§ 10 
Besonderer öffentlicher Bedarf 

Das Bundesministerium der Verteidigung teilt der 
Zentralstelle für das Sommersemester bis zum 15. Januar. 
für das Wintersemester bis zum 15. Juli (Ausschlussfris..: 
ten) unter Angabe einer Reihenfolge mit, wen es für die 
Studienplätze benennt, die dem Sanitätsoffizierdienst 
der Bundeswehr vorbehalten sind. vVer einen Studien­
platz aus dieser Quote erhält, kann nicht nach anderen 
Bestimmungen dieser Verordnung zugelassen werden. 

• 

• 



• 

• 
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§ 11 
Ablauf d.es Verfahrens 

(1) Zunächst wird über die Hauptanträge entschieden 
(Hauptverfahren). Die dann noch verfügbaren Studien­
plätze werden in Nachrückverfahren vergeben; dabei 
wird zunächst nur berücksichtigt, wer de~ Studier..gang 
im Hauptantrag genannt hat. Sind danach noch Studien­
plätze verfügbar, wird berücksichtigt, wer den Studien­
gang im Hilfsantrag genannt hat. An Nachrückverfahren 
nimmt teil, wer bis zu diesem Ze::.tpunkt noch nicht 
zugelassen ist; die Zulassung für einen Teilstudienplatz 
bleibt dabei unberücksichtigt. 

(2) \Ver in einer oder in mehreren nach § 12 zu 
bildenden Quoten zu berücksichtigen ist, wird auf allen 
entsprechenden Ranglisten geführt. Bei der Auswahl 
werden die Ranglisten in folgender Reihenfolge berück­
sichtigt: 

1. Auswahl nach einem Dienst aufgrund früheren Zulas­
sungsanspruchs nach § 13, 

2. Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber mit beson­
derer Hochschulzugangsberechtigung nach § 22 und 
Auswahl für ein Zweitstudium nach§ 23, 

3. Auswahl nach dem Grad der Qualifikation nach§ 14, 

4. Auswahl nach Wartezeit nach§ 17, 

5. Auswahl nach Härtegesichtspunkten nach § 21. 

{3) Die nach Absatz 2 Ausgewählten lässt die Zentral­
stelle nach den Vorschriften des § 8 Abs. 1 bis 4 zu. Bei der 
Auswahl und der Verteilung kann die Zentralstelle durch 
Überbuchung der Zulassungszahlen berücksichtigen, 
dass Studienplätze voraussichtlich nicht angenommen 
werden. 

(4) Die Hochschulen teilen der Zentralstelle unverzüg­
lich nach Ablauf der Erklärungsfrist für die Annahme des 
Studienplatzes nach § 5 Satz 1 mit, wen sie eingeschrie­
ben und über welche Einschreibanträge sie noch nicht 
entschieden haben. Spätestens vor Beginn des zweiten 
Nachrückverfahrens teilen sie mit, wie viele Studien­
plätze im Rahmen der Quote nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 
endgültig besetzt worden sind. Die Zentralstelle stellt 
nach Eingang der Mitteilungen der Hochschulen unver­
züglich die Anzahl der noch verfügbaren Studienplätze 
fest und vergibt sie in >Jachrückverfahren. 

(5) Die Zentralstelle teilt spätestens bis zum 1. Septem­
ber oder 28. Februar den Hochschulen mit, wer am 
Auswahlverfahren der jeweiligen Hochschule zu beteili­
gen ist. Spätestens bis zum 23. September oder 21. März 
teilen die Hochschulen der Zentralstelle mit, wen sie 
ausgewählt haben. Absatz 4 Satz 1 gilt entsprechend. 

§ 12 
Quoten 

(1) Von den festgesetzten Zulassungszahlen sind je 
Studienort vorweg abzuziehen: 

1. für die Zulassung von ausländischen Staatsangehöri­
gen oder Staatenlosen, die nicht nach § 1 Abs. 1 Satz 2 
Deutschen gleichgestellt sind, 8 vom Hundert, 

2. für die Zulassung im Sanitätsoffizierdienst der Bun­
deswehr 

a) 1,8 vom Hundert im Studiengang Medizin, 

b) 0,5 vom Hundert im Studiengang Pharmazie, 

c) 0,1 vom Hundert im Studiengang Tiermedizin, 

d) 1,4 vom Hundert im Studiengang Zahnmedizin. 

(2) Darüber hinaus sind von der Gesamtzahl der 
festgesetzten Zulassungszahlen, vermindert um die Zahl 
der nach einem Dienst aufgrund früheren Zulassungsan­
spruchs Auszuwählenden, vorweg abzuziehen: 

1. 2 vom Hundert für Fälle außergewöhnlicher Härte, 

2. 0,2 vom Hundert für die Auswahl der Bewerberinnen 
und Bewerber mit besonderer Hochschulzugangsbe­
rechtigung, 

3. 3 vom Hundert für die Auswahl für ein Zweitstudium. 

Der Anteil der für Bewerberinnen und Bewerber mit 
besonderer Hochschulzugangs berechtigu:;:ig vorweg ab­
gezogenen S'.:udienplätze an der Gesamtzahl der Studien­
plätze darf nicht größe::::- sein als ihr Anteil an der 
Bewerbe:rgesamtzahl. Für jede Quote nach Satz 1 muss 
mindestens ein Studienplatz zur Verfügung gestellt we:::-­
den. 

(3) Die verbleibenden Studienplätze, vermi:ldert um die 
Zahl der nach einen: Dienst aufgrund früheren Zulas­
sungsanspn1chs Auszuwählenden, werden 

1. nach dem Grad der Qualifikation, 

2. nach Wartezeit und 

3. nach dem Ergebnis des Auswahlverfal:rens der Hoch-
schulen 

im Verhältnis von 51 zu 25 zu 24 ve:::-geben. Verfügbar 
gebliebene Studienplätze nach den Absätzen 1 und 2 
werden der Quote nach Satz 1 Nr. 1 hinzugerechnet. 
Verfügbar gebliebene Studienplätze nach Satz 1 :::-Jr. 3 
werden der Quote nach Satz 1 Nr. 2 hinzugerechnet. Die 
Studienplätze nach Satz 1 Nr. 3 werden entsprechend den 
je Studienort festgesetzte!1 Zulassungszahlen anteilig auf 
die Studie:norte aufgeteilt. 

(4) Die Quoten nach den Absätzen 2 und 3 werden nur 
gebildet, wenn die Zahl der Bewerberinnen und Bewer­
ber, die den betreffenden Studiengang im Hauptantrag 
genannt haben, die Zahl der im Rahmen dieser Quoten 
verfügbaren Studienplätze übersteigt; dies gilt entspre­
chend bei der Entscheidung über den Hilfsantrag. Die 
Quoten nach Absatz 1 Kr. 1 und nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 
werden nur im Hauptverfahren gebildet. 

§ 13 
Auswah~ nach eir..em Dienst 

aufgrund früheren Zulassungsansprachs 

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die 

1. eine Dienstpflicht nach Artikel 12 a des Grundgesetzes 
erfüllt oder eine solche Dienstpflicht oder entspre­
chende Dienstleistungen auf Zeit üben1ommen haben 
bis zur Dauer von drei Jahren, 

2. mindestens zwei Jahre Entwicklungsdienst nach dem 
Entwicklungshelfergesetz vom 18. Juni 1969 (BGBl. I 
S. 549) in der jeweils geltex:den Fassung geleistet 
haben, 

3. eb freiwilliges soziales Jahr nach dem Gesetz zur 
Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres vom 
17. August 1964 (BGBl. I S. 640) in der jeweils geltenden 
Fassung oder ein freiwilliges ökologisches Jahr nach 
dem Gesetz zur Förderung eines freiwilligen ökologi­
schen Jahres von: 17. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2118) 
in der jeweils geltenden Fassung oder im Rahmen eines 
von der Bundesregierung geförderten Modellprojekts 
geleistet haben, 

4. ein Kind unter 18 Jahren oder eine pflegebedürftige 
Person aus dem Kreis der sonstigen Angehörigen bis 
zur Dauer von drei Jahren betreut oder gepflegt haben, 

(Dienst) 

werden in dem im Hauptantrag genannten Studiengang 
aufgrund früheren Zulassungsanspruchs ausgewählt, 
wenn sie zu Beginn oder während eines Dienstes für 
diesen Studiengang zugelassen worden sind oder wenn za 
Beginn oder während eines D:enstes für diesen Studien­
gang nicht an allen Hochschulen Zulassungszahlen fest­
gesetzt waren. Der von einem nach § 1 Abs. 1 Satz 2 
Deutschen gleichgestellten ausländischen Staatsange:b.ö­
rigen oder Staatenlosen geleistete Dienst steht einem 
Dienst nach Satz 1 gleic~, wenn er diesem gleichwer:ig 
ist. 

(2) Die Auswahl nach Absatz 1 Satz 1 muss spätestens 
zum zweiten Vergabeverfahren beantragt werden, das 
nach Beendigung des Dienstes durchgeführt wird. Ist der 
Dienst noch nicht beendet, ist durch Bescheinigung 
glaubhaft zu machen, dass der Dienst bei einer Bewer­
bung für das Sommersemester bis zum 30. April oder 
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bei einer Bewerbung für das Wintersemester bis zum 
31. Oktober beendet sein wird. 

(3) Wird die Festlegung einer Rangfolge zwischen den 
nach einem Dienst aufgrund früheren Zulassungsan­
spruchs Auszuwählenden erforderlich, entscheidet das 
Los. 

(4) Wer aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung 
zuzulassen ist, die sich auf ein bereits abgeschlossenes 
Vergabeverfahren bezieht, ist wie ein vorweg nach einem 
Dienst aufgrund früheren Zulassungsanspruchs Auszu­
wählender zu behandeln. 

§ 14 
Auswahl nach dem Grad 

der Qualifikation 

Anlage 3 (1) Die Rangfolge wird durch die nach Anlage 3 
ermittelte Durchschnittsnote bestimmt. 

(2) Wer keine Durchschnittsnote nachweist, wird hinter 
die letzte Bewerberin und den letzten Bewerber mit 
feststellbarer Durchschnittsnote eingeordnet. 

(3) \Ver nachweist, aus in der eigenen Person liegenden, 
nicht selbst zu vertretenden Gründen daran gehindert 
gewesen zu sein. eine bessere Durchschnittsnote zu 
erreichen, wird auf Antrag mit der besseren Durch­
schnittsnote berücksichtigt. 

§ 15 
Landesquoten 

(1) Für die Auswahl im Hauptantrag nach dem Grad 
der Qualifikation bildet die Zentralstelle Landesquoten, 
sofern in dem jeweiligen Studiengang mehr als 15 Stu­
dienplätze zur Verfügung stehen. 

(2) Die Quote eines Landes bemisst sich zu einem 
Drittel nach seinem Anteil an der Gesamtzahl der 
Bewerberinnen und Bewerber für den betreffenden Stu­
diengang (Bewerberanteil) und zu zvvei Dritteln nach 
seinem Anteil an der Gesarntzahl der Achtzehn- bis unter 
Einundzwanzigjährigen (Bevölkerungsanteil). Die sich 
danach für die Länder Berlin, Bremen und Hamburg 
ergebenden Quoten werden um 30 vom Hundert erhöht. 
Die auf die so ermittelten Landesquoten entfallenden 
Studienplätze werden in der \Veise errechnet, dass zu­
nächst jeder Landesquote ein Studienplatz zugeteilt wird 
und die verbleibenden Studienplätze nach dem d'Hondt­
schen Höchstzahlverfahren ermittelt werden. 

(3) Bei der Berechnung des Bewerberanteils eines 
Landes wird nur berücksichtigt, wer 

1. den betreffenden Studiengang im Hauptantrag ge­
wählt hat, 

2. für diesen Studiengang zu dem Personenkreis gehört, 
für den eine Auswahl nach dem Grad der Qualifikation 
vorzunehmen ist, und 

3. eine nach den Beschlüssen der Kultusministerkonfe­
renz bei der Berechnung des Bewerberanteils eines 
Landes zu berücksichtigende Hochschulzugangsbe­
rechtigung in dem betreffenden Land erworben hat. 

(4) Für die Berechnung des Bevölkerungsanteils ist die 
Fortschreibung über die deutsche Wohnbevölkerung 
maßgeblich, die zuletzt vor dem Bewerbungsschluss des 
jeweiligen Vergabeverfahrens vom Statistischen Bundes­
amt veröffentlicht wurde. 

§ 16 
Zurechnung zu den Landesquoten 

(1) Soweit Landesquoten gebildet werden, wird die 
Auswahl für jede Landesquote getrennt unter den Bewer­
berinnen und Bewerbern vorgenommen, die der jeweili­
gen Landesquote zuzurechnen sind. 

(2) Der Ort des Erwerbs der Hochschulzugangsberech­
tigung bestimmt die Zurechnung zu den Landesquoten. 
\Ver keiner Landesquote zugerechnet werden kann, wird 
entsprechend den Bevölkerungsanteilen durch das Los 
einer Landesquote zugeordnet. 

(3) Kann das Studienplatzkontingent einer Landes­
quote aus Mangel an Bewerbungen nicht ausgeschöpft 
werden, werden die Studienplätze in entsprechender 
Anwendung des § 15 Abs. 2 auf die übrigen Landesquoten 
verteilt. 

§ 17 
Ausvvahl nach vVartezeit 

(1) Die Rangfolge wird durch die Zahl der Halbjahre 
seit dem Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung be­
stimmt. Es zählen nur volle Halbjahre vom Zeitpunkt des 
Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung bis zum 
Beginn des Semesters, für das die Zulassung beantragt 
wird. Halbjahre sind die Zeit vom 1. April bis zum 
30. September eines Jahres (Sommersemester) und die 
Zeit vom 1. Oktober eines Jahres bis zum 31. lVIärz des 
folgenden Jahres (Wintersemester). 

(2) Wird der Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschulzu­
gangsberechtigung nicht nachgevviesen, wird die Zahl der 
Halbjahre seit dem Erwerb der Hochschulzugangsbe­
rechtigtmg nicht berücksichtigt. 

(3) Wer nachvveist, aus in der eigenen Person liegenden, 
nicht selbst zu vertretenden Gründen daran gehindert 
gewesen zu sein, die Hochschulzugangsberechtigung zu 
einem früheren Zeitpunkt zu erwerben, wird auf Antrag 
bei der Ermittlung der ·wartezeit mit dem früheren 
Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschulzugangsberechti­
gung berücksichtigt. 

(4) Die Zahl der Halbjahre wird erhöht um 

1. eins für je sechs :Monate Ben1fsausbildung, höchstens 
jedoch um zwei Halbjahre, wenn damit vor dem 
Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung ein be­
~mfsqualifizierender Abschluss außerhalb der Hoch­
schule erlangt worden ist; ist die Hochschulzugangsbe­
rechtigung vor dem 16. Januar 2002 erworben worden, 
wird die Zahl der Halbjahre um bis zu vier erhöht. Dies 
gilt entsprechend, wenn die Ableistung eines Dienstes 
jemanden daran gehindert hat, vor dem Erwerb der 
Hochschulzugangsberechtigung einen berufsqualifi­
zierenden Abschluss außerhalb der Hochschule zu 
erlangen, sofern der berufsqualifizierende Abschluss 
zu einer Erhöhung der Zahl der Halbjahre nach 
Halbsatz 1 geführt hätte, 

2. eins, wenn nach dem Erwerb der Hochschulzugangs­
berechtigung ein berufsqualifizierender Abschluss au­
ßerhalb der Hochschule erlangt oder eine Berufstätig­
keit von mindestens dreijähriger Dauer ausgeübt wor­
den ist, sofern die Berufsausbildung oder die Berufstä­
tigkeit vor dem 16. Januar 1998 aufgenommen worden 
ist, 

3. eins, wenn nach dem Erwerb der Hochschulzugangs­
berechtigung 

a) die Erfüllung von Unterhaltspflichten, 

b) die Ableistung eines Dienstes, 

c) Krankheit, 

d) sonstige, nicht selbst zu vertretende Gründe 

jemanden daran gehindert haben, einen berufsqualifizie­
renden Abschluss außerhalb der Hochschule zu erlangen 
oder eine Berufstätigkeit von mindestens dreijähriger 
Dauer auszuüben, sofern der berufsqualifizierende Ab­
schluss oder die Berufstätigkeit -zu einer Erhöhung der 
Zahl der Halbjahre nach Nummer 2 geführt hätten. 

Der berufsqualifizierende Abschluss und die Berufstä­
tigkeit müssen für das Sommersemester spätestens bis 
zum 15. Februar, für das Wintersemester spätestens bis 
zum 15. August (Ausschlussfristen) abgeschlossen und 
nachgewiesen sein. 

(5) Ein berufsqualifizierender Abschluss nach Absatz 4 
liegt vor bei 

1. Ausbildungsberufen, die in dem Verzeichnis der aner­
kannten Ausbildungsberufe nach § 6 Abs. 2 Nr. 4 des 

• 

• 



• 

• 
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Berufsbildungsförderungsgesetzes vom 23. Dezember 
1981 (BGBL I S. 1692) in der jeweils geltenden Fassur..g 
enthalten stnd, 

2. einer Berufsausbildung an einer staatlichen oder 
staatlich anerkannten Berufsfachschule oder Fach­
schule, 

3. einer abgeschlossenen Ausbildung im einfachen oder 
mittleren Dienst der öffentlichen Verwaltung, 

4. einer abgeschlossenen Berufsausbildung, die nach Ar­
tikel 37 Abs. 1 oder 3 des Einigungsvertrages einer 
Berufsausbildung nach den Nummern 1 bis 3 gleichzu­
stellen ist. 

Ein berufsqualifizierender Abschluss nach Absatz 4 
Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 1 mit zweijähriger Ausbildungs­
dauer gilt als nachgewiesen, wenn die Hochschulzu­
gangsberechtigung 

1. an einem Abendgymnasium oder an einem Kolleg, 

2. aufgn.md einer in der Bundesrepublik Deutschland 
abgelegten. Prüfung über die Befähigung zum Hoch­
schulstudium ohne Reifezeugnis oder für den Hoch­
schulzugang besonders befähigter Berufstätiger oder 

3. nach dem · Besuch eines landesrechtlich geregelten 
geschlossenen Vorbereitungskurses durch das Beste­
hen der Abiturprüfung für Nichtschüler, sofern im 
Einzelfall nachgewiesen wird, dass die Voraussetzun­
gen für die Aufnahme in ein Abendgymnasium oder 
Kolleg erfüllt sind, 

erworben worden ist. 

(6) Von der Gesamtzahl der Halbjahre wird die Zahl der 
Halbjahre abgezoge_n, in denen die Bewerberin oder der 
Bewerber an einer deutschen Hochschule als Studentin 
oder Student eingeschrieben war. 

(7) Es werden höchstens 16 Halbjahre berücksichtigt. 

§ i8 
Auswahl 

nach dem Ergebnis des Auswahlverfahrens 
der Hochschulen 

(1) Die Auswahl erfolgt durch die jeweilige Hochschule 

1. nach dem Grad der Qualifikation, 

2. nach dem Ergebnis eines von der Hochschule durchzu­
führenden Gesprächs mit den Bewerberinnen und 
Bewerbern,. das Aufschluss über die Motivation und 
die Eignung für das gewählte Studium und den 
angestrebten Beruf geben soll, 

3. nach der Art einer Berufsausbildung oder Berufstätig­
keit vor oder nach dem Erwerb der Qualifikation für 
den gewählten Studiengang oder 

4. aufgrund einer Verbindung von Maßstäben nach den 
Nummern 1 bis 3. 

(2) Die Hochschulen bestimmer.., welche Auswahlmaß­
stäbe nach Absatz 1 angewendet werden, und regeln die 
Ausgestaltung des Verfahrens. Gespräche mit den Bewer­
berinnen und Bewerbern nach Absatz 1 Nr. 2 sind durch 
von der Leitung der Hochschule bestimmte Mitglieder 
der Gruppe der Professorinnen und Professoren zu 
führen. Die Entscheidung über die Auswahl trifft die 
Leitung der Hochschule. 

§ 19 
Beteiligung 

am Auswahlverfahren der Hochschulen 

(1) Die Zahl der Teilnehmer am Auswahlverfahren der 
Hochschulen ist auf das Dreifache der Zahl der nach § 12 
~bs. 3 Satz 1 ::.'-rr. 3 verfügbaren Studienplätze begrenzt. 
Uber die Teilnahme entscheidet der Grad der Qualifika­
tion; dabei werden entsprechend §§ 15 und 16 Landesquo­
ten gebildet. Bei gleichem Grad der Qualifikation ent­
scheidet das Los. 

(2) Am Auswahlverfahren der Hochschulen wird nicht 
beteiligt, 

1. wer bereits für den beantragten Studiengang am 
Auswahlverfahren der Hochschulen teilgenommen 
l:at, 

2. wer innerhalb der Frist des § 3 Abs. 5 Satz 2 erklärt hat, 
in diesem Vergabeverfahren nicht am Auswahlverfah­
ren der Hochschulen teilnehrr:en zu wollen, 

3. wer im Hauptverfahren zugelassen worden ist, 

4. wer unter die Quoten nach § 12 Abs. 1 oder Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 oder 3 fällt. 

(3) \Ver bereits zur Teilnahn1.e an einem Gespräch nach­
§ 18 Abs. 1 ~r. 2 geladen worden war, aber aus in seiner 
Person liegenden, von ihm nicht zu vertretenden Gründen 
nicht an dem Gespräch teilnehmen konnte, wird auf 
Antrag im nächstfolgenden Vergabeverfahren vorab für 
die Teilnahme am Auswahlverfahren der betreffenden 
Hochschule bestimmt. 

(4) Die Verteilung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
auf die einzelnen Hochschulen richtet sich nach ihren 
StudienortwünscheYI. Liegt die Zahl der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, die einen Studienort im Zulassungsan­
trag an gleicher Stelle genannt haben, über der sich für 
diesen Studienort ergebenden Teilnehmerzahl, wird über 
die Verteilung an diesen Studienort wie folgt entschie­
den: 

1. soweit entsprechende Bewerberinnen und Bewerber 
vorhanden sind, bis zu 70 vom Hundert nach § 8 Abs. 1 
Satz 2 ~r. 1 bis 3 und Satz 3 sowie Abs. 2 und 3, 

2. im Übrigen nach§ 8 Abs. 1 Satz 1 sowie Abs. 2 und 3. 

§ 20 
Zulassung 

im Auswahlverfahren der Hochschulen 

(1) Wer im Auswahlverfahren einer Hochschule ausge­
wählt worden ist, wird von der )Iochschule zugelassen. 
Die Hochschulen können durch Uberbuchung der Zulas­
sungszahlen berücksichtigen, dass Studienplätze voraus­
sichtlich nicht angenommen werden. \Ver nicht ausge­
wählt worden ist. erhält von der Hochschule einen auf die 
Auswahl in der· Quote nach § 12 Abs. 3 Satz 1 Kr. 3 
beschränkten Ablehnungsbescheid. 

(2) Im Zulassungsbescheid bestimmt die Hochschule 
einen Termin, bis zu dem die Einschreibung zu erfolgen 
hat. Erfolgt die Einschreibung nicht bis zu diesem Termin 
oder lehnt die Hochschule die Einschreibung ab, weil 
sonstige Einschreibvoraussetzungen nicht vorliegen, 
wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 

§ 21 
Auswahl 

nach Härtegesichtspunkten 

Die Studienplätze der Härtequote werden auf Antrag 
an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, für die es eine 
außergewöhn:iche Härte bedeuten würde, wenn sie für 
den im Hauptantrag genannten Studiengang keine Zulas­
sung erhielten. Eine außergewöhnliche Härte liegt vor, 
wen.-.i in der eigenen Person liegende besondere soziale 
oder familiäre Gründe die sofortige Aufnahme des Stu­
diums oder einen sofortigen Studienortwechsel zwingend 
erfordern. Die Rangfolge wird durch den Grad der 
außergewöhnlichen Härte bestimmt. 

§ 22 
Auswahl 

der Bewerberinnen und Bewerber 
mit besonderer Hochschulzugangsberechtigung 

(1) Ist die Hochschulzugangsberechtigung in einem 
anderen noch nicht abgeschlossenen Studiengang erwor­
ben worden (besondere Hochschulzugangsberechtigung) 
und wird der Zulassungsantrag auf diese Berechtigung 
gestützt, ist eine Auswahl im Rahmen der Quoten nach 
§ 12 Abs. 3 ausgeschlossen. Die Rangfolge wird durch die 
Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung 
bestimmt. 

{2) Weist die Hochschulzugangsb2rechtigung keine auf 
eine Stelle nach dem Komma bestin.1-mte Durchschnitts-
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note im Rahmen eines sechsstufigen Notensystems aus, 
ist diese durch eine besondere Bescheinigung der Ein­
richtung nachzuweisen, an der die Hochschulzugangsbe­
rechtigung erworben wurde. 

(3) Wer keine Durchschnittsnote nachweist, wird hinter 
die letzte Bewerberin und den letzten Bewerber mit 
feststellbarer Durchschnittsnote eingeordnet. 

§ 23 
Auswahl für ein Zweitstudium 

(1) Wer bereits ein Studium in einem anderen Studien­
gang an einer deutschen Hochschule abgeschlossen hat 
(Bewerberinnen und Bewerber für ein Zweitstudium), 
kann nicht im Rahmen der Quoten nach § 12 Abs. 3 
ausgewählt werden. 

(2) Die Rangfolge wird durch eine Messzahl bestimmt, 
die aus dem Ergebnis der Abschlussprüfung des Erststu­
diums 1md dem Grad der Bedeutung der Gründe für das 
Zweitstudium ermittelt wird. Die Einzelheiten zur Er-

Anlage 4 mittlung der Messzahl ergeben sich aus Anlage 4. 

(3) Soweit ein Zweitstudium aus wissenschaftlichen 
Gründen angestrebt wird, erfolgt die Auswahl auf der 
Grundlage der Feststellungen der im Zulassungsantrag 
an erster Stelle genannten Hochschule. 

§ 24 
Ranggleichheit 

(1) Besteht bei der Auswahl nach dem Grad der 
Qualifikation Ranggleichheit, bestimmt sich die Rang­
folge nach den Bestimmungen über die Auswahl nach 
·wartezeit. Besteht bei der Auswahl nach Wartezeit 
Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach den 
Bestimmungen über die Auswahl nach dem Grad der 
Qualifikation. 

(2) Besteht danach noch Ranggleichheit oder besteht 
bei der Auswahl in den übrigen Quoten Ranggleichheit, 
\vird vorrangig ausgewählt, wer zu dem Personenkreis 
nach§ 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 gehört und durch eine 
Bescheinigung glaubhaft macht, dass der Dienst in 
vollem Umfang abgeleistet ist oder bei einer Bewerbung 
für das Sommersemester bis zum 30. April und bei einer 
Bewerbung für das "Wintersemester bis zum 31. Oktober 
in vollem Umfang abgeleistet sein wird, oder glaubhaft 
macht, dass bis zu den genannten Zeitpunkten mindes­
tens zehn Monate Dienst nach § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 
ausgeübt sein werden; im Übrigen entscheidet bei Rang­
gleichheit das Los. 

Zweiter Teil 
Sonstige Bestimmungen 

§ 25 
Ausländerzulassung 

durch die Hochschulen 

(1) Ausländische Staatsangehörige oder Staatenlose, 
die nicht nach§ 1 Abs. 1 Sat~ 2 Deutschen gleichgestellt 
sind, werden von den Hochschulen im Rahmen der 
Quoten nach § 7 Abs. 2 und § 12 Abs. 1 Nr. 1 zugelassen. 
Ihre Zulassungsanträge sind an die Hochschulen zu 
richten und müssen dort innerhalb der Ausschlussfristen 
des § 3 Abs. 1 eingegangen sein. § 3 Abs. 4 gilt 
entsprechend. 

(2) ·Die Auswahl erfolgt in erster Linie nach dem Grad 
der Qualifikation. Daneben können besondere Umstände 
berücksichtigt werden, die für eine Zulassung sprechen. 
Als ein solcher Umstand ist insbesondere anzusehen, 
wenn die Bewerberin oder der Bewerber 

1. von einer deutschen Einrichtung zur Begabtenförde­
rung ein Stipendium erhält, 

2. aufgrund besonderer Vorschriften mit der Aufnahme 
in ein Studienkolleg oder eine vergleichbare Einrich­
tung für die Zuteilung eines Studienplatzes in dem im 
Zulassungsantrag genannten Studiengang vorgemerkt 
ist, 

3. in der Bundesrepublik Deutschland Asylrecht genießt, 

4. aus einem Entwicklungsland oder einem Land kommt, 
in dem es keine Ausbildungsstätten für den betreffen­
den Studiengang gibt, 

5. einer deutschsprachigen Minderheit im Ausland ange­
hört. 

(3) Die Entscheidungen nach Absatz 2 treffen die 
Hochschulen nach pflichtgemäßem Ermessen; zwischen­
staatliche Vereinbarungen und Vereinbarungen zwischen 
Hochschulen sind zu berücksichtigen. 

§ 26 
Abschluss des Verfahrens 

(1) Das Verteilun.gsverfahren ist spätestens nach 
Durchführung der zweiten Verfahrensstufe abgeschlos­
sen. 

(2) Im Übrigen ist das Vergabeverfahren in einem 
Studiengang abgeschlossen, wenn alle verfügbaren Stu­
dienplätze durch Einschreibung besetzt sind oder die 
Zentralstelle das Vergabeverfahren für abgeschlossen 
erklärt hat. 

§ 27 
Vergabe ~ 

verfügbar gebliebener Stud~atze 
durch die HochsGhulen 

(1) Sind nach Abschluss des Vergabeverfahrens in 
einem Studiengang noch Studienplätze verfügbar oder 
werden Studienplätze wieder verfügbar, werden diese 
von der Hochsch:ule an Antragsteilende vergeben, die für 
das Sommersemester frühestens am 15. März, spätestens 
am 15. April und für das ·wintersemester frühestens am 
15. September, spätestens am 15. Oktober bei der Hoch­
schule die Zulassung schriftlich beantragt haben. Die 
Hochschule kann für die Antragstellung von Satz 1 
abweichende Fristen bestimmen, die in geeigneter Weise 
bekannt zu geben sind. Über die Zulassung entscheidet 
das Los. 

(2) Das Ergebnis der Vergabe der Studienplätze ist von 
der Hochschule in geeigneter Weise bekannt zu geben. 

(3) Abweichend von dem Verfahren nach den Absät­
zen 1 und 2 kann die Zentralstelle nach Abschluss des 
Vergabeverfahrens in einem Studiengang noch verfüg­
bare oder wieder verfügbar gewordene Studienplätze zu 
einem Sommersemester bis zum 1. Juni und zu einem 
"'Wintersemester bis zum 1. Dezember auf Antrag der 
Hochschule in weiteren Nachrückverfahren vergeben . 

§ 28 
Teilstudienplätze 

Teilstudienplätze werden getrennt von den übrigen 
Studienplätzen vergeben. Die festgesetzte Zahl an Teil­
studienplätzen, vermindert um die Zahl der nach einem 
Dienst aufgrund früheren Zulassungsanspruchs Auszu­
wählenden, wird nach dem Hauptverfahren durch das 
Los an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben, die 
bis dahin nicht zugelassen sind. Die§§ 1 bis 5, 9, 11 Abs. 1 
und Abs. 3 bis 5, 13, 26 Abs. 2 und 27 gelten entsprechend; 
die Zulassung für einen Teilstudienplatz wird nicht nach 
§ 11 Abs. 1 Satz 4 berücksichtigt. 

Dritter Teil 
Besondere Vorschriften 

für das Land Nordrhein-\Vestfalen 

I. 
Zulassungsverfahren der Zentralstelle 

§ 29 
Zentrale Landesverfahren 

(1) Für die Vergabe von Studienplätzen in Studiengän­
gen, für die die Vergabe durch die Zentralstelle angeord­
net worden ist, gelten die §§ 1 bis 7, § 8 Abs. 1 Satz 2 bis 
Abs. 3 und Abs. 5, §§ 9, 11, 12 Abs. 1 bis 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, 

• 
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§§ 13, 14 sowie§ 17 und die§§ 21 bis 27 dieser Verordnung 
entsprechend, soweit nicht in diesem Teil oder in der 
Verordnung, mit der die zentrale Vergabe angeordnet 
worden ist, et\vas anderes bestimmt ist. § 8 Abs. 1 Satz 1 
gilt nicht. .Abweichend von § 12 Abs. 3 werden die 
Studienplätze zu 60 vom Hundert nach dem Grad der 
Qualifikation und im Übrigen nach der Wartezeit verge­
ben. 

(2) Die in § 7 Abs. 2 bezeichnete Quote beträgt 10 vom 
Hundert, die in § 12 Abs. 1 Nr. 1 vorgesehene Quote 
betragt 10 vom Hundert. 

(3) Soweit in den Studiengängen des Verteilungsver­
fahrens erforderlich, werden Bewerberinnen und Bewer­
ber, die diese Studiengänge im Hauptantrag genannt 
haben, im Hauptverfahren an den einzelnen Standorten 
entsprechend dem Anteil der jeweiligen Zulassungszahl 
an der Gesamtzahl der Studienplätze des Studiengangs 
zugelassen. 

(4) Abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 4 nimmt im 
Studiengang Sport (Diplom) nur am N achrückverfahren 
teil, wer die für diesen Studiengang erforderliche beson­
dere studiengangbezogene Eignung nachgewiesen hat. 

§ 30 
Lehramtsstudiengänge 

Für die Zulassung in Lehramtsstudiengä:p.gen gelten 
folgende Besonderheiten: 

1. Die Bewerberin oder der Bewerber hat die gewünsch­
ten Studiengänge im Zulassungsantrag zu nennen. 
Dabei sollen auch die Studiengänge angegeben wer­
den, die nicht von einem Verfahren der Zentralstelle 
erfasst sind. Werden im Hauptantrag nur Studien­
gänge des Verteilungsverfar..rens genannt, bleiben 
Hilfsanträge unberücksichtigt. 

2. Bei Studiengängen des allgemeinen Auswahlverfah­
rens wird die Auswahl getrennt für jeden Studiengang 
durchgeführt. Eine Bewerberin oder ein Bewerber ist 
ausgewählt, wenn sie oder er für jeden Studiengang 
des beantragten Lehramtsstudiengangs ausgewählt 
oder eine Auswahl nicht erforderlich ist. Studiengänge 
mit geringerem Studienplatzangebot sind vor anderen 
zu berücksichtigen; ist das Studienplatzangebot 
gleich, entscheidet das Los. 

3. Die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber wer­
den nach den Vorschriften des § 8 Abs. 1 Satz 2 und 
Abs. 2 und 3 auf die Studienorte verteilt. Sind nach der 
Verteilung noch Studienplätze verfügbar, wird eine 
entsprechende Anzahl von Bewerberinnen und Bewer­
bern nach Nummer 2 ausgewählt und nach Satz 1 
verteilt. Das Verfahren nach Satz 2 wird einmal 
wiederholt; danach noch verfügbare Studienplätze 
werden im Nachrückverfahren vergeben. 

4. Die Bewerberin oder der Bewerber wird zugelassen, 
wenn an einem Studienort für jeden der bei der 
Zentralstelle beantragten Studiengänge ein Studien­
platz verfügbar ist. Kann jemand nicht zugelassen 
werden, obwohl er alle Studienorte genannt hat, wird 
er im Nachrückverfahren vorab berücksichtigt. 

§ 31 
Bewerberinnen und Bewerber 

mit Fachhochschulreife 
Für die Zulassung von Bewerberinnen und Bewerbern 

mit Fachhochschulreife gelten folgende Besonderheiten: 
1. Bei Zeugnissen der Fachhochschulreife wird für die 

Rangbestimmung der Bewerberinnen und Bewerber 
im allgemeinen Auswahlverfahren die Durchschnitts­
note aus dem arithmetischen Mittel der Noten dieses 
Zeugnisses gebildet. Die Koten für die Fächer Religion, 
Ethik, Musik, Kunsterziehung und Leibesübungen 
werden nur gewertet, soweit ein solches Fach als 
Pflichtfach des fachbezogenen Unterrichts des jeweili­
gen Fachbereichs Teil der schriftlichen Prüfung war. 
Noten für zusätzliche "Gnterrichtsveranstaltungen und 
für Arbeitsgemeinschaften bleiben unberücksichtigt. 
Die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem 
Komma errechnet; es wird nicht gerundet. 

2. Die nach Nummer 1 zu bildende Durchschnittsnote 
wird von der Schule in dem Zeugnis der Fachhoch­
schulreife oder in einer besonderen Bescheinigung 
ausgewiesen. Für Zeugnisse, die vo!' dem 1. April 1975 
oder außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen er­
worben wurden, ermittelt die Zentralstelle die Durch­
schnittsnote, soweit sie nicht von der Schule ausgewie­
sen ist. 

3. Setzt der Erwerb der Fachhochschulreife neben dem 
Schulabschluss die erfolgreiche Ableistung einer fach­
praktischen Ausbildung voraus, ist der Zulassungsan­
trag abweichend von § 9 Abs. 1 Satz 1 gleichwo},J 
zulässig, wenn mit dem Schulzeugnis zugleich eine 
Bescheinigung der Ausbildungsstätte darüber vorge­
legt wird, dass die fachpraktische Ausbildung für die 
Zulassung zum Sommersemester spätestens am 
31. März und für die Zulassung zum Wintersemester 
spätestens am 30. September abgeschlossen sein wird. 
Zulassungen und Einschreibungen stehen unter de• 
Vorbehalt, dass die erfolgreiche Ableistung der fach­
praktischen Ausbildung spätestens zu diesem Zeit­
punkt gegenüber der Hochschule nachgewiesen wird. 
Bei der Berechnung der Wartezeit gemäß § 17 bleibt 
der Zeitpunkt des Abschlusses dieser Ausbildung 
außer Betracht. 

4. Setzt die berufliche Qualifikation die erfolgreiche 
Ableistung eines Berufspraktikums voraus, ist deren 
Berücksichtigung nach § 17 auch dann zulässig, wenn 
mit dem Zulassungsantrag eine Bescheinigung da­
rüber vorgelegt wird, dass die Berufsausbildung für 
die Zulassung zum Sommersemester spätestens am 
31. ::.\.färz und für die Zulassung zum Wintersemester 
spätestens am 30. September abgeschlossen sein wird 
und dass das Kolloquium bestanden ist. 

5. Von den festgesetzten Zulassungszahlen sind je Stu­
dienort 3 vom Hundert für Bewerberim1en und Bewer­
ber abzuziehen, die die Voraussetzungen nach § 66 
Abs. 5 Hochschulgesetz erfüllen. Diese Bewerberinnen 
und Bewerber sind nur in dieser Quote antragsberech­
tigt. Über die Zulassung entscheidet die Hochschule 
nach Maßgabe von § 35 Abs. 2. 

6. Abweichend von § 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 beträgt die 
Quote für Fälle außergewöhnlicher Härte in den 
Fachhochschulstudiengängen sowie in den Studien­
gängen, für die nur Bewerberinnen und Bewerber mit 
Fachhochschulreife antragsberechtigt sind, 5 vom 
Hundert. 

7. \Ver am zentralen Vergabeverfahren (§ 1) für einen 
Studiengang beteiligt wird, ist für denselben Zulas­
sungstermin von der Beteiligung am Vergabeverfahren 
für den gleichnamigen integrierten Studiengang aus­
geschlossen . 

§ 32 
Grad der studiengangbezogenen 

Eignung 
Soweit nach Anlage 1 der Grad der studiengangbezoge­

nen Eignung zu berücksichtigen ist, gilt Folgendes: 

1. Mit dem Zulassungsantrag(§ 6 und§ 9 Abs.1 Satz 1) ist 
auch der Nachweis einer von den beteiligten Hoch­
schulen anerkannten Eignungsfeststellung vorzulegen. 

2. Abweichend von § 6 und von § 9 Abs. 3 gilt die 
Hochschule. die den von der Bewerberin oder dem 
Bewerber vorgelegten Nachweis ausgestellt hat, als an 
erster Stelle beantragter Studienort. 

3. Abweichend von § 8 Abs. 2 Satz 3 entscheidet bei 
Ranggleichheit zunächst der Grad der studiengangbe­
zogenen Eignung, dann das Los. 

4. Abweichend von § 12 Abs. 3 werden die Studienplätze 
zu 20 vom Hundert nach dem Grad der studiengangbe­
zogenen Eignung, zu 50 vom Hundert nach dem Grad 
der Qualifikation und zu 30 vom Hundert nach der 
Wartezeit vergeben. Abweichend von§ 11 Abs. 2 wird 
die Rangliste nach dem Grad der studiengangbezoge­
nen Eignung vor der Rangliste nach dem Grad der 
Qualifikation berücksichtigt. 
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5. Besteht bei der Auswahl nach dem Grad der studien­
gangbezogenen Eignung Ranggleichheit, bestimmt 
sich die Rangfolge zunächst nach dem Grad der 
Qualifikation, sodann nach den Bestimmungen über 
die Auswahl nach Wartezeit. Besteht bei der Auswahl 
nach dem Grad der Qualifikation Ranggleichheit, 
bestimmt sich die Rangfolge zunächst nach dem Grad 
der studiengangbezogenen Eignung, sodann nach den 
Bestimmungen über die Auswahl nach Wartezeit. 
Besteht bei der Auswahl nach Wartezeit Ranggleich­
heit, bestimmt sich die Rangfolge zunächst nach dem 
Grad der Qualifikation, sodann nach dem Grad der 
studiengangbezogenen Eignung. 

II. 
Zulassungsverfal1ren der Hochschulen 

§ 33 
Örtliche Zulassungsbeschränkungen 

Sofern in einem Studiengang, der nicht von einem 
Verfahren der Zentralstelle erfasst ist, Zulassungszahlen 
festgesetzt werden, werden die Studienplätze von der 
Hochschule vergeben. Für die Vergabe von Studienplät­
zen im ersten Fachsemester gelten § 1 Abs. 1 Satz 2 bis 4 
und Abs. 2, §§ 2, 3 Abs. 1, 2, 4 und 5 Satz 1, § 4 Abs. 2, § 5, 
§ 9 Abs. 1, § 11, § 12 Abs. 1 bis 3 Satz 1 Nr. 2, §§ 13, 14, 17, 
§§ 21 bis 24, §§ 25, 26 Abs. 2, 27, 28, 31 entsprechend, sO\veit 
nicht in diesem Teil oder in der Verordnung, mit der die 
Zulassungszahlen festgesetzt werden, et\vas anderes be­
stimmt ist. Die Quote nach§ 12 Abs. 1 Nr. 1 beträgt 10 vom 
Hundert. Abweichend von § 12 Abs. 3 und § 18 werden die 
Studienplatze zu 60 vorn Hundert nach dem Grad der 
Qualifikation und im Übrigen nach der Wartezeit verge­
ben. § 13 Abs. 1 Satz 1 findet mit der Maßgabe Anwen­
dung, dass die dort genannten Voraussetzungen sich auch 
auf die Hochschule beziehen müssen, bei der die Zulas­
sung beantragt wird. 

§ 34 
Grad der studiengangbezogenen 

Eignung 

(1) Soweit Satzungen der Hochschulen die Feststellung 
des Grades der studiengangbezogenen Eignung(§ 4 Abs. 1 
Satz 1 Hochschulzulassungsgesetz NW 1993 vom 11. Iviai 
1993 [GV. N"'RW. S. 204] in der jeweils geltenden Fassung) 
vorsehen, werden abweichend von § 12 Abs. 3 die 
Studienplatze zu 50 vom Hundert nach dem Grad der 
Qualifikation, zu 20 vom Hundert nach dem Grad der 
studiengangbezogenen Eignung und zu 30 vom Hundert 
nach der Wartezeit vergeben. 

(2) § 31 Nr. 4 und 5 gilt entsprechend. 

§ 35 
Beruflich Qualifizierte 

(1) Soweit eine Quote für Bewerberinnen und Bewerber 
nach § 3 Abs. 2 Hochschulzulassungsgesetz l\T\V 1993 
festgesetzt ist, erfolgt die Zulassung in entsprechender 
Anwendung der Vorschriften über das allgemeine Aus­
wahlverfahren. An die Stelle des Grades der Qualifika­
tion tritt die Anzahl der in der Einstufungsprüfung 
angerechneten Fachsemester; als Zeitpunkt des Erwerbs 
der Hochschulzugangsberechtigung gilt der des Beste­
hens der Einstufungsprüfung. 

(2) Bewerberinnen und Bewerber nach § 66 Abs. 5 
Hochschulgesetz werden insbesondere aufgrund ihres 
berufsqualifizierenden Abschlusses und ihrer bisherigen 
und zu erwartenden beruflichen Enhvicklung nach Maß-

Anlage 5 gabe der Anlage 5 ausgewählt. 

§ 36 
Aufbau-, Ergänzungs­

und Zusatzstudiengänge 

Bei der Zulassung zu Aufbau-, Ergänzungs- und Zu­
satzstudiengängen tritt an die Stelle des Grades der 
Qualifikation die Note des Prüfungszeugnisses des abge­
schlossenen Studiums; an die Stelle des Zeitpunktes des 
Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung tritt der 
Zeitpunkt des Bestehens des abgeschlossenen Studiums. 

§ 37 
Zulassungsbeschränkungen 
in höheren Fachsemestern 

(1) Sofern in einem Studiengang Zulassungszahlen für 
höhere Fachsemester festgesetzt sind, werden die Stu­
dienplätze durch die Hochschule vergeben. Als höheres 
Fachsemester gilt das zweite oder ein folgendes Fachse­
mester oder ein bestimmter Studienabschnitt nach dem 
ersten Fachsemester. 

(2) Die Zahl der an einer Hochschule in ein höheres 
Fachsemester aufzunehmenden Bewerberinnen und Be­
\verber (Zulassungszahl) wird auf den Unterschied zwi­
schen der festgesetzten Zahl von Studienplätzen (Auf­
fü.llgrenze) und der Zahl der Studentinnen und Studen­
ten. die sich innerhalb einer von der Hochschule zu 
bestimmenden Frist zur Fortsetzung ihres Studiums in 
dem entsprechenden höheren Fachsemester zurückge­
meldet haben (Rückmeldungen), festgesetzt. 

(3) Absolventinnen und Absolventen des Oberstufen­
kollegs an der Universität Bielefeld, die aufgrund einer 
Vereinbarung Z\Vischen dem Oberstufenkolleg und der 
Fakultät für Biologie in das fünfte Fachsemester des 
Studiengangs Biologie (Diplom) bzw. aufgrund einer 
Vereinbarung mit der Fakultät für Psychologie und 
Sportwissenschaft in das dritte Fachsemester des Stu­
diengangs Psychologie (Diplom) übernommen werden 
können, gelten insoweit als Rückmelderinnen und Rück­
melder. 

(4) Wird die für ein höheres Fachsemester festgesetzte 
Zahl der Studienplätze durch die Zahl der Rückmeldun­
gen überschritten, verringern sich die Zulassungszahlen 
für die anderen Fachsemester, und zwar vorrangig für das 
jeweils höchste Fachsemester, entsprechend. 

§ 38 
Vergabe der Studienplätze 
in höheren Fachsemestern 

(1) Die verfügbaren Studienplätze werden in folgender 
Rangfolge vergeben: 

1. An Bewerberinnen und Bewerber, 

a) die in dem gewählten Studiengang nach den Vor­
schriften des Ersten, Dritten oder Vierten Teils 
dieser Verordnung vor dem Beginn von Nachr-ück­
verfahren für das erste Fachsemester zugelassen 
oder in einem niedrigeren Fachsemester einge­
schrieben sind und innerhalb einer von der Hoch­
schule zu bestimmenden Frist nachweisen, dass 
ihnen Studienleistungen und/oder Studienzeiten in 
ausreichendem Umfang angerechnet worden sind, 
oder 

b) denen aufgrund einer Ausbildung am Oberstufen­
kolleg an der Universität Bielefeld Zeiten und 
Leistungen in ausreichendem Umfang angerechnet 
worden sind. 

2. An Bewerberinnen und Bewerber. die in einer Einstu­
fungsprüfung an der Hochschule die erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten nachgewiesen haben. 

3. An Bewerberinnen und Bewerber, die im Zeitpunkt 
der Antragstellung an einer Hochschule im Geltungs­
bereich des Grundgesetzes für den gewählten Studien­
gang endgültig eingeschrieben sind oder vor diesem 
Zeitpunkt endgültig eingeschrieben waren. 

4. An sonstige Bewerberinnen und Bewerber, die inner­
halb einer von der Hochschule zu bestimmenden Frist 
nachweisen, dass ihnen Studienleistungen und/oder 
Studienzeiten aus einem anderen oder früheren Stu­
dium oder aus einem dem gewählten Studiengang 
entsprechenden Studium außerhalb des Geltungsbe­
reichs des Grundgesetzes in ausreichendem Umfang 
angerechnet worden sind. 

(2) Sofern eine Auswahl innerhalb der Ranggruppen 
nach Absatz 1 erforderlich wird, bestimmt sich die 
Rangfolge in den Fällen der Nummern 1 und 2 nach dem 
Los, in den Fällen der Nummer 3 nach IVI:aßgabe des§ 8 
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 und 3. In den Fällen der Num­
mer 4 werden Bewerberinnen und Bewerber, die 

• 

• 



• 

• 

Gesetz- und Ve::.·orc.nungsolatt für das Land Nord:rhein-Westfaler: - Nr. 14 vom 27. Juni 2002 197 

a) bereits ein Studium in eir-:em anderen Studiengang an 
einer deutschen Hochschule abgeschlossen haben (§ 23 
Abs. 1) oder 

b) als Studienanfänge:rim:en oder Studienanfänger i:n 
einem Studiengang mit einem Auswahlverfahren ein­
geschrieben sind, durch das Bewerberinnen und Be­
werber vom Erststudium ausgeschlossen werden, oder 

c) in einem anderen Studiengang :n einem höheren 
Fachsemester eingesch1ieben sind, für das eine Zulas­
sungsbeschränkung besteht, 

gegenüber den übrigen Bewerberinnen und Bewerbern 
nachrangig zugelassen; im Übrigen entscheidet das Los. 

(3) Der Antrag auf Zuweisung eines Studienplatzes ist 
mit den erforderlichen l;nterlagen an die Hochschule zu 
richten. Der Zulassungsantrag muss für das Sommerse­
mester bis zum 15. März, für das 'Wintersemester bis zum 
15. September bei der Hochschule eingegangen sein 
(Ausschlussfristen). Dies gilt auch für einen Antrag im 
Sinne von § 8 Abs. 3. 

(4) Die Hochschule bestimmt die Form der Anträge. Sie 
bestimmt auch, welche Unterlagen den Anträgen min­
destens beizufügen sind. 

(5) Ist einer Bewerberin oder einem Bewerber nach den 
Vorschriften des Ersten, Dritten oder Vierten Teils dieser 
Verordnung ein Studienplatz im ersten Fachsemester 
zugewiesen worden und hatte sie oder er im Zulassungs­
antrag für den im Zulassungsbescheid bezeichneten 
Studiengang geltend gemacht, dass sie oder er die 
Anrechnung von Studienleistungen und/oder Studienzei­
ten beantragt habe oder beantragen werde, gilt der 
Zulassungsantrag zugleich als frist- und formgerechter 
Zulassungsantrag für ein höheres Fachsemester bei der 
im Zulassungsbescheid bezeichneten Hochschule. Diese 
kann die Vorlage weiterer Unterlagen innerhalb einer 
von ihr zu bestimmenden Frist verlangen. 

(6) Sind nach Berücksichtigung aller frist- und formge­
recht gestellten Zulassungsanträge noch Studienplätze 
verfügbar, werden auch solche Bewerbungen berücksich­
tigt, die nicht frist- oder formgerecht oder nicht mit ,den 
erforderlichen Unterlagen gestellt wurden. ·wird unter 
diesen eine Auswahl erforderlich, entscheidet das Los. 

(7) § 5 und § 26 Abs. 2 sind sinngemäß anzuwenden. 

§ 39 
Studiengang Medizin 

Im vorklinischen Teil des Studiengangs :Medizin ist die 
Zuweisung eines nach § 37 Abs. 2 verfügbaren Studien­
platzes auf diesen Teil beschränkt. Die Zmveisung eines 
Studienplatzes für den klinischen Teil an einer anderen 
Hochschule bleibt vorbehalten; die Fort;;;etzung des Stu­
diums ohne Unterbrechung wird gev,rähTleistet. Hierauf 
ist in dem Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

Vierter Teil 
Schlussvorschriften 

§ 40 
In-Kraft-Treten 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juni 2002 
in Kraft. Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 
Wintersemester 2002/2003. 

(2) Die Verordnung über die Vergabe von Studienplät­
zen in Nordrhein-Westfalen (Vergabeverordnung NW -
VergabeVO NW) vom 31. Mai 2000 (GV. NRW. S. 500), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 25. Jt.ni 2001 
(GV. NRW. S. 445), t1itt zum selben Zeitpunkt außer 
I(raft. 

Düsseldorf, den 12. Juni 2002 

Die ::VIinisterin 
für Schule, Wissenschaft und Forschung 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Gabriele Behler 

Anlage 1 

In das Verfahren der Zentralstelle 
einbezogene Studiengänge 

1. Studiengänge ohne Fachhochschulstudiengänge mit 
dem Abschluss Diplom, i\tlagister, Promotion (als er­
stem Abschluss) oder Staatsexamen (ohne Lehrämter) 
im bundesweiten Verfahren (zu§ J. Abs. l Satz 4): 
- Betriebswirtschaft 
- Biologie 
- IVIedizin 
- Pharmazie 
- Psychologie 
- Tiermedizin 
- Zahnmedizin 

2. Studiengänge (ohne Lehrämter) an den Universitäten 
des Landes Nordrhein-Westfalen (zu§ 29 Abs. 1): 
- Geographie 
- Heilpädagogik/Rehabilitationspädagogik, Diplom 
- Kunstgeschichte {Hauptfach) 
- Kunstgeschichte (N eoenfach) 
- Lebensmittelchemie 
- Pädagogik, Diplom 2) 

- Pädagogik, Diplom - wahlweise auch mit heilpäda-
gogischer Ausrichtung - (Cniversität Köln) 

- Rechtswissenschaft 
- Sport 
- Wirtschaftsinformatik 

3. Studiengänge mit einem Lehramtsabschluss an den 
Unive:rsitäten· des Landes Nordrhein-Westfalen (zu 
§ 29 Abs. 1 u:r:d § 30): 
- Biologie (Lehramt für die Sekundarstufe II) 
- Lehram: für die Primarstufe 
- Lehramt für Sonderpädagogik 
- Sonderpädagogik (Lehramt fü:r die Sekundarstufe 

II) 

4. Studiengänge an den Fachhochschulen und Universi­
täten - Gesamthochschulen des Landes Nordrhein­
Westfalen (zu§ 29 Abs. 1 und§ 31): 
- Architektur ohne studiengangbezoge:::ie Eignungs­

feststellung (Fachhochschu~e Aachen, Bielefeld, Abt. 
Minden, Dortmund, Lippe und Höxter, Ab:. Det­
mold, und Universität - Gesamthochschule Siegen) 

- Bauingenieurwesen 2) 

- Landschaftsarchitektur 
- Sozialarbeit 
- Soziale Arbeit 
- Sozialpädagogik 
- \Virtschaft 
- Betriebswirtschaft 1) 

- Lebensmittelchemie 1
) 

- Psychologie 1) 

- Wirtschaftsinformatik 1) 

Anlage 2 

Zuordnung der Kreise und kreisfreien Städte 
zu den Studienorten 
(zu § 8 Abs. 1 Satz 3) 

(1) Eine,m Studienort eines Landes zugeordnet sind der 
F,.reis oder die kreisfreie Stadt des Stt..dienorts sowie die 
hieran angrenzenden Kreise oder kreisfreien Städte des 
Landes. Sofern sich in einem Kreis oder in einer kreis­
freien Stadt oder in den hieran angrenzenden Kreisen 
oder k_reisfreien Städten kein Studienort des Landes 

") Integrierter S:udiengar:g 
2
) In diesem Studiengar.g findet ein Verteikngsverfah:-en statt. 
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befindet. ist dieser Kreis oder diese kreisfreie Stadt dem 
nächsten Studienort des Landes zugeordnet. Dies gilt 
entsprechend., wenn Studiengänge nur an bestimmten 
Studienorten des Landes angeboten werden. Kreise und 
kreisfreie Städte eines Landes sind auch dem Studienort 
eines anderen Landes zugeordnet, wenn sie an den Kreis 
oder die kreisfreie Stadt des Studienorts des anderen 
Landes angrenzen. 

(2) Örtliche und regionale Verwaltungseinheiten sowie 
abgrenzbare Teile regionaler Verwaltungseinheiten eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, die an 
ein Land der Bundesrepublik Deutschland angrenzen, 
können einem Studienort dieses Landes zugeordnet sein. 

(3) In der nachfolgenden Übersicht ist für jeden Kreis 
und jede kreisfreie Stadt die Entfernung zu den Studien­
orten des Landes als Länge der Luftlinie zwischen 
Kreisstadt und Studienort in Kilometern (km), jeweils auf 
10 km gerundet, angegeben. 

(4) Ist ein Studienort im Kreis oder in der kreisfreien 
Stadt oder in einem hieran angrenzenden Kreis oder einer 
hieran angrenzenden kreisfreien Stadt gelegen, ist als 
Entfernung O angegeben; dies gilt auch für außerhalb des 
Landes gelegene Studienorte. 

• 

• 
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zahl <( iii CO CO CO 0 Cl 0 0 w (9 (!) :c :r: .!! ""'l ~ ~ ..J ::: ~ :'.2 
Angrenzende Kreise 

Hessen 
Landkreise 

06633 Kassel o· 
06532 Lahn-Dill-Kreis 
06534 Marburg-Biedenkopf 
06635 Waldeck-Frankenbg. 0 

Niedersachsen 
Kreisfreie Stadt 

03404 Osnabrück 
Landkreise 

03251 Diepholz 0 
03454 Emsland 
03456 Grafschaft Bentheim 0 
03252 Hameln-Pyrmont 0 0 
03255 Holzminden 0 0 0 
03256 Nienburg 0 
03155 Northeim 0 
03459 Osnabrück 0 
03257 Schaumburg 0 0 

Rheinland-Pfalz 
Landkrei~e 

07131 Ahrweiler 0 
07132 Altenkirchen 0 0 
07138 Neuwied 0 
07143 Westerwald kreis 

Angrenz:ende Verwaltungseinheiten 
eines anderen Staates der EU 

Belgien 
Kreis 

99101 Verviers 0 
Niederlande 

Gebiete 
!3919'1 südlicher Teil der 

Provinz Limburg 1
) 0 

99192 Raum Roermond :!) 0 
9~1193 östlicher Teil der 

Provinz Gelderland 3
) 0 

1
) Unter der l<reiskennziffer 99191 "südlicher Teil der Provinz Limburg" sind folgende Gemeinden erfaßt: Beek, Born, Brunssum, Eijsden, Geleen, Gulpen, Heerlen, Kerkrade, 

Landgraaf, Maastricht, Margraten, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard, Stein, Susteren, Vaals, Valkenburg a/d Geul, Voerendaal und Wittern . 

E 
0 

~ .0 
U) o.i C: -0 :::; !ll 
~ a. 

2
) Unter der l<roisl<ennziffer 99192 " Raum Roermond" sind folgende Gemeinden erfaßt: Baexem, Beegden, Beesel, Beifeld, Echt, Grathem, Haelen, Heel en Panheel, Herten, Heythuysen, 
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a, 
,n 
::; 
ru ..c ..c: u 
Ol ltl 
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::;;;: C: 
lJ ·a; 
Q) .c 
0:: 0:: 
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0 
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1 Horn, Hunsel, Kessel, Linne, Maa_sbracht, Melick en Herkenbosch, Montfort, Neer, Ohe en Laak, Posterholl, Roermond, Roggel, Stevensweert, St. Odlinberg, Swalmen, Thern, Vlodrop und Wessem. 
3
) Unter der Kreiskenn.ziffer 99193 "ös!licher Teil der Provinz Gelderland" sind folgende Gemeinden erfaßt: Aalten, Bergh, Borculo, Didam, Dinxperlo, Doesburg, Doetinchen, Eibergen, 

Gendringen, Gorssel, Groenlo, Hengelo, Hummelo on Keppel, Lichtenvoorde, Lochern, Neede, Ruurlo, Steenderen, Vorden, Warnsveld, Wehl, Winterswijk, Wisch, Zelhem und Zutphen. 
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Ermittlung der Durchschnittsnote 
(zu § 14 Abs. 1) 

Anlage 3 

(1) Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der 
Grundlage der 

1. ,,Vereinbarung über die gege:iseitige Anerkennung von 
Zeugnissen der allgemeinen Hochschulreife, die an 
Gymnasien mit neugestalteter Oberstufe erworben 
wurden" gemäß Beschluss der Kultusrninisterkonfe­
:tenz vom 7. Mai 1971 in der Fassung vom 8. November 
1972 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonfe­
renz ::'-rr. 191.1), 

2. ,,Vereinbarung zur Gesta:tung der gymnasialen Ober­
stufe in der Sekundarstufe II" gemäß Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 7. Juli 1972 in der Fas­
sung vom 28 .. Februar 1997 (Beschluss-Samffilung der 
Kultusministerkonferenz Nr. 176), 

3. ,,Vereinbarung über die Abiturprüfung für Nicht­
schülerinnen und Nichtschüler entsprechend der Ge­
staltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundar­
stufe II" gemäß Beschluss der Kultusministerkonfe­
renz vom 13. September 1974 in der Fassung vom 
24. Oktober 1997 (Beschluss-Sammlung der Kultusmi­
nisterkonferenz Nr. 192.2), 

4. ,,Vereinbarung über die Durchführung der Abitur­
prüfung für Schülerinnen und Schüler an Waldorf­
·schulen" gemäß Beschluss der Kultusministerkonfe­
renz vom 21. Februar 1980 in der Fassung vom 
5. Dezember 1997 (Beschluss-Sammlung der Kultusmi­
nisterkonferenz Kr. 485.2), 

5. ,,Vereinbarung zur Gestaltung der Abendgymnasien" 
gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
21. Juni 1979 in der Fassung vom 30. Januar 1998 
(Beschluss-Sammlung der K'..ütusministerkonferenz 
Nr. 240.2), 

6. ,,Vereinbarung zur Gestaltung der Kollegs" gemäß 
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 21. Juni 
1979 in der Fassung vom 5. Dezer.iber 1997 (Beschluss­
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 248.1), 

die eine auf eine Stelle nach dem· Komma bestimmte 
Durchschnittsnote enthalten, wird diese von der Zentral­
stelle bei der Rangplatzbestimmung zugrunde gelegt. 
Enthält die Hochschulzugangsberechtigung keine Durch­
schnittsnote nach Satz 1, aber eine Punktzahl der Ge­
samtqualifikation, wird von der Zentralstelle nach A.""'1-
lage 2 der „ Vereinbarung über die Abiturprüfung der 
gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II" gemäß 
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 13. Dezem­
ber 1973 in der Fassung vom 28. Februar 1997 {Beschluss­
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 192) die 
Durchschnittsnote aus der Punktzahl der Gesamtqualifi­
kation errechnet. Die Durchschnittsnote wird auf eine 
Stelle nach dem Komma errechnet; es wird nicht gerun­
det. 

(2) Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der 
Grundlage der „Vereinbarung über die gegenseitige An­
erkennung der an Gymnasien erworbenen Zeugnisse der 
allgemeinen Hochschulreife" gemäß Beschluss der Kul­
tusministerkonferenz vom 20. ::VIärz 1969 - in der Fassung 
vom 20. Juni 1972 - und vom 13. Dezember 1973 (Be­
schluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 191) 
wird die allgemeine Durchschnittsnote aus dem arithme­
tischen Mittel der Noten der Hochschulzugangsberech­
tigung einschließlich der Noten für die im 11. und 
12. Schuljahr abgeschlossenen Fächer wie folgt gebildet: 

1. Weist die Hochschulzugangsberechtigung eine Note 
für das Fach Gemeinschaftskunde aus. werden die 
Noten für die Fächer Geschichte. Erdkunde. Sozial­
kunde und Philosophie sowie für sonstige Fächer, die 
in der Hochschulzugangsberechtigung als zu dem Fach 
Gemeinschaftskunde gehörig ausgewiesen sind, nicht 
gewertet; 

2. weist die Hochsch:.Ilzugangsberechtigung keine Note 
für das Fach Gemeinschaftskunde aus, ist diese aus 

dem arithmetischen :i.VIittel der Noten für die Fächer 
Geschichte, Erdkunde, Sozialku:ide llnd Philosophie 
oder für die Fächer, die in de:r Hochschulzugangsbe­
rechtigu:ig als zu dem Fach Gemeinschaftskunde ge­
hörig ausgevriesen sind, zu bilden; 

3. ist in der Hochschulzugangsberechtigung eine Note 
für das Fach Geschichte mit Gemeinschaftskunde 
ausgewiesen, gilt diese Note als Note für das Fach 
Geschichte und als Note für das Fac:h Sozialkunde; 

4. bei der Bildung der Note für das Fach Gemeinschafts-
kunde wird gerundet; · 

5. ist in der Hochschulzugar:gsberechtigung neben den 
Noten für die Fächer Biologie, Chemie und Physik eine 
Gesamtnote für den naturwissenschaftlichen Bereich 
ausgewiesen, bleibt diese bei der Errechnung der 
Durchschnittsnote außer Betracht; 

6. Noten für die Fächer Religionslehre, Ethik, Kunster­
ziehung, lVIusik und-Spor: bleiben außer Betracht, es 
sei den..""'l, dass die Zulassung zu einem entsprechenden 
Studiengang beantragt wird; 

7. Noten für die Fächer Kunsterziehung, Musik und 
Sport werden gewertet, -soweit sie Kernpflichtfächer 
waren; 

8. Noten für zusätzliche ünterr::.chtsveranstaltungen und 
für Arbeitsgemeinschaften bleiben unberü.cksichtigt; 

9. die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem 
Komma errechnet; es wird nicht gerundet. 

Die allgemeine Durchschnittsnote \Vird von der Schule, 
die besonderen Durchschnittsnoten für bestimmte Stu­
diengänge nach Satz 1 Nr. 6 werden auf Antrag von der 
Schule in der Hochschulzugangsberechtigung oder einer 
besonderen Bescheinigung a:.1Sgewiesen. Für Hochschul­
zugangsberechtigungen, die vor dem 1. April 1975 erwor­
ben ,vurden, ermittelt die Zen"!;ralstelle die Durch­
schnittsnoten, soweit sie nicht von der Schule ausgewie­
sen sind. 

(3) Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der 
Grundlage 

1. der „Vereinbarung über Abe::.1.dgymnasien" gemäß Be­
schluss der Kultusministerkonferenz vorn 3. Oktober 
1957 in der Fassung vom 8. Oktober 1970 (Beschluss­
Sammlung der Kultusministerkonferenz ::-Ir. 240), 

2. des Beschlusses der Kultusministerkonferenz vom 
8. Juli 1965 (Beschluss-Sammkng der Kultusminister­
konferenz Nr. 248) über die „Ir:stitute zur Erlangung 
der Hochschulreife (,Kollegs')" 

wird die Durchschnittsnote aus dem a ,jfümetischen 
Mittel der Noten der Hochschulzugangsberechtigung mit 
Ausnahme der Koten für die Fächer, die in der Hoch­
schulzugangsberechtigung oder einer besonderen Be­
scheinigung als vorzeitig abgeschlossen ausgewiesen 
sind, gebildet. Absatz 2 Satz 1 Xr. 1 bis 6 und 9 findet 
Anwendung. Ist die Durchsc:mittsnote nicht von der 
Schule ausgewiesen, wird sie von der Zentralstelle nach 
den Sätzen 1 und 2 errechnet. 

(4) Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der 
Grundlage der 

1. ,,Vereinbarung über die befristete gegenseitige Aner­
kennung von Zeugnisse:i der fachgebundenen Hoch­
schulreife, die an zur Zeit bestehenden Schulen, Schul­
formen beziehungsweise -type:r~ erworben worden 
sind" gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 25. November 1976 (Beschluss-Sammlung der 
Kultusministerkonferenz I~r. 226.2) und vom 16. Fe­
bruar 1978 (Beschluss-Sammlung der Kultusminister­
.konferenz Nr. 226.2.1), 

2. ,,Sondervereinbarung über die gegenseitige Anerken­
nung der Zeugnisse von besonderen gymnasialen 
Schulformen, die zu einer allgemeinen Hochschulreife 
fül:ren" gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 25. l\fovember 1976 (Beschluss der Kultusminister­
konferenz Nr. 226.1), 

3. ,,Rahmenvereinbarung über die Berufsoberschule" ge­
mäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
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25. November 1976 in der Fassung vom 5. Juni 1998 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 470) · 

finden die Absätze 1 bis 3 entsprechende Anwendung. 
Dabei ist bei der .Bildung der Note für das Fach 
Gemeinschaftskunde nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 eine im 
Zeugnis ausgewiesene Note für das Fach Wirtschaftsgeo­
graphie beziehungsweise Geographie mit Wirtschafts­
geo,--r,•aphie einzubeziehen. 

(5) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die auf dem 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach dem Stand 
bis zum 3. Oktober 1990 an einer in eine Hochschule 
übergeleiteten Bildungseinrichtung erworben wurden, ist 
eine Durchschnittsnote von der Hochschule in dem 
Zeugnis oder einer besonderen Bescheinigung auszuwei­
sen. Die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem 
Komma errechnet; es wird nicht gerundet. 

(6) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, die 
auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 
dem Stand bis zum 3. Oktober 1990 erworben wurden und 
eine Durchschnittsnote enthalten, die auf eine Stelle nach 
dem Komma bestimmt ist, wird diese von der Zentral­
stelle bei der Rangplatzbestimmung zugrunde gelegt. 

(7) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, die 
auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 
dem Stand bis zum 3. Oktober 1990 erworben wurden und 
nur Einzelnoten im Rahmen eines sechsstufigen Noten­
systems enthalten, wird von der Zentralstelle eine Durch­
schnittsnote unter entsprechender Anwendung des Ab­
satzes 2 Satz 1 Nr. 1 bis 6 und 9 aus dem arithmetischen 
Mittel der Noten gebildet; Noten für gegebenenfalls im 
11. und 12. Schuljahr abgeschlossene Fächer sowie Noten 
für zusätzliche Unterrichtsveranstaltungen und für Ar­
beitsgemeinschaften bleiben unberücksichtigt. 

(8) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, die 
auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 
dem Stand bis zum 3. Oktober 1990 erworben wurden und 
weder eine Durchschnittsnote, die auf eine Stelle nach 
dem Komma bestimmt ist, noch Einzelnoten im Rahmen 
eines sechsstufigen Notensystems enthalten, ist eine 
Durchschnittsnote durch eine besondere Bescheinigung 
nachzuweisen, die von der für die Abnahme der entspre­
chenden Prüfung zuständigen Stelle oder von der obers­
ten Landesbehörde auszustellen ist, unter deren Aufsicht 
diese Prüfung durchgeführt worden ist. Bei der Bestim­
mung der Durchschnittsnote sind einzelne Prüfungslei­
stungen, die der Hochschulzugangsberechtigung zu­
grunde liegen, zur Beurteilung heranzuziehen. Die 
Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Komma 
bestimmt; es ·wird nicht gerundet. 

(9) Bei Hochschulzugangsberechtigungen aus der ehe­
maligen Deutschen Demokratischen Republik, die nach 
dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10. Mai 
1990 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 908) zur Aufnahme eines Studiums in der Bundesre­
publik Deutschland berechtigen, wird die Durchschnitts­
note nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 8. Juli 1987 in der Fassung vom 8. Oktober 1990 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 289.1) errechnet. Bei Hochschulzugangsberechtigun­
gen aus den in Artikel 3 des Einigungsvertrages genann­
ten Ländern, die nach dem Beschluss der Kultusminister­
konferenz vom 21. Februar 1992 in der Fassung vom 
12. März 1993 (Beschluss-Sammlung der Kultusminister­
konferenz Nr. 234) und vom 25. Februar 1994 (Beschluss­
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 234.1) zur 
Aufnahme eines Studiums in der Bundesrepublik 
Deutschland berechtigen, wird die Durchschnittsnote 
nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
21. Februar 1992 in der Fassung vom 9. Juni 1993 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 235) errechnet. Die Durchschnittsnote wird jeweils 
von der für die Ausstellung des Zeugnisses zuständigen 
Stelle auf eine Stelle nach dem Komma errechnet; es wird 
nicht gerundet. Die Zentralstelle legt die auf dem Zeugnis 
oder in einer besonderen Bescheinigung ausgewiesene 
Durchschnittsnote bei der Rangplatzbestimmung zu­
grunde. 

(10) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die außer­
halb der Bundesrepublik Deutschland erworben wurden, 
ist eine Gesamtnote durch eine besondere Bescheinigung 
nachzuweisen, die von der für den Wohnsitz der Bewer­
berin oder des Bewerbers zuständigen Landesbehörde für 
das Schulwesen auszustellen ist. Besteht kein Wohnsitz in 
der Bundesrepublik Ueutschland, ist die Bezirksregie­
rung Düsseldorf zuständig. Bei Staatsangehörigen eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union wird die Ge­
samtnote von der Zentralstelle auf der Grundlage des 
Beschlusses der Kultusministerkonferenz vom 15. März 
1991 in der Fassung vom 17. Juni 1994 (Beschluss-Samm­
lung der Kultusministerkonferenz Nr. 289.5) berechnet. 
Hierbei sind einzelne Prüfungsleistungen, die der Hoch­
schulzugangsberechtigung zugrunde liegen, und das Er­
gebnis einer ergänzenden Prüfung in der Bundesrepublik 
Deutschland gleichgewichtig zur Beurteilung heranzu­
ziehen; die Vorschriften der vorstehenden Absätze sind 
sinngemäß zu berücksichtigen. Die Gesamtnote wird auf 
eine Stelle nach dem Komma bestimmt; es wird nicht 
gerundet. 

(11) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die bis ein­
schließlich 1986 aufgrund einer Abschlussprüfung unter 
dem Vorsitz einer oder eines Prüfungsbeauftragten der 
Kultusministerkonferenz an deutschen Schulen im Aus­
land (ausgenommen die Schulen mit neugestalteter gym­
nasialer Oberstufe) und an Privatschulen im deutsch­
sprachigen Ausland erworben ,vurden, ist die Durch­
schnittsnote durch eine Bescheinigung der oder des 
Prüfungsbeauftragten nachzuweisen. Dasselbe gilt wei­
terhin für die Zeugnisse der deutschen Reifeprüfungen, 
die am Lyzeum Alpinum in Zuoz und am Institut auf dem 
Rosenberg in St. Gallen erworben wurden. Die Durch­
schnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Komma 
bestimmt; es wird nicht genmdet. Bei Hochschulzugangs­
berechtigungen, die ab 1987 aufgrund einer Abschluss­
prüfung unter dem Vorsitz einer oder eines Prüfungsbe­
auftragten der Kultusministerkonferenz an deutschen 
Schulen im Ausland erworben wurden, wird die auf dem 
Zeugnis ausgewiesene, auf eine Stelle nach dem Komma 
bestimmte Durchschnittsnote von der Zentralstelle bei 
der Rangplatzbestimmung zugrunde gelegt. 

(12) .Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die an den 
deutsch-französischen Gymnasien ab dem Abiturtermin 
1982 erworben wurden, wird der in den Zeugnissen gemäß 
Artikel 30 des Abkommens zwischen der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der 
Französischen Republik vom 10. Februar 1972 (Beschluss­
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 90) ausge­
\viesene „allgemeine Notendurchschnitt" bei der Rang­
platzbestimmung zugrunde gelegt. Für die Umrechnung 
des „allgemeinen Notendurchschnitts" wird der für die 
Europäischen Schulen geltende Umrechnungsschlüssel 
gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
8. Dezember 1975 in der Fassung vom 14. Februar 1996 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Kr. 289.2) angewendet. Bei Absolventinnen und Absol­
venten der deutsch-französischen Gymnasien in Freiburg 
und Saarbrücken werden für das Abitur 1982 und 1983 die 
bis 1981 geltenden Richtlinien angewendet, sofern durch 
die Neuregelung im Einzelfall eine Verschlechterung der 
Durchschnittsnote eintritt. Die nach diesem· Verfahren 
umgerechnete allgemeine Durchschnittsnote wird zu­
sätzlich zum „allgemeinen Notendurchschnitt" im 
„Zeugnis über das Bestehen des deutsch-französischen 
Abiturs" ausgewiesen und durch den Stempelzusatz 
,,Durchschnittsnote gemäß Staatsvertrag über die Ver­
gabe von Studienplätzen" gekennzeichnet. 

Anhtge 4 

Ermittlung der :Messzahl 
bei der Auswahl für ein Zweitstudium 

(zu § 23 Abs. 2 Satz 2) 

(1) Die Messzahl ist die Summe der Punktzahlen, die für 
das Ergebnis der Abschlussprüfung des Erststudiums 
und für den Grad der Bedeutung der Gründe für das 
Zweitstudium vergeben werden. 

(2) Für das Ergebnis der Abschlussprüfung des Erststu­
diums werden folgende Punktzahlen vergeben: 

• 

• 



• 

• 
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1. Noten „ausgezeichnet" und „sehr gut" 
2. Noten „gut" und „voll befriedigend" 
3. Note „befriedigend" 
4. Note „ausreichend" 

4 Punkte 

3 Punkte 

3 Punkte 

1 Punkt 

Ist die Note der Abschlussprüfung des Erststudiums 
nicht nachgewiesen, wird das Ergebnis der Abschluss­
prüfung mit 1 Punkt bewertet. 

(3) Nach dem Grad der Bedeutung der Gründe für das 
Zweitstudium werden folgende Punktzahlen vergeben: 

1. ,,zwingende berufliche Gründe" 
zwingende berufliche Gründe lie­
gen vor, wenn ein Beruf angestrebt 
wird, der nur aufgrund zweier ab­
geschlossener Studiengänge ausge-
übt werden kann 9 Punkte; 

2. ,,wissenschaftliche Gründe" 
wissenschaftliche Gründe liegen 
vor. wenn im Hinblick auf eine 
spätere Tätigkeit in Wissenschaft 
und Forschung auf der Grundlage 
der bisherigen wissenschaftlichen 
und praktischen Tätigkeit eine wei­
tere wissenschaftliche Qualifika­
tion in einem anderen Studiengang 
angestrebt wird 7 bis 11 Punkte; 

3. ,,besondere berufliche Gründe" 
besondere berufliche Gründe liegen 
vor, wenn die berufliche Situation 
dadurch erheblich verbessert wird, 
dass der Abschluss des Zweitstu­
diums das Erststudium sinnvoll er-
gänzt 7 Pi;_nkte; 

4 . .,sonstige berufliche Gründe" 
sonstige berufliche Gründe liegen 
vor. wenn das Zweitstudium auf­
grund der beruflichen Situation 
aus sonstigen Gründen zu befür-
worten ist; 4 Punkte; 

5. ,,keiner der vorgenannten Gründe" 1 Punkt. 

Liegen wissenschaftliche Gründe vor, ist die Punktzahl 
innerhalb des Rahmens von 7 bis 11 Punkten davon 
abhängig, welches Gewicht die Gründe haben, welche 
Leistungen bisher erbracht worden sind und in welchem 
lVIaß die Gründe von allgemeinem Interesse sind. Wird 
das Zweitstudium nach einer Familienphase zum Zwecke 
der Wiedereingliederung oder des ~ eueinstiegs in das 
Berufsleben angestrebt, kann dieser Gmstand unabhän­
gig von der Bewertung des Vorhabens und seiner Zuord­
nung zu einer der vorgenannten Fa:ilgruppen durch 
Gewährung eines Zuschlags von bis zu 2 Punkten bei der 
Messzahlbildung berücksichtigt werden. 

Auswahl 
der Bewerberinnen und Bewerber 

nach § 35 Abs. 2 

Anlage 5 

(1) Über die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber 
entscheidet die Rektorin oder der Rektor aufgrund des 
Vorschlags einer Auswahlkommission. -

(2) Die Rektorin oder der Rektor bestellt für jeden 
Studiengang eine Auswahlkommission, die aus zwei 
Professorinnen oder Professoren und einer oder einem 
Bediensteten der Hochschulverwaltung besteht. Für 
mehrere verwandte Studiengänge kann eine Auswahl­
kommission bestellt werden. 

(3) Die Auswahlkommission erstellt ihre Empfehlungen 
aufgrund der Bewerbungsunterlagen und eines Auswahl­
gesprächs. 

(4) Die Zulassung erfolgt in der Reihenfolge der nach 
Absatz 5 ermittelten und addierten Punktzahlen (:Mess­
zahl); bei gleicher Messzahl entscheidet das Los. 

(5) Es werden folgende Punktzahlen vergeben: 

1. bis zu drei Punkte, wenn der nach § 66 Abs. 5 
Hochschulgesetz qualifizierende Abschluss mit einem 
über den Mindestanforderungen liegenden Grad der 
Qualifikation erworben wurde; 

2. bis zu fünf Punkte für eine dem Abscb.luss nach § 66 
Abs. 5 Hochschulgesetz entsprechende Berufstätigkeit; 

3. bis zu zwei Punkte für berufliche Erfahrungen, die im 
Hinblick auf den angestrebten Studiengang besonders 
bedeutsam sind; 

4. bis zu zwei Punkte, wenn sonstige besondere Gründe 
für die Aufnahme des Studiums sprechen. 

(6) Die nach Absatz 5 vergebenen Punktzahlen sowie 
Losentscheidungen sind aktenkundig zu machen. 

600 
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~~ebzehnte Verordmmg 
zur Anderung de:r Verordnung 

ü.ber die Zuständigkeiten der Finanzämter 
Vom 6. Juni 2002 

Aufgrund 

1. des § 17 Abs. 1 des Gesetzes über die Finanzverwal­
tung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30. August 1971 {BGBl. I S. 1426), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 22. April 2002 (BGBl. I S. 1310), 

2. des § 4 Abs. 1 Satz 3 des Spielbankgesetzes NRW 
vom 19. März 1974 (GV. NRW. S. 93), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 6. November 1984 (GV. ::,,.;J"RW. 
S. 663), 

3. des § 17 Abs. 2 Satz 3 des Gesetzes über die 
Finanzverwaltung, 

4. des § 15 Abs. 2 Satz 1 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 
1994 in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Mai 
1994 (BGBl. I S. 1102), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19. Juni 2001 (BGBL I S. 1046), 

5. des§ 387 Abs. 2 Satz 1 und 2 und des§ 409 Satz 2 der 
Abgabenordnung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 613), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2001 
(BGBL I S. 3922), 

6. des § 5 a Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über Bergma~ms­
prämien in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. 
rviai 1969 (BGBL I S. 434), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19. Dezember 2000 (BGBL I S. 1790), 

7. des § 14 Abs. 3 Satz 2 des Fünften Gesetzes zur 
Förderung der Vennögensbildung der Arbeitnehmer 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. März 1994 
(BGBl. I S. 406), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20. Dezember 2001 (BGBL I S. 3794), 

8. des§ 8 Abs. 2 Satz 2 des Wohnungsbau-Prämiengeset­
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30. Oktober 1997 {BGBl. I S. 2678), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3794), 

9. des § 4 Abs. 1 Satz 2 des Spielbankgesetzes NRW, 
10. des § 29 a Abs. 2 des Berlinförderungsgesetzes in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 2. Februar 1990 
(BGBL I S. 173), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30. November 2000 (BGBL I S. i638), 

11. des § 20 des Berlinförderungsgesetzes, 

12. des § 9 des Investitionszulagengesetzes 1996 in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 1996 
{BGBL I S. 60), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3779), 

13. des § 8 des Investitionszulagengesetzes 1999 in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 11. Juni 2001 
(BGBI. I S. 1018), geändert durch Gesetz vom 
20. Dezember 2001 (BGBL I S. 3794), 
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14. des § 6 des Stahlinvestitionszulagengesetzes vom 
22. Dezember 1981 (BGBL I S. 1523), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 29. Oktober 2001 (BGBL I S. 2785), 

15. des § 164 Satz 1 des Steuerberatungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 4. November 1975 
(BGBl. I S. 2735), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20. Dezember 2001 (BGBL I S. 3794), 

16. des § 131 Abs. 3 des Gesetzes über Ordnungswidrig­
keiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Februar 1987 (BGBL I S. 602), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19. April 2001 (BGBL I S. 623), 

17. des§ 17 Abs. 4 und 5 des Gesetzes über das Aufspü­
ren von Gewinnen aus schweren Straftaten vom 
25. Oktober 1993 (BGBL I S. 1770), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 22. April 2002 (BGBL I S. 1310), 

zu 6. bis 10. jeweils in Verbindung mit § 387 Abs. 2 Satz 1 
und 2 sowie § 409 Satz 2 der Abgabenordnung, zu 11. bis 
15. jeweils in Verbindung mit§ 387 Abs. 2 Satz 1 und 2 der 
Abgabenordnung, zu 16. in Verbindung mit§ 409 Satz 2 
der Abgabenordnung und zu 3. bis 17. jeweils in Verbin­
dung mit§ 1 der Verordnung über die Ermächtigung des 
Finanzministers zum Erlaß von Rechtsverordnungen im 
Bereich der Finanzverwaltung vom 14. Juli 1987 (GV. 
NRW. S. 270), 

wird verordnet: 

Artikel! 

Die Verordnung über die Zuständigkeiten der Finanz­
ämter vom 16. Dezember 1987 (GV. N"'RW. S. 450), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 23. Februar 2001 (GV. 
NRW. S. 86), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 
angefügt: 

,,Wird in Satz 1 in Verbindung mit Anlage 2 hin­
sichtlich der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer 
bestimmt, dass ein Finanzamt in dem dort beschrie­
benen Umfang in dem Bezirk eines anderen Finanz­
amts für die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer -
ohne Vollstreckung - zuständig ist, ist das andere 
Finanzamt· insoweit für die Vollstreckung der 
Kraftfahrzeugsteuer zuständig." 

b) In Absatz 4 werden hinter dem \Vort „Hohensy­
burg" die Worte „das Finanzamt Duisburg-Süd 
hinsichtlich der Spielbank Duisburg" eingefügt. 

2. Die Anlage 3 erhält folgende Fassung: 

„Anlage 3 

zur Verordnung 
über die Zuständigkeiten der Finanzämter 

vom 16. Dezember 1987 

Inhalt 

(Reihenfolge der Darstellung: 

Lfd. Nr./Bezeichnung und Sitz des Finanzamtes/über­
tragene Zuständigkeiten/Bezirk des Finanzamtes) 

1 Oberfinanzbezirk Düsseldorf 

1.1 Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung 
Bergisches Land in Wuppertal 

übertragene Zuständigkeiten: 

Anordnung und Durchführung von Außenprüfun­
gen (ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen 
und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen) 

a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfi­
nanzbezirk Düsseldorf der Konzerne, zu denen 
mindestens ein Großbetrieb gehört, soweit nicht 
ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzern­
betriebsprüfung des Oberfinanzbezirks Düssel­
dorf zuständig ist, 

b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprü­
fung des Oberfinanzbezirks Düsseldorf zustän­
dig ist, 

c) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mild­
tätigen oder kirchlichen Zwecken dienen sowie 
bei Berufsverbänden, die nach den einheitlichen 
Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der 
Betriebe in Größenklassen der sonstigen Fallart 
„ bedeutende, steuerbegünstigte Körperschaften 
und Berufsverbände" zuzuordnen sind, 

d) bei Personen. die nach den einheitlichen Ab­
grenzungsmerkmalen zur Einordnung der Be­
triebe in Größenklassen der sonstigen Fallart 
„Einkunftsmillionäre" zuzuordnen sind 

zu a) bis d): Bezirke der Finanzämter Düsseldorf­
Mettmann, Hilden, Remscheid, Solingen-Ost, So­
lingen-West, Velbert, ·wuppertal-Barmen und 
Wuppertal-Elberfeld 

e) bei Großbetrieben der Wirtschaftsabschnitte 
,,Energie- und vVasserversorgung" sowie „Ver­
kehr und Nachrichtenübermittlung" (ohne die 
Wirtschaftsklasse „Lagerei" sowie ol1ne die 
Wirtschaftsgruppe „Spedition, sonstige Ver­
kehrsvermittlung") der Gebietskörperschaften 
(§§ 108, 114 GO), 

f) bei Gebietskörperschaften, die Großbetriebe 
der unter Buchstabe e) aufgeführten Wirt­
schaftsabschnitte unterhalten, mit ihren wirt­
schaftlichen Unternehmen und Gesellschaften 
(§§ 108ff. GO) 

zu e) und f): Bezirke der Finanzämter Düsseldorf­
:i\!Iettmann, Essen-Nord, Essen-Ost, Essen-Süd, 
Hilden, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen-Nord, 
Oberhausen-Süd, Remscheid, Solingen-Ost, Solin­
gen-West, Velbert, Wuppertal--Barmen und Wup­
pertal-Elberfeld 

1.2 Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung 
Düsseldorf I in Düsseldorf 

übertragene Zuständigkeiten: 

Anordnung und Durchführung von Außenprüfun­
gen (ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen 
und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen) 

a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfi­
nanzbezirk Düsseldorf der Konzerne, zu denen 
mindestens ein Großbetrieb gehört, soweit nicht 
ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzern­
betriebsprüfung des Oberfinanzbezirks Düssel­
dorf zuständig ist, 

b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprü­
fung des Oberfinanzbezirks Düsseldorf zustän­
dig ist, 

c) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mild­
tätigen oder kirchlichen Zwecken dienen sowie 
bei Berufsverbänden, die nach den einheitlichen 
Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der 
Betriebe in Größenklassen der sonstigen Fallart 
„ bedeutende, steuerbegünstigte Körperschaften 

· und Berufsverbände" zuzuordnen sind, 

d) bei Personen, die nach den einheitlichen Ab­
grenzungsmerkmalen zur Einordnung der Be­
triebe in Größenklassen der sonstigen Fallart 
„Einkunftsmillionäre" zuzuordnen sind 

zu a) bis d): Bezirke der Finanzämter Düsseldorf­
Altstadt und Düsseldorf-Nord 

e) bei Betrieben aller Größenklassen der Konzerne 
im Oberfinanzbezirk Düsseldorf, zu denen min­
destens ein Großbetrieb gehört, des Wirt­
schaftsabschnitts „Energie-- und vVasserversor­
gung", soweit nicht die Finanzämter für Groß­
und Konzernbetriebsprüfung Krefeld oder Ber­
gisches Land zuständig sind, 

f) bei Großbetrieben des unter Buchstabe e) auf­
geführten Wirtschaftsabschnitts, soweit sie 

• 

• 
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nicht zu einem Konzern im Oberfinanzbezirk 
Düsseldorf gehören, 

g) bei Betrieben aller Größenklassen 

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Düssel­
dorf der Wirtschaftsabteilung „Kreditge­
werbe" ohne die Wirtschaftsunterklassen 
,,Institutionen für Finanzierungsleasing" 
und „Leihhäuser", 

bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsab­
teilung, soweit sie nicht zu einem Konzern 
im Oberfinanzbezirk Düsseldorf gehören 

zu e) bis g): Bezirke aller Finanzär.iter des Oberfi­
nanzbezirks Düsseldorf 

1.3 Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung 
Düsseldorf II in Düsseldorf · 

übertragene Zuständigkeiten: 

Anordnung und Durchführung von Außenprüfun­
gen (ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen 
und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen) 

a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfi­
nanzbezirk Düsseldorf der Konzerne, zu denen 
mindestens ein Großbetrieb gehört, soweit nicht 
ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzern­
betriebsprüfung des Oberfinanzbezirks Düssel­
dorf zuständig ist, 

b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprü­
fung des Oberfinanzbezirks Düsseldorf zustän­
dig ist, 

c) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mild­
tätigen oder kirchlichen Zwecken dienen sowie 
bei Berufsverbänden, die nach den einheitlichen 
Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der 
Betriebe in Größenklassen der sonstigen Fallart 
„ bedeutende, steuerbegünstigte Körperschaften 
und Berufsverbände" zuzuordnen sind, 

d) bei Personen, die nach den einheitlichen Ab­
grenzungsmerkmalen zur Einordnung der Be­
triebe in Größenklassen der sonstigen Fallart 
„Einkunftsmillionäre" zuzuordnen sind 

zu a) bis d): Bezirke der Finanzämter Düsseldorf­
Mitte und Düsseldorf-Süd 

e) bei Betrieben aller Größenklassen 

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Düssel.:.. 
dorf der Wirtschaftsabteilung „Versiche­
rungsgewerbe", 

bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsab­
teilung, soweit sie nicht zu einem Konzern 
im Oberfinanzbezirk Düsseldorf gehört, 

f) bei Gesellschaften, die ab der Gründung oder ab 
einem späteren Zeitpunkt Verlustzuweisungs­
gesellschaften sind, bis zum Ablauf des zehnten 
auf die Gründung oder den späteren Zeitpunkt 
folgenden Kalenderjahres 

zu e) und f): Bezirke aller Finanzämter des Oberfi­
nanzbezirks Düsseldorf 

1.4 Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung 
Essen in Essen 

übertragene Zuständigkeiten: 

Anordnung und Durchführung von Außenprüfun­
gen (ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen 
und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen) 

a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfi­
nanzbezirk Düsseldorf der Konzerne, zu denen 
mindestens ein Großbetrieb gehört, soweit nicht 
ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzern­
betriebsprüfung des Oberfinanzbezirks Düssel­
dorf zuständig ist, 

b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes 
Finanzamt für Groß- und• Konzernbetriebsprü-

fung des Oberfinanzbezirks Düsseldorf zustän­
dig ist, 

c) bei Körperschaften, die gemeinnützige:::i, mild­
tätigen oder kirchlichen Zwecken dienen sowie 
bei Berufsverbänden. die nach den einl:eit:ichen 
Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der 
Betriebe in Größenklassen der sonstigen Fallart 
„ bedeutende, steuerbegünstigte Körperschaften 
und Berufsverbände" zuzuordnen sind, 

d) bei Personen, die nach den einheitlichen Ab­
grenzungsmerkmalen zur Einordnung der Be­
triebe in Größenklassen der sonstigen Fallart 
„Einkunftsmillionäre" zuzuordnen sind 

zu a) bis d): Bezirke der Finanzämter Essen-Kord, 
Essen-Ost, Essen-Süd, Mülheim an der Ruhr, 
Oberhausen-Nord, Oberhausen-Süd 

e) bei Betrieben aller Größenklassen der Konzerne 
im Oberfinanzbezirk Düsseldorf, zu denen min­
destens ein Großbetrieb gehört, der Wirt­
schaftsabteilungen „Metallerzeugung und -be­
arbeitung" sowie „Kohlenbergbau, Torfgewin­
nung", 

f) bei Großbetrieben der u:::iter e) aufgeführten 
Wirtschaftsabteilungen, soweit sie nicht zu ei­
nem Konzern im Oberfinanzbezirk Düsseldorf 
gehören, 

g) bei Bauherrengemeinschaften 

zu e) bis g): Bezirke aller Finanzäm.ter des Oberfi­
nanzbezirks Düsseldorf 

1.5 Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung 
Krefeld in Krefeld 

übertragene Zuständigkeiten: 
Anordnung und Durchführung von Außenprüfun­
gen (ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen 
und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen) 

a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfi­
nanzbezirk Düsseldorf der Konzerne, zu denen 
mindestens ein Großbetrieb gehört, soweit nicht 
ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzern­
betriebsprüfung des Oberfinanzbezirks Düssel­
dorf zuständig ist, 

b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprü­
fung des Oberfinanzbezirks Düsseldorf zustän­
dig ist, 

c) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mild­
tätigen oder kirchlichen Zwecken dienen so\vie 
bei Berufsverbänden. die nach den einheitlichen 
Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der 
Betriebe in Größenklassen der sonstigen Fallart 
„ bedeutende, steuerbegünstigte Körperschaften 
und Berufsverbände" zuzuordnen sind, 

d) bei Personen, die nach den einheitlichen Ab­
grenzungsmerkmalen zur Einordnung der Be­
triebe in Größenklassen der sonstigen Fallart 
,,Einkunftsmillionäre" zuzuordnen sind, 

e) bei Betrieben aller Größenklassen der Konzerne 
im Oberfinanzbezirk Düsseldorf der Wirt­
schaftsabschnitte .. Land- und Forstwirtschaft" 
und „Fischerei und Fischzucht", 

f) bei Betrieben aller Größenklassen der unter 
Buchstabe e) aufgeführten Wirtschaftsab­
schnitte, soweit sie nicht zu einem Konzern im 
Oberfinanzbezirk Düsseldorf gehören 

zu a) bis f): Bezirke der Finanzämter Dinslaken, 
Duisburg-Hamborn, Duisburg-Süd, Duisburg­
West, Geldern, Kleve, Krefeld, Moers, Wesel 

g) bei Großbetrieben der Wirtschaftsabschnitte 
,,Energie- und 'Wasserversorgung" sowie „Ver­
kehr und Nachrichtenübermittlung" (ohne die 
Wirtschaftsklasse „Lagerei" sowie ohne die 
Wirtschaftsgruppe „Spedition, sonstige Ver-
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kehrsvermittlung") der Gebietskörperschaften 
(§§ 108, 114 GO), 

h) bei Gebietskörperschaften, die Großbetriebe 
der unter Buchstabe g) aufgeführten Wirt­
schaftsabschnitte unterhalten. mit ihren wirt­
schaftlichen Unternehmen m~d Gesellschaften 
(§§ 108ff. GO) 

zu g) und h): Bezirke der Finanzämter Dinslaken, 
Düsseldorf-Altstadt, Düsseldorf-Mitte, Düssel­
dorf-Nord, Düsseldorf-Süd, Duisburg-Hamborn, 
Duisburg-Süd, Duisburg-West, Geldern, Greven­
broich, Kempen, Kleve, Krefeld, lVIönchenglad­
bach-IVIitte, _ Mönchengladbach-Rheydt, Moers, 
Neuss I, Neuss II, Viersen, Wesel 

1.6 Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung 
Mönchengladbach in Mönchengladbach 

übertragene Zuständigkeiten: 

Anordnung und Durchführung von Außenprüfun­
gen (ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen 
und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen) 

a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfi­
nanzbezirk Düsseldorf der Konzerne, zu denen 
mindestens ein Großbetrieb gehört, so-weit nicht 
ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzern­
betriebsprüfung des Oberfinanzbezirks Düssel­
dorf zuständig ist, 

b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprü­
fung des Oberfinanzbezirks Düsseldorf zustän­
dig ist, 

c) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mild­
tätigen oder kirchlichen Zwecken dienen sowie 
bei Berufsverbänden. die nach den einheitlichen 
Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der 
Betriebe in Größenklassell'der sonstigen Fallart 
„ bedeutende, steuerbegünstigte Körperschaften 
und Berufsverbände" zuzuordnen sind, 

d) bei Personen. die nach den einheitlichen Ab­
grenzungsmerkmalen zur Einordnung der Be­
triebe in Größenklassen der sonstigen Fallart 
„Einkunftsmillionäre" zuzuordnen sind 

zu a) bis d): Bezirke der Finanzämter Grevenbro- _ 
ich, ,Kempen, Mönchengladbach-Mitte, Mönchen­
gladbach-Rheydt, Neuss I, Neuss II, Viersen 

e) bei Betrieben aller Größenklassen der Konzerne 
im Oberfinanzbezirk Düsseldorf der Wirt­
schaftsabschnitte „Land- und „Forstwirt­
schaft" und „Fischerei und Fischzucht", 

f) bei Betrieben aller Größenklassen der unter 
Buchstabe e) aufgeführten Wirtschaftsab­
schnitte, soweit sie nicht zu einem Konzern im 
Oberfinanzbezirk Düsseldorf gehören 

zu e) und f): Bezirke der Finanzämter Düsseldorf­
Altstadt, Düsseldorf-Mettmann, Düsseldorf-Mitte, 
Düsseldorf-Nord, Düsseldorf-Süd, Essen-Nord, 
Essen-Ost, Essen-Süd, Grevenbroich, Hilden, 
Kempen, Mönchengladbach-Mitte, l\tlönchenglad­
bach-Rheydt, Mülheim an der Ruhr, Neuss I, 
Neuss II, Oberhausen-Nord, Oberhausen-Süd, 
Remscheid, Solingen-Ost, Solingen-West, Velbert, 
Viersen, Wuppertal-Barmen und Wuppertal-El­
berfeld 

2 Oberfinanzbezirk Köln 

2.1 Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung 
Aachen in Aachen 

übertragene Zuständigkeiten: 

Anordnung und Durchführm1.g von Außenprüfun­
gen (ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen 
und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen) 

a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfi­
nanzbezirk Köln der Konzerne. zu denen min­
destens ein Großbetrieb gehört, ·soweit nicht ein 

anderes Finanzamt für Groß- und Konzernbe­
triebsprüfung des Oberfinanzbezirks Köln zu­
ständig ist, 

b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprü­
fung des Oberfinanzbezirks Köln zuständig ist, 

c) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mild­
tätigen oder kirchlichen Zwecken dienen sowie 
bei Berufsverbänden, die nach den einheitlichen 
Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der 
Betriebe in Größenklassen der sonstigen Fallart 
„ bedeutende steuerbegünstigte Körperschaften 
und Berufsverbände" zuzuordnen sind, 

d) bei Personen, die nach den einheitlichen Ab­
grenzungsmerkmalen zur Einordnung der Be­
triebe in Größenklassen der sonstigen Fallart 
,,Einkunftsmillionäre" zuzuordnen sind, 

e) bei Betrieben aller Größenklassen der Konzerne 
im Oberfinanzbezirk Köln der Wirtschaftsab­
schnitte „Land- und Forstwirtschaft" und „Fi­
scherei und Fischzucht", 

f) bei Betrieben aller Größenklassen der unter 
Buchstabe e) aufgeführten Wirtschaftsab­
schnitte, soweit sie nicht zu einem Konzern im 
Oberfinanzbezirk Köln gehören 

zu a) bis f): Bezirke der Finanzämter Aachen-Au­
ßenstadt, Aachen-Innenstadt, Aachen-Kreis, Berg­
heim, Brühl, Erkelenz, Euskirchen, Düren, Geilen­
kirchen, Jülich, Schleiden 

g) bei Großbetrieben der Wirtschaftsabschnitte 
,,Energie- und "\Vasserversorgung" sowie „Ver­
kehr und Nachrichtenübermittlung" (ohne die 
·wirtschaftsklasse „Lagerei" sowie ohne die 
Wirtschaftsgruppe „Spedition, sonstige Ver­
kehrsvermittlung) der Gebietskörperschaften 
(§§ 108, 114 GO), 

h) bei Gebietskörperschaften, die Großbetriebe 
der unter Buchstabe g) aufgeführten Wirt­
schaftsabschnitte unterhalten, mit ihren wirt­
schaftlichen Unternehmen und Gesellschaften 
(§§ 108ff. GO), 

i) bei Betrieben aller Größenklassen der Konzerne 
im Oberfinanzbezirk Köln, zu denen mindestens 
ein Großbetrieb gehört, der Wirtschaftsabtei­
lung „Gewinnung von Steinen und Erden, son­
stiger Bergbau" und der Wirtschaftsgruppen 
,,Ziegelei, Herstellung von sonstiger Baukera­
mik", ,,Herstellung von Zement, Kalk und ge­
branntem Gips" und „Herstellung von Erzeug­
nissen aus Beton, Zement und Gips", 

j) bei Großbetrieben der unter Buchstabe i) aufge­
führten Wirtschaftsabteilung und Wirtschafts­
gruppen, soweit sie nicht zu einem Konzern im 
Oberfinanzbezirk Köln gehören 

zu g) bis j): Bezirke aller Finanzämter des Oberfi­
nanzbezirks Köln 

2.2 Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung 
Bonn in Bonn 

übertragene Zuständigkeiten: 

Anordnung und Durchführung -..ron Außenprüfun­
gen (ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen 
und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen) 

a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfi­
nanzbezirk Köln der Konzerne, zu denen min­
destens ein Großbetrieb gehört, soweit nicht ein 
anderes Finanzamt für Groß- und Konzernbe­
triebsprüfung des Oberfinanzbezirks Köln zu­
ständig ist, 

b) bei Großbetrieben. soweit nicht ein anderes 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprü­
fung des Oberfinanzbezirks Köln zuständig ist, 

c) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mild­
tätigen oder- kirchlichen Zwecken dienen sowie 

• 

• 
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bei Berufsverbänden, die nach den einheitlichen 
Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der 
Betriebe in Größenklassen der sonstigen Fallart 
„ bedeutende steuerbegünstigte Körperschaften 
und Berufsverbände" zuzuordnen sind, 

d) bei Personen, die nach den einheitlichen Ab­
grenzungsmerkmalen zur Einordnung der Be­
triebe in Größenklassen der sonstigen Fallart 
„Einkunftsmillionäre" zuzuordnen sind 

zu a) bis d): Bezirke der Finanzämter Bergisch 
Gladbach, Bonn-Außenstadt, Bon."1-Innenstadt, 
Gummersbach, Leverkusen, Sankt Augustin, Sieg­
burg, Wipperfürth 

e) bei Betrieben aller Größenklassen der Konzerne 
im Oberfinanzbezirk Köln der Wirtschaftsab­
schnitte „Land- und Forstwirtschaft" und „Fi­
scherei und Fischzucht", 

f) bei Betrieben aller Größenklassen der unter 
Buchstabe e) aufgeführten Wirtschaftsab­
schnitte, soweit sie nicht zu einem Konzern im 
Oberfinanzbezirk Köln gehören 

zu e) und f): Bezirke der Finanzämter Bergisch 
Gladbach, Bonn-Außenstadt, Bonn-Innenstadt, 
Gummersbach, Köln-.Altstadt, Köln-Mitte, Köln­
~ord, Köln-Ost, Köln-Porz, Köln-Süd, Köln-West, 
Leverkusen, Sankt Augustin, Siegburg, Wipper­
fürth 

g) bei Betrieben aller Größenklassen 

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Köln 
der Wirtschaftsabteilung „Kreditgewerbe" 
ohne die ·wirtschaftsunterklassen „Institu­
tionen für Finanzierungsleasing" und 
,,Leihhäuser", 

bb)" der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsab­
teilung, soweit sie nicht zu einem Konzern 
im Oberfinanzbezirk Köln gehören 

zu g): Bezirke aller Finanzämter des Oberfinanz­
bezirks Köln 

2.3 Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung 
Köln in Köln 

übertragene Zuständigkeiten: 

Anordnung und Durchführung von Außenprüfun­
gen ( ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen 
und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen) 

a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfi­
nanzbezirk Köln der Konzerne, zu denen min­
destens ein Großbetrieb gehört, soweit nicht ein 
anderes Finanzamt für Groß- und Konzernbe­
triebsprüfung des Oberfinanzbezirks Köln zu­
ständig ist, 

b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprü­
fung des Oberfinanzbezirks Köln zuständig ist, 

c) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mild­
tätigen oder kirchlichen Zwecken dienen sowie 
bei Berufsverbänden. die nach den einheitlichen 
Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der 
Betriebe in Größenklassen der sonstigen Fallart 
„bedeutende steuerbegünstigte Körperschaften 
und Berufsverbände" zuzuordnen sind, 

d) bei Personen. die nach den einheitlichen Ab­
grenzungsmerkmalen zur Einordnung der Be­
triebe in Größenklassen der sonstigen Fallart 
„Einkunftsmillionäre" zuzuordnen sind 

zu a) bis d): Bezirke der Finanzämter Köln-Alt­
stadt, Köln-Mitte, Köln-Nord, Köln-Ost, Köln­
Porz, Köln-Süd, Köln-West 

e) bei Betrieben aller Größenklassen 

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Köln 
des Wirtschaftsabteilung „ Versicherungs­
gewerbe" und der Wirtschaftsunterklasse 
,,Hörfunk- und Fernsehanstalten", 

bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsab­
teilung und Wirtschaftsunterklasse, soweit -
sie nicht zu einem Konzern im Oberfinanz­
bezirk Köln gehören, 

f) bei Gesellschaften, die ab der Gründung oder ab 
einem späteren Zeitpunkt Verlustzuweisungs­
gesellschaft sind, bis zum Ablauf des zehnten 
auf die Gründung oder den späteren Zeitpunkt 
folgenden Kalenderjahres, 

g) bei Bauherrengemeinschaften 

zu e) bis g): Bezirke aller Finanzämter des Oberfi­
nanzbezirks Köln 

3 Oberfinanzbezirk Münster 

3.1 Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung 
Bielefeld in Bielefeld 

übertragene Zuständigkeiten: 

Anordnung und Durchführung von Außenprüfun­
gen (ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen 
und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen) 

a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfi­
nanzbezirk lVIünster der Konzerne, zu denen 
mindestens ein Großbetrieb gehört, soweit nicht 
ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzern­
betriebsprüfung des Oberfinanzbezirks lVIüns­
ter zuständig ist, 

b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprü­
fung des Oberfinanzbezirks lVIünster zuständig 
ist, 

c) bei Betrieben aller Größenklassen 

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Münster 
der Wirtschaftsabschnitte „Land- und 
Forstwirtschaft", ,,Fischerei und Fisch­
zucht" einschließlich landwirtschaftlicher 
und forstwirtschaftlicher Dienstleistungen, 
sowie der Wirtschaftsgruppen „ Obst- und 
Gemüseverarbeitung", ,,Großhandel mit 
landwirtschaftlichen Grundstoffen und le­
benden Tieren", ,,Großhandel mit Obst, 
Gemüse und Kartoffeln", der Wirtschafts­
klasse „Handelsvermittlung von landwirt­
schaftlichen Grundstoffen. lebenden Tie­
ren, textilen Rohstoffen und Halbwaren" 
sowie der Wirtschaftsunterklassen .. Milch­
verarbeitung (ohne Herstellung von-Speise­
eis)", ,,Zuckerindustrie", ,,Alkoholbrenne­
rei", ,,Großhandel mit Düngemitteln" und 
,,Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, zoo­
logischem Bedarf, lebenden Tieren und Sä­
mereien", 

bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsab­
schnitte, Wirtschaftsgruppen, Wirtschafts­
klassen und Wirtschaftsunterklassen, so­
weit sie nicht zu einem Konzern im Oberfi­
nanzbezirk Münster gehören, 

d) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mild­
tätigen oder kirchlichen Zwecken dienen sowie 
bei Berufsverbänden, die nach den einheitlichen 
Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der 
Betriebe in Größenklassen der sonstigen Fallart 
„ bedeutende steuerbegünstigte Körperschaften 
und Berufsverbände" zuzuordnen sind, 

e) bei Personen, die nach den einheitlichen Ab­
grenzungsmerkmalen zur Einordnung der Be­
triebe in Größenklassen der sonstigen Fallart 
,,Einkunftsmillionäre" zuzuordnen sind, 

f) bei Gesellschaften, die ab der Gründung oder ab 
einem späteren Zeitpunkt Verlustzuweisungs­
gesellschaft sind, bis zum Ablauf des zehnten 
auf die Gründung oder den späteren Zeitpunkt 
folgenden Kalenderjal:1res, 

g) bei Bauherrengemeinschaften 

zu a) bis g): Bezirke der Finanzämter Bielefeld-Au­
ßenstadt, Bielefeld-Innenstadt, Bünde, Herford, 
Wiedenbrück 
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h) bei Betrieben aller Größenklassen 

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Münster 
der Wirtschaftsabteilung „Kreditgewerbe" 
ohne die Wirtschaftsunterklassen .. Insti­
tutionen für Finanzierungsleasing;, und 
,,Leihhäuser", 

bb) unter aa) aufgeführten Wirtschaftsabtei­
lung, soweit sie nicht zu einem Konzern im 
Oberfinanzbezirk Münster gehören 

zu h): Bezirke der Finanzämter Ahaus, Beckum, 
Bielefeld-Außenstadt, Bielefeld-Innenstadt, Bünde, 
Coesfeld, Detmold, Herford, Höxter, Ibbenbüren, 
Lemgo, Lübbecke, Minden, lVIünster-Außenstadt, 
Münster-Innenstadt, Paderborn, Steinfurt, War­
burg, Warendorf, Wiedenbrück 

3.2 Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung 
Detmold in Detmold 

übertragene Zuständigkeiten: 

Anordnung und Durchführung von Außenprüfun­
gen (ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen 
und Umsatzsteuer-Sonderprüfung) 

a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfi­
nanzbezirk Münster der Konzerne, zu denen 
mindestens ein Großbetrieb gehört, soweit nicht 
ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzern­
betriebsprüfung des Oberfinanzbezirks Müns­
ter zuständig ist, 

b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprü­
fung des Oberfinanzbezirks :Münster zuständig 
ist, 

c) bei Betrieben aller Größenklassen 

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Münster 
der Wirtschaftsabschnitte „Land- und 
Forstwirtschaft", ,,Fischerei und Fisch­
zucht" einschließlich landwirtschaftlicher 
und forstwirtschaftlicher Dienstleistungen, 
sowie der Wirtschaftsgruppen „Obst- und 
Gemüseverarbeitung", ,,Großhandel mit 
landwirtschaftlichen Grundstoffen und le­
benden Tieren", ,,Großhandel mit Obst, 
Gemüse und Kartoffeln", der ·wirtschafts­
klasse „Handelsvermittlung von landwirt­
schaftlichen Grundstoffen, lebenden Tie­
ren, textilen Rohstoffen und Halbwaren" 
sowie der Wirtschaftsunterklassen „M:ilch­
verarbeitung (ohne Herstellung von Speise­
eis)", ,,Zuckerindustrie", ,,Alkoholbrenne­
rei", ,,Großhandel mit Düngemitteln" und 
,,Einzelhandel mit Blumen; Pflanzen, zoo­
logischem Bedarf, lebenden Tieren und Sä­
mereien", 

bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsab­
schnitte, Wirtschaftsgruppen, Wirtschafts­
klassen und Wirtschaftsunterklassen, so­
weit sie nicht zu einem Konzern im Oberfi­
nanzbezirk l\füµster gehören, 

d) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mild­
tätigen oder kirchlichen Z\vecken dienen sowie 
bei Berufsverbänden, die nach den einheitlichen 
Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der 
Betriebe in Größenklassen der sonstigen Fallart 
„ bedeutende steuerbegünstigte Körperschaften 
und Berufsverbände" zuzuordnen sind, 

e) bei Personen, die nach den einheitlichen Ab­
grenzungsmerkmalen zur Einordnung der Be­
triebe in Größenklassen der sonstigen Fallart 
,,Einkunftsmillionäre" zuzuordnen sind, 

f) bei Gesellschaften, die ab der Gründung oder ab 
einem späteren Zeitpunkt Verlustzuweisungs­
gesellschaft sind, bis zum Ablauf des zehnten 
auf die Gründung oder den späteren Zeitpunkt 
folgenden Kalenderjahres, 

g) bei Bauherrengemeinschaften 

zu a) bis g): Bezirke der Finanzämter Detmold, 
Höxter, Lemgo, Lübbecke, Minden, Paderborn, 
Warburg 

3.3 Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung 
Dortmund in Dortmund 

übertragene Zuständigkeiten: 

Anordnung und Durchführung von Außenprüfun­
gen (ausgenommen Lohnsteuer--Außenprüfungen 
und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen) 

a) bei Betrieben aller Größenlr"J.assen itn Oberfi­
nanzbezirk Münster der Konzerne, zu denen 
mindestens ein Großbetrieb gehört, soweit nicht 
ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzern­
betriebsprüfung des Oberfinanzbezirks Müns­
ter zuständig ist, 

b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprü­
fung des Oberfinanzbezirks Münster zuständig 
ist, 

c) bei Betrieben aller Größenklassen 

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Münster 
der Wirtschaftsabschnitte „Land- und 
Forstwirtschaft", ,,Fischerei und Fisch­
zucht" einschließlich landwirtschaftlicher 
und forstwirtschaftlicher Dienstleistungen, 
sowie der Wirtschaftsgruppen „Obst- und 
Gemüseverarbeitung", ,,Großhandel mit 
landwirtschaftlichen Grundstoffen und le­
benden Tieren", ,, Großhandel mit Obst, 
Gemüse und Kartoffeln", der Wirtschafts­
klasse „Handelsvermittlung von landwirt­
schaftlichen Grundstoffen, lebenden Tie­
ren, textilen Rohstoffen und Halbwaren" 
sowie der Wirtschaftsunterklassen „Milch­
verarbeitung (ohne Herstellung von Speise­
eis)", ,,Zuckerindustrie", ,,Alkoholbrenne­
rei", ,,Großhandel mit Düngemitteln" und 
,,Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, zoo­
logischem Bedarf, lebenden Tieren und Sä­
mereien", 

bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsab­
schnitte, Wirtschaftsgruppen, Wirtschafts­
klassen und \Virtschaftsunterklassen. so­
weit sie nicht zu einem Konzern im Oberfi­
nanzbezirk Münster gehören, 

d) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mild­
tätigen oder kirchlichen Zwecken dienen smvie 
bei Berufsverbänden. die nach den einheitlichen 
Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der 
Betriebe in Größenklassen der sonstigen Fallart 
„ bedeutende steuerbegünstigte Körperschaften 
und Berufsverbände" zuzuordnen sind, 

e) bei Personen, die nach den einheitlichen Ab­
grenzungsmerkmalen zur Einordnung der Be­
triebe in Größenldassen der sonstigen Fallart 
,,Einkunftsmillionäre" zuzuordnen sind, 

f) bei Gesellschaften, die ab der Gründung oder ab 
einem späteren Zeitpunkt Verlustzuweisungs­
gesellschaft sind, bis zum Ablauf des zehnten 
auf die Gründung oder den späteren Zeitpunkt 
folgenden Kalenderjahres, 

g) bei Bauherrengemeinschaften 

zu a) bis g): Bezirke der Finanzämter Dortmund­
Hörde, Dortmund-Ost, Dortmund-Unna, Dort­
mund-West, Hamm, Lippstadt, Ludinghausen, 
Soest 

h) bei Großbetrieben der Wirtschaftsabschnitte 
,,Energie- und Wasserversorgung" sowie „Ver­
kehr und Nachrichtenübermittlung" (ohne die 
Wirtschaftsklasse „Lagerei" sowie ohne die 
Wirtschaftsgruppe „Spedition, sonstige Ver­
kehrsvermittlung") der Gebietskörperschaften 
(§§ 108, 114 GO), 

• 

• 



• 

• 
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i) bei Gebietskörperschaften. die G!'oßbetriebe 
der unter Buchstabe h) aufgeführten Wirt­
schaftsabschnitte unterhalten. mit ihren wirt­
schaftlichen Unternehmen und Gesellschaften 
(§§ 108ff. GO) 

zu hj und 1): Bezirke der Finanzämter Altena, 
Arnsberg, Bochum-Mitte, Bochum-Süd, Bottrop, 
Brilon, Borken, Dortmund-Hörde, Dortmund-Ost, 
Dortmund-Unna. Dortmund-West. Gelsenkirchen­
Nord, Gelsenkirchen-Süd, Gladbeck, Hagen, Hat­
tingen, Hamm, Herne-Ost, Herne-West, Iserlohn, 
Lippstadt, Lüdenscheid, Lüdinghausen, Marl, Me­
schede, Olpe, Recklinghausen, Schwelm, Siegen, 
Soest, Witten 

j) Betrieben aller Größenklassen 

aa) de:;:- Konzerne im Oberfinanzbezirk Münster 
der Wirtschaftsabteilung „ Versicherungs­
gewerbe", 

bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsab­
teilung, soweit sie nicht ·zu einem Konzern 
im Oberfinanzbezirk Münster gehören 

zu j): Bezirke aller Finanzämter des Oberfinanzbe­
zirks Münster 

3.4 Finanzamt für Groß- und K~mzernbetriebsprüfung 
Hagen in Hagen 

übertragene Zuständigkeiten: 

A...'lordnung und Durchführung von Außenprüfun­
gen (ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen 
und -Cmsatzsteuer-Sonderprüfungen) 

a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfi­
nanzbezirk Münster der Konzerne, zu denen 
mindestens ein Großbetrieb gehört, soweit nicht 
ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzern­
betiiebsprüfung des Oberfinanzbezirks Mün­
ster zuständig ist, 

b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes 
Finanzamt für Groß- und KonzernbetriebsprJ.­
fung des Oberfinanzbezirks Münster zuständig 
ist, 

c) bei Betrieben aller Größenklassen 

aa) der Konzerne im Oberiinanzbezirk Münster 
der Wirtschaftsabschnitte „Land- und 
Forstwirtschaft", ,,Fischerei und Fisch­
zucht" einschließlich landwirtschaftlicher 
und forstwirtschaftlicher Dienstleistungen, 
sowie der Wirtschaftsgruppen „Obst- und 
Gemüseverarbeitung", ,,Großhandel mit 
landwirtschaftlichen Grundstoffen und le­
benden Tieren", ,,Großhandel mit Obst, 
Gemüse und Kartoffeln", der Wirtschafts­
klasse „Handelsvermittlung von landwirt­
schaftlichen Grundstoffen, lebenden Tie­
ren, textilen Rohstoffen und Halbwaren" 
sowie der Wirtschaftsunterklassen „l'vlilch­
verarbeitung (ohne HersteUung von Speise­
eis)", ,,Zuckerindustrie", ,,Alkoholbrenne­
rei", ,,Großhandel mit Düngemitteln" und 
,,Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, zoo­
logischem Bedarf, lebenden Tieren und Sä­
mereien", 

bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsab­
schnitte, Wirtschaftsgruppen, Wirtschafts­
klassen und Wirtschaftsunterklassen, so­
weit sie nicht zu einem Konzern im Oberfi­
nanzbezirk lv!ünster gehören, 

d) hei Körperschaften, die gemeinnützigen, mild­
tätigen oder kirchlichen Zwecken dienen sowie 
bei Berufsverbänden, die nach den einheitlichen 
Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der 
Betriebe in Größenklassen der sonstigen Fallart 
„ bedeutende steuerbegünstigte Körperschaften 
und Berufsverbände" zuzuordnen sind, 

e) bei Personen, die nach den einheitlichen Ab­
grenzungsmerkmalen zur Einordnung der Be-:-

triebe in Größenklassen der sonstigen Fallart 
,,Einkunftsmillionäre" zuzuordnen sind, 

f) bei Gesellschaften, die ab der Gründung oder ab 
einem späteren Zeitpunkt Verlustzuweisungs­
gesellschaft sind, bis zum Ablauf des zehnten 
auf die Gründung oder den späteren Zeitpunkt 
folgenden Kalenderjahres, 

g) bei Bauherrengemeinschaften 

zu a) bis g): Bezirke der Finanzämter Altena, Arns­
berg, Brilon, Hagen, Iserlohn, Lüdenscheid, ~✓Ie­
schede, Olpe, Siegen 

3.5 Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung 
Herne in Herne 

übertragene Zuständigkeiten: 

Anordnung und Durchführung von Außenprüfun­
gen (ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen 
und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen) 

a) bei Betriebe!l aller Größenklassen im Oberfi­
nanzbezirk Münster der Konzerne, zu denen 
mindestens ein Großbetrieb gehört, soweit nicht 
ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzern­
betriebsprüfung des Oberfinanzbezirks Müns­
ter zuständig ist, 

b) bei Großbetrieben. soweit nicht ein anderes 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprü­
fung des Oberfinanzbezirks Münster zuständig 
ist, 

c) bei Betrieben aller Größenklassen 

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Münster 
der Wirtschaftsabschnitte „Land- und 
Forstwirtschaft", ,,Fischerei und Fisch­
zucht" einschließlich landwirtschaftlicher 
und forstwirtschaftlicher Dienstleistungen, 
sowie der Wirtschaftsgruppen „ Obst- und 
Gemüseverarbeitung", ,, Großhandel mit 
landwirtschaftlichen Grundstoffen und le­
benden Tieren", ,,Großhandel mit Obst, 
Gemüse und Kartoffeln", der ·wirtschafts­
klasse ,,Handelsvermittlung von landwirt­
schaftlichen Grundstoffen, lebenden Tie­
ren, textilen Rohstoffen und Halbwaren" 
sowie der Wirtschaftsunterklassen „Milch­
verarbeitung (ohne Herstellung von Speise­
eis)", ,,Zuckerindustrie", ,,Alkoholbrenne:... 
rei", ,,Großhandel mit Düngemitteln" und 
,,Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, zoo­
logischem Bedarf, lebenden Tieren und Sä­
mereien", 

bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsab­
schnitte, Wirtschaftsgruppen, Wirtschafts­
klassen und Wirtschaftsunterklassen, so­
weit sie nicht zu einem Konzern im Oberfi­
nanzbezirk Münster gehören, 

d) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mild­
tätigen oder ld.rchlichen Zwecken dienen sowie 
bei Berufsverbänden, die nach den einheitlichen 
Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der 
Betriebe in Größenklassen der sonstigen Fallart 
„bedeutende steuerbegünstigte Körperschaften 
und Berufsverbände" zuzuordnen sind, · 

e) bei Personen, die nach den einheitlichen Ab­
grenzungsmerkmalen zur Einordnung der Be­
triebe in Größenklassen der sonstigen Fallart 
,,Einkunftsmillionäre" zuzuordnen sind, 

f) bei Gesellschaften, die ab der Gründung oder ab 
einem späteren Zeitpunkt Verlustzuweisungs­
gesellschaft sind, bis zum Ablauf des zehnten 
auf die _Gründung oder den späteren Zeitpunkt 
folgenden Kalenderjahres, 

g) bei Bauherrengemeinschaften 

zu a) bis g): Bezirke der Finanzämter Bochum­
Mitte, Bochum-Süd, Borken, Bottrop, Gelsenkir­
chen-Nord, Gelsenkirchen-Süd, Gladbeck, Hattin-
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gen, Herne-Ost, Herne-West, Marl, Recklinghau­
sen, Schwelm, Witten 

h) bei Betrieben aller Größenklassen 

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Münster 
der Wirtschaftsabteilung „Kreditgewerbe" 
ohne die Wirtschaftsunterklassen„ Institu­
tionen für Finanzierungsleasing" und 
,,Leihhäuser", 

bb) der unter aa) aufgeführten 'vVirtschaftsab­
teilung, soweit sie nicht zu einem Konzern 
im Oberfinanzbezirk Münster gehören 

zu h): Bezirke der Finanzämter Altena, Arnsberg, 
Bochum-Mitte, Bochum-Süd, Borken, Bottrop, 
Brilon, Dortmund-Hörde, Dortmund-Ost, Dort­
mund-Unna, Dortmund-West, Gelsenkirchen­
Nord, Gelsenkirchen-Süd, Gladbeck, Hagen, 
Hamm, Hattingen, Herne-Ost, Herne-vVest, Iser­
lohn, Lippstadt, Lüdenscheid, Lüdinghausen, 
Marl, Meschede, Olpe, Recklinghausen, Schwelm, 
Siegen, Soest, Witten 

3.6 Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung 
Münster in :Münster 

übertragene Zuständigkeiten: 

Anordnung und Durchführung von Außenprüfun­
gen (ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen 
und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen) 

a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfi­
nanzbezirk Münster der Konzerne, zu denen 
mindestens ein Großbetrieb gehört, soweit nicht 
ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzern­
betriebsprüfung des Oberfinanzbezirks Müns­
ter zuständig ist, 

b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprü­
fung des Oberfinanzbezirks Münster zuständig 
ist, 

c) bei Betrieben aller Größenklassen 

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk l\tiüns­
ter der "\Virtschaftsabschnitte „Land- und 
Forstwirtschaft", ,,Fischerei und Fisch­
zucht" einschließlich landwirtschaftlicher 
und forstwirtschaftlicher Dienstleistungen, 
sowie der "\Virtschaftsgruppen „Obst- und 
Gemüseverarbeitung", ,,Großhandel mit 
landwirtschaftlichen Grundstoffen und le­
benden Tieren", ,,Großhandel mit Obst, 
Gemüse und Kartoffeln", der Wirtschafts­
klasse „Handelsvermittlung von landwirt­
schaftlichen Grundstoffen. lebenden Tie­
ren, textilen Rohstoffen und Halbwaren" 
sowie der Wirtschaftsunterl<J.assen „Milch­
verarbeitung (ohne Herstellung von Speise­
eis)", ,,Zuckerindustrie", ,,Alkoholbrenne­
rei", ,,Großhandel mit Düngemitteln" und 
,,Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, zoo­
logischem Bedarf, lebenden Tieren und Sä­
mereien", 

bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsab­
schnitte, Wirtschaftsgruppen, Wirtschafts­
klassen und Wirtschaftsunterklassen. so­
weit sie nicht zu einem Konzern im Oberfi­
nanzbezirk Münster gehören, 

d) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mild­
tätigen oder kirchlichen Zwecken dienen sowie 
bei Berufsverbänden, die nach den einheitlichen 
Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der 
Betriebe in Größenklassen der sonstigen Fallart 
„ bedeutende steuerbegünstigte Körperschaften 
und Berufsverbände" zuzuordnen sind, 

e) bei Personen, die nach den einheitlichen Ab­
grenzungsmerkmalen zur Einordnung der Be­
triebe in Größenklassen der sonstigen Fallart 
,,Einkunftsmillionäre" zuzuordnen sind, 

f) bei Gesellschaften, die ab der Gründung oder ab 
e_inem späteren Zeitpunkt Verlustzuweisungs-

gesellschaft sind, bis zum Ablauf des zehnten 
auf die G_ründung oder den späteren Zeitpunkt 
folgenden Kalenderjahres, 

g) bei Bauherrengemeinschaften 

zu a) bis g): Bezirke der Finanzämter Ahaus, 
Beckum. Coesfeld. Ibbenbüren. Münster-Außen­
stadt, lVIünster-Innenstadt, Steinfurt, Warendorf 

h) bei Großbetrieben der Wirtschaftsabschnitte 
,,Energie- und \Vasserversorgung" sowie „Ver­
kehr und Nachrichtenübermittlung" (ohne die 
Wirtschaftsklasse „Lagerei" sowie ohne die 
Wirtschaftsgruppe „Spedition, sonstige Ver­
kehrsvermittlung") der Gebietskörperschaften 
(§§ 108, 114 GO), 

i) bei Gebietskörperschaften, die Großbetriebe 
der unter Bu,chstabe h) aufgeführten Wirt­
schaftsabschnitte unterhalten. mit ihren wirt­
schaftlichen Unternehmen und Gesellschaften 
(§§ 108ff. GO) 

zu h) und i): Bezirke der Finanzämter Ahaus, 
Beckum, Bielefeld-Außenstadt, Bielefeld-Innen­
stadt, Bünde, Coesfeld, Detmold, Herford, Höx­
ter, Ibbenbüren, Lemgo, Lübbecke, lVIinden, Müns­
ter-Außenstadt, Münster-Innenstadt, Paderborn, 
Steinfurt, Warburg, Warendorf, Wiedenbrück." 

Artikel II 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2002 in Kraft. 

Düsseldorf, den 6. Juni 2002 

Der Finanzminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Peer Steinbrück 

- GV. NRW. 2002 S. 203. , 

75 
Verordnung 

zur Umsetzung der Energieeinsparverordnung 
(EnEV-UVO) 

Vom 31. Mai 2002 

Auf Grund des § 7 Abs. 1, 2 und 4 des Energieeinspa­
rungsgesetzes vom 22. Juli 1976 (BGBl. I S. 1873), geändert 
durch Gesetz vom 20. Juni 1980 (BGBl. I. S. 701), und des 
§ 1 der Verordnung über Zuständigkeiten nach dem 
Energieeinsparungsgesetz vom 24. November 1982 (GV. 
NRW. S. 755) wird im Einvernehmen mit dem Ministe­
rium für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Ver­
kehr des Landes Nordrhein-Westfalen verordnet: 

§ 1 
Zuständigkeiten 

(1) Die Überwachung hinsichtlich der in der Energie­
einsparverordnung (EnEV) vom lö. November 2001 
(BGBL I. S. 3085) festgesetzten Anforderungen, sowie die 
Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen im Einzelfall 
nach §§ 16 und 17 EnEV werden den unteren Bauauf­
sichtsbehörden übertragen. Für werkmäßig hergestellte 
Anlagenteile kann die oberste Bauaufsichtsbehörde auf 
.Antrag der Herstellerin oder des Herstellers oder der 
Einführerin oder des Einführers Ausnahmen nach § 16 
EnEV auch allgemein erteilen. 

(2) Die unteren Bauaufsichtsbehörden sind Verwal­
tungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten in den Fällen 

1. des § 6 dieser Verordnung und 

2. des § 18 EnEV. 

(3) Die Aufgaben im Rahmen 

1. der § § 3 bis 8 und 13 der EnEV werden den nach der 
Verordnung über staatlich anerkannte Sachverstän-

• 

• 



• 
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• 
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Anlage 3 
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dige nach der Landesbauordnung (SV-VO) vom 
29. April 2000 (GV. T\TRW. S. 422) staatlich anerkar:nten 
Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz 

2. des § 9 Abs. 1 und 4 der EnEV werden den Bezirks­
schon1steinfegermeisterinnen und -meisten1 und 

3. des § 15 Abs. 3 der EnEV werden dem Deutsche:r: 
Institut für Bautechnik, Berlin 

übertragen. 

§2 
Nachweispflicht 

(1) Die Bauherrin oder der Bauherr hat für alle in den 
Geltungsbereich der EnEV fallenden Gebäude eine staat­
lich anerkannte Sachverständige oder einen staatlich 
anerkan.."'lten Sachverständigen für Schall- und Wärme­
schutz zu beauftragen, die oder der den Nach weis des 
Jahres-Primärenergiebedarfs und die Einhaltung des 
sommerlichen Wärmeschutzes nach § 3 EnEV sowie des 
Transmissionswärmeverlustes nach § 3 oder § 4 EnEV 
aufstellt oder prüft, wenn sie oder er nicht beabsichtigt, 
eine Prüfu.._v1g dieser Nachweise durch die untere Bauauf­
sichtsbehörde zu beantragen. Die i'lachweise sind: 

1. eine Zusammenstellung über die wärmeübertragenden 
U mfassungsflächen, ihre Wärmedurchgangskoeffi­
zienten und ein rechnerischer Nachweis über die 
Einhaltung des Höchstwertes des Jahres-Primärener­
giebedarfs, des sommerlichen vVärmeschutzes und/ 
oder des Transmissionswärmeverlustes nach EnEV, 

2. die Festlegung der Anlagenaufwandszahlen für Hei­
zung, Warmwasserbereitung und Lüftung nach An­
hang 1 Kr. 2 oder 3 EnEV in Verbindung mit DIN 
V 4701-10, 

3. ein Energie- oder Wärmebedarfsausweis nach § 13 
EnEV in Verbindung mit der Allgemeinen Verwal­
tungsvorschrift zu § 13 der EnEV vom 7. ::.\färz 2002 
(Bundesanzeiger v. 15. 3. 02). 

Für den Energie- oder Wärmebedarfsausweis sind die 
als Anlage 1 aufgeführten Muster A für Gebäude mit 
normalen Innentemperaturen nach § 13 Abs. 1 und 2 
EnEV oder B für Gebäude mit niedrigen Innentemperatu­
ren nach § 13 Abs. 3 EnEV zu verwenden. Werden die 
Nachweise von einer oder einem staatlich anerkannten 
Sachverständigen aufgestellt, ist eine Prüfung durch 
Dritte nicht erforderlich. Werden sie von anderen Perso­
nen aufgestellt, sind sie von einer oder einem staatlich 
anerkannten Sachverständigen zu prüfen. Auf Antrag der 
Bauherrin oder des Bauherrn kann die Prüfung nach 
::VIaßgabe des § 68 Abs. 5 BauO NRW von der unteren 
Bauaufsichtsbehörde erfolgen. 

Der Energiebedarfsausweis nach Muster A oder der 
Wärmebedarfsausweis nach Muster Bist von der Aufstel­
lerin oder von dem Aufsteller zu unterschreiben. Im Falle 
einer erforderlichen Prüfung ist die Richtigkeit der 
Angaben durch Unterschrift und Stempel der Prüfin­
stanz zu bestätigen. 

Die nach Nr. 1 bis 3 erforderlichen Nachweise haben 
den klimabedingten Wärme- und Feuchteschutz zu be­
rücksichtigen. Die Einhaltung dieser Anforderung muss 
die Aufstellerin oder der Aufsteller nach dem als An­
lage 2 aufgeführten Muster erklären. Die Erklärung ist 
den Nachweisen beizufügen. Die )fachweise nach Satz 2 
sind für genehmigungspflichtige Gebäude spätestens bei 
Baubeginn von der Bauherrin oder dem Bauherrn der 
unteren Bauaufsichtsbehörde vorzulegen; der N ach\veis 
nach Satz 2 Nr. 3 kann von der Bauherrin oder dem 
Bauherrn der unteren Bauaufsichtsbehörde mit der An­
zeige der abschließenden Fertigstellung (§ 82 BauO NRW) 
vorgelegt werden. 

(2) Während der Bauausführung hat sich die oder der 
staatlich anerkannte Sachverständige durch stichpro­
benweise Kontrollen davon zu überzeugen, dass die 
baulichen Anlagen und deren energietechnische Aus­
rüstungen entsprechend den Nachweisen nach Absatz 1 
Nr. 1 bis 3 errichtet werden: sie oder er hat nach 
Fertigstellung des Bauvorhabens hierüber eine Beschei­
nigung nach dem als Anlage 3 aufgeführten Muster 

auszustellen. Die Bescheinigung ist für genehmigungs­
pflichtige Gebäude von der Bauherrin oder dem Bau­
herrn der unteren Bauaufsichtsbehörde mit der Anzeige 
der abschließenden Fertigstellung (§ 82 BauO NRW) 
vorzulegen. 

(3) Nach Abschluss der Arbeiten der Errichtung, des 
Ersatzes, der Erweiterung oder der Umrüstung von 
Anlagen für Heizung, Warmwasserbereitung und Lüf­
tung hat die Fachunternehmerin oder der Fachunterneh­
mer zu erklären, dass die A11forderungen des Abschnittes 
4 der EnEV in Verbindung mit dem Anhang 5, Tabelle 1 
der EnEV eingehalten sind. Die auszustellende Erl<..lärung 
muss mindestens die Angaben enthalten, die in dem als 
Anlage 4 zu dieser Verordnung bekannt gemachten Anlage 4 
Muster beschrieben sind. \Venn bei der Enichtung eines 
Gebäudes die Anlagenaufwandszahl in den Energiebe­
darfsausweis einbezogen werden muss, hat die Fachun­
ternehmerin oder der Fachunternehmer die Erklärung 
der Aufstellerin oder dem Aufsteller der energetischen 
~achweise oder im Falle einer erforderlichen Prüfung der 
Prüfinstanz zuzuleiten. Die Aufstellerin, der Aufsteller 
oder die Prüfinstanz hat die Übereinstimmung der vor­
handenen A..YJ.lagenaufwandszahl an Hand der in dem 
Energiebedarfsausweis festgelegten Anlagenaufwands-
zahl zu prüfen und die Richtigkeit durch Unterschrift zu 
bestätigen. Die Erklärung ist der Bauherrin oder dem 
Bauherrn zuzuleiten und für genehmigungspflichtige 
Gebäude von ihr oder ihm der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde mit der Anzeige der abschließenden Fertigstellung 
(§ 82 BauO NRW) vorzulegen. 

(4) Bei Gebäuden, die keiner Baugenehmigung unterlie­
gen, sind die Nachweise nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3, die 
Bescheinigung nach Absatz 2 Satz 1 und die Erklärung 
!lach Absatz 3 der Bauherrin oder dem Bauherrn zuzulei­
ten und von ihr oder ihm aufzubewahren. Die Nachweise. 
Bescheinigungen und Erklärungen sind der unteren Bau~ 
aufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen. 

(5) Bei Änderungen von Gebäuden gemäß § 8 Absatz 1 
EnEV hat sich die Bauhenin oder der Bauherr nach dem 
als Anlage 5 beigefügten Muster die Einhaltung der Anlage 5 
Anforderungen der EnEV schriftlich bestätigen zu lassen. 
Diese Bestätigung muss von einer oder einem staatlich 
anerkannten Sachverständigen ausgestellt oder geprüft 
sein. Bei genehmigungsfreien Vorhaben nach § 65 Abs. 2 
Bauü NRW kann die Bestätigung auch durch das ausfüh-
rende Fachunternehmen erfolgen. Die Bestätigungen sind 
auf Verlangen der unteren Bauaufsichtsbehörde vorzule-
gen. 

§ 3 
Aufgaben 

der Bezirksschmnsteinfegermeisterinnen 
und -meister 

frn Rahmen der Kehr- und Überwachungsaufgabe hat 
die oder der BSM den Eigentümer eines Gebäudes auf die 
Einhaltung der in § 9 Abs. 1 und 4 EnEV festgesetzten 
Anforderung zur Außerbetriebnahme von vor dem 
1. Oktober 1978 eingebauten oder aufgestellten Heizkes­
seln, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen 
beschickt werden, frühzeitig schriftlich hinzuweisen. Bei 
einer Fristüberschreitung hat die Bezirksschornsteinfe­
germeisterin oder der -meister den Eigentümer schrift­
lich aufzufordern, der Verpflichtung nachzukommen. 
Eine Kopie dieses Briefes hat die Bezirksschornsteinfe­
germeisterin oder der -meister der unteren Bauaufsichts­
behörde auf Verlangen vorzulegen. 

§4 
Ausnahmen 

(1) Die Bauaufsichtsbehörden können verlangen, dass 
die Antragstellerin oder der Antragsteller das Vorliegen 
der Ausnahmevoraussetzungen nach § 16 EnEV durch 
Gutachten eines Sachverständigen nachweist. 

(2) Wenn die Einhaltung der Anforderungen nach § 8 
EnEV technisch nicht oder nur mit unangemessenem 
Aufwand möglich ist, hat sich die Bauherrin oder der 
Bauherr dies von der oder dem staatlich anerkannten 
Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutzschrift-
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lieh unter Angabe der Gründe bestätigen zu lassen. Bei 
genehmigungsfreien Vorhaben nach § 65 Abs. 2 Bauü 
l\TRW kann die Bestätigung auch durch das ausführende 
Fachunternehmen erfolgen. 

_§ 5 
Ausnahmen für Gebäude 

öffentlicher Körperschaften 

§ 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, 4, 5, 6 u. 12, Abs. 2, Abs. 3 Satz 5, 
Abs. 4 Satz 2 und Abs. 5 Satz 2 u. 4 gelten nicht für 
Gebäude des Bundes, der Länder, der Gemeindeverbände 
sowie derjenigen Gemeinden, die für die Erteilung von 
Baugenehmigungen zuständig sind. Die für die Errich­
tung dieser Gebäude zuständigen Behörden haben dar­
über zu wachen, dass die Anforderungen der EnEV erfüllt 
werden. 

§6 
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 3 des 
Energieeinsparungsgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

1. entgegen § 2 Abs. 1 Satz 11, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 
Satz 4 die Nachweise, Erklärungen und Bescheinigun­
gen der unteren Bauaufsichtsbehörde nicht vorlegt, 

2. entgegen § 13 Abs. 4 EnEV den Energiebedarfsausweis 
auf Verlangen der unteren Bauaufsichtsbehörde nicht 
vorlegt oder Käufern, Mietern oder sonstigen Nut­
zungsberechtigten der Gebäudes auf Anforderung 
nicht zur Einsichtnahme zugänglich macht, 

3. entgegen § 2 Abs. 4 Satz 2 und § 2 Abs. 5 Satz 4 die 
Nachweise, Erklärungen, Bescheinigungen und Bestä­
tigungen auf Verlangen nicht vorlegt. 

§ 7 
In-Kraft-Treten/ 

Außer-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. Gleichzeitig treten die Verordnung zur Umset­
zung der Wärmeschutzverordnung vom 28. Juli 1996 (GV. 
NRW. S. 268) und die Überwachungsverordnung zur 
Heizungsanlagenverordnung vom 15. November 1984 (GV. 
NRW. 1985 S. 20), zuletzt geändert am 20. 10. 1995 (GV. 
NRW. S. 1021), außer Kraft. 

Düsseldorf, den 31. Mai 2002 

Der Minister 
für Städtebau und Wohnen, 

Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen 

Dr. Michael Vesper • 

• 
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Anlage 1 Seite 1 
Muster A: Gebäude mit normalen Innentemperaturen nach§ 13 Abs. 1 und 2 EnEV 

Energiebedalisausweis nach § 13 Energieeinsparverordnung 

Gebäude / -teil 

PLZ, Ort 

Baujahr 

Geometrische Angaben 
Wärmeübertragende Umfassung.sl1äche A 

Beheiztes Gebäudevolumen V~ 

Verhältnis AN e 

Beheizung und Warmwasserbereitung 

Art der Beheizung 

Art der Nutzung erneuerba-
rer Energien 

Jahres-Primärenergiebedarf 

Zulässiger Hiichshvert 

Endenergiebedarf nach eingesetzten Energieträgern 

Endenergiebedarf (absolut) 

Endenergiebedarf bezogen auf 

=·· .:.;;. nr 

Nicht-Wohngebäude das beheizte Gebäudevolumen 

Wohngebäude { 
Hinweis: 

die Gebäudenutzfläche AN 

die Wohnfläche 
(Angabe freigestellt) 

Nutzungsart • Wohngebäude 

Straße, J Taus-Nr. 

Jahr <ler baulichen .Ä..nderung 

Bei Wolmg,ebäudcn: 

Gebäudcnutzlläche AN 

Wohnl1fiche tAngahe freigestellt) 

Art der Wmmwasscrhe­
reitung 

Anteil erneuerbarer Ener­
gien 

Berechneter Wert 

Energieträger 1 Energieträger 2 

kWh/a 

213 

kWh/a 

Die angegebenen Werte des .T:ihres-Primärenergiehedarfä uml des Endcncrgichcdarfa sind vornehmlich für die iiheri<chlägig Yerglcichcnde Beurteilung von Gebäuden 
und Gebäudeentwürfen vorgesehen. Sie wurden auf der Gnmdlage rnn Pl:munlerlagen ermillelt. Sie erlauben nur bedingt Rücbchlü~se auf den tatsächlicl1en Energie 
verbrauch, weil der Berechnung dieser Werte auch normierte Randbedingungct1 elwa hinsichtJich des Klimas. der Heizdauer, der Innentemperaturen, des Luftwechsels 
1h:r solar::n und internen Wärmegewinne und des Warmwasserhedarfä zugrunde liegen. Die normie1ten Randbedingungen .sind für die Anlagentechnik in DIN V 4701-1 
: 2001-02 >Ir. 5 und im Übrigen in DIN V 4108-6: 2000-11 Anhang D festgelegt. Die Angaben beziehen sich :mfGehämle und sind nur bedingt auf einzelne Wohnungen 
oder Gebäudeteile übertragbar. 
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Transmissionswärmeverlust 

Zulässiger Höchstwert 

Anlagentechnik 

Anlagenaufwandszahl eP 

:~.:; . . •,• .· ... ·. 
.":·::-· 

<=> 
W/( m"·K) 

• 

Berechneter Wert 

Aniage 1 Seite 2 
Muster A 

Bercchnungshlfütcr ;;:ind beigefügt 

D Die Wärmeabgabe der Wärme- und Warmwassen-ertcilungsleitungen ,Yun.Ie nach Anhang 5 EnEV begrenzt. 

Berücksichtigung von Wärmebrücken 

D pauschal mit 0,10 W/ün2•K) 0 pauschal mit 0,05 Wi(m2·K) hei Verwen­
dung Yon Pfonungsbeispielcn nach DIN 
4108 : 1998-08 Beihi. 2 

D mil difforcnzierteni Nachweis 

0 Berechnungen sind beigefügt 

Dichtheit und Lüftung 

D ohne Nachweis 

Mindestluftwechsel erfolgt durch 

D Fensterlüftung 

Sommerlicher Wärmeschutz 

D Nachweis nicht erforderlich, weil der 
Fensterflächenanteil 30 % nicht über­
schreitet 

• 
D 

mit Nachweis nach Anhang 4 Nr. 2 EnEV 

Messprotokoll ist beig.elligl 

D mechanische Lüllung. 

D Nachweis c.ler Begrenzung. c.les Sonnen­
eintragskcnnwcrtcs wurde geführt 

D Berechnungen sim1 hcig.efüg.t 

0 andere Lüfümgsart: 

D <las Nichtm1hngebäude ist mit AnlageD 
nach Anhang 1 Nr. 2. 9.2 ausgestattet. 
1 Jic innere Kühllast wird minimiert. 

Einzelnachweise, Ausnahmen und Befrefungen 

D Einzelnachweise nach§ 15 (3) EnEV 
wurden geführt für 

~ : : . : 

D Nachweise sind_ beigefügt 

Name 

Funkti1JntFirrna 

Anschrift 

D eine Ausnahme nach § 16 EnEV wurde D eine Befreiung nach § 17 EnEV \VUrde 
zugelassen. Sie betrifft erteilt. Sie umfasst 

D Bescheide sin<l beigefügt 

Datum 

l.'nlcr,d1rill 

gg[ Stempel . Fir­
menzeichen 

. ·::.• -.-

• 

• 
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Anlage I Seite 3 

Muster B: Gebäude mit niedrigen Innentemperaturen nach§ 13 Abs. 3 EnEV 

Wärmebedarfsausweis nach§ 13 Energieeinsparverordnung 

Gebäude / -teil 

PLZ. Ort 

Ba~jahr 

Geometrische Angaben 

Wärmeübertragende Umfassungsfläche A 

Beheiztes Gebäudevolumen Ve 

Zulässiger Höchstwert 

Hinweis: 

Nutzungsart 

Straße. I laus-Nr. 

Jahr der houlichen Änderung: 

Verhältnis A/V~ 

Berechneter Wert 

W/(m~·K) 

Die Angaben des Transrnissionswärmeverlusts sind vornehmlich zur iiherschlägig vergleichenden Beurteilung Ynn (iehäuden und Gehäudeenlwiirfen ,·orgesehen. Sie 
wurden auf der Grundlage von Planunterlagen ermittelt. Sie erlauben nur bcLlingt IUkk~chli\~~:: auf Lien lalsäd1lichen Energievcr\lrauch. weil ~ich die Randbedingungen 
weiteeheml auf normiert:: Werte stnlzen. das Klima und die Nntzum! nicht einhe:rneen ~iml und die Einlltl~se ,·on Lfllhnll!. ~n!aren und internen Gewinnen 3owie die 
gesa~te Anlagentechnik nicht Gegenstand der Berechnungen sind. - - -

Einzelnachweise, Ausnahmen und Befreiungen 

0 Einzelnachweise nach § 15 (3) EnEV 
,rnn.len geführl fllr 

D eine Ausnahme nach§ 16 EnEV wurde D eine Befreiung nach§ 17 EnEV ,..,.urde 

D Nachweise sind beigefügt 

Name 

Funktion/Firma 

Anschrift 

zugelassen. Sie hetri!Tt erteilt. Sie Mmfässt 

D Bescheide sind heigefüg.t 

D:1111:n 

Vnlcrn:hrifl 

ggf. Stempel ! Fir• 
menzeichcn 

"•:<.: 
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Anlage 2 

Erklärung über die Einhaltung des klimabedüngten \Värme- und Feuchteschutzes 

nach § 2 Abs. 1 EnEV-UVO 

Geb~ude /-teil: 

Straße~ Hausnummer: 

Postleitzaht Ort: 

Staatlich anerkannte(r) AufsteJlcr(-in) Bauherr(-in) 
Sachverständige(r) für 
Schall-und Wärmeschutz 

Ich erkläre, dass die einschlägigen technischen Regeln des klimabcdingten Wänne- und Feuch­
teschutzes (insbesondere DIN 4108-3:Wärmeschutz und Energie-Einspanmg in Gebäuden -
Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz: Anfordenmgen, Berechnungsverfahren und Hinweise für 
Planung und Ausführung) bei den Nachweisen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 für das vorgenannte 
Bauvorhaben eingehalten worden sind. 

(Ort) (Datum) - (Unterschrift) 

• 

• 



• 
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Anlage 3 

Bescheinigung über eine stichprobenweise Kontrolle der Ausführung energiesparender 

Maßnahmen auf der Baustelle 

Gebäude /-teil: 1 

Straße, Hausnummer: · 

Postleitzahl~ Ort: 

1 2 

Staatlich anerkannte(r) Sachverständige(r) für Bauherr(-in) 
Schall- und Wärmeschutz 

1 

Ich bescheinige nach stichprobenhafter Kontrolle auf der Baustelle am_---------~ 

dass das vorgenannte Bauvorhaben entsprechend der energetischen Nachweise vom 

errichtet ,nlfde. ----------

(Ort) (Datum) (Unterschrift nach Spa1tc l) 

i 
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Unternehrnerin/Untern!!hrrer (Narre) -

Strasse 

PLZ.Ort 

Bauherrin/Bauherr 

Strasse 

PLZ.Ort 

AnJagc 4 Seile l 

t=achunternehmererklärung 
~rnr Energieeinsparverordnung 2002 
über die Technische Gebäudeausrüstung 
{TGA) 

Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen 

Gebäude !lach 01.02.2002 errichtet D bestehendes Gebäude D 

Standort decr Anlage 

Strasse 

PLZ. Ort 

Die Weiterleitung dieser Fachunternehmererklärung an die (den} staatlich anerkannte{n) Sachverständigei(n} 

für Schall- und Wärmeschutz zum Sichtvermerk ist erforderlich. 
D ja D nein 

Angabe zur Anlagenaufwandszahl gesehen 

(vgl. § 2 Abs. 3 EnEV-UVO): 

Adresse staat:ich anerl-.annte(r) Sachverständige(r) 

Art der Anlage(n}: 

D Heizungstechnische Anlage 

D Warmwasseranlage 

D raumlufttechnische Anlage (Lüftungsanlage) 

D mit Wärmerückgewinnung 

D mit Kühleinrichtung 

D Nennwärmeleistung der heizungstechnischen Anlage 

D Nennwärmeleistung der Warmwasseranlage 

Datum 

D als Zentralheizung 

D als Zentralanlage 

D als Zentralanlage 

D Nennwärmeleistung der raumlufttechnischen Anlage (Lüftungsanlage) 

Die Anlage(n) wird/werden betrieben mit 

D Heizkessel(n) mit D festen D flüssigen 

D Fernwärme D elektrischer Speicherheizung D Wärmepumpe 

D sonstiger Wärmequelle (erläutern) 

Umfang der ausgeführten Arbeiten 
D Errichtung mit D Ersatz von 0 Erweiterung mit 

• Wärmeerzeuger Anzahl 

D Fernwärmehausstatl~~---

0 elektrisch betriebene Einheiten u. Geräte Anzahl 

Wärmeverteilungsanlage (Rohrnetz, Heizfläche) • 
• Einrichtungen zur Steuerung und Regelung (§ 12 Abs. 1 Satz 1 und § 12 Abs. 2 Satz 1) 

D raumlufttechnische Anlage (Lüftungsanlage) 

D Sonstigem (erläutern) 

Unterschrift: 

staatl. anerkannte(r) Sachverständige(r) 

D mit Einzelheizgeräten 

D mit Einzelgeräten 

D mit Einzelgeräten 

kW 

kW 

kW 

D gasförmigen Brennstoffen 

D Umrüstung mit 

• 

• 
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0 Niedertemperatur-Heizkessel* 
D Brennv1ertkessel * 
D Sonstige (z.B. Standardheizkessel) 

Es handelt sieh um 

D Wärmepumpe(n) 
D eine elektrische Speicherheizung 

Der/die Wärmeerzeuger(§ 11 Abs. 3) sind 

2. Wannedämmung 

Anlage 4 Seite 2 

* zv...ingend notwendig bei Gebäuden, deren 
Jahresprimärenergiebedarf nach§ 3 Abs. 3 
nicht beschränkt ist 

D einzeln produzierte·Heizkessel 
D Heizkessel, die für den Betrieb mit Brennstoffen ausgelegt 

sind, deren Eigenschaften von den marktüblichen flüssigen 
.und gasförmigen Brennstoffen erheblich abweichen, 

0 Anlagen zur ausschließlichen Warmwasserbereitung, 

0 Küchenherde und Geräte, die hauptsächlich zur Beheizung 
des Raumes, in dem sie eingebaut oder aufgestellt sind, 

ausgelegt sind, daneben aber auch Warmwasser für die 
Zentralheizung und für sonstige GebrauchsZ\/teeke liefern, 

0 Geräte mit einer Nennwärmeleistung von weniger als 
6 Kilowatt zur Versorgung eines Warmwasserspeicher­
systems mit Schwerkraftuml auf. 

2.1 Die Rohrleitungen sind gegen Wärmeabgabe gedämmt(§ 12 Abs. 5 / Anhang 5) 
D insgesamt D teilweise (Begründung) 

D nicht (Begründung) 

2.2 Der/die 
0 Speicher (§ 12 Aoo. 6) 

ist/sind gegen Wärmeabgabe gedämmt 

3. Einrichtungen zur Steuerung und Regelung 
3.1 Die Zentralheizung ist mit zentralen selbsttätig vvirkenden Einrichtungen zur 

• 
0 Verringerung und Atschaltung der Wärmezufuhr } 
0 Ein- und Ausschaltung der elektrischen Antriebe 

in Abhängigkeit von 

D der Außentemperatur oder O einer anderen Führungsgröße (angeben) 
und 

D der Zeit ausgestattet{§ 12 Abs. 1) 

3.2 Die heizungstechnische(n) Anlage(n) ist/sind mit selbsttätig v-.frkenden Einrichtungen zur raumweisen Regelung 
der Raumtemperatur ausgestattet(§ 12 Abs. 2) 
D ja D nein (Begründung:) 

3.3 Die Umwälzpumpen der Zentralheizung sind(§ 12 A'rß. 3) 

D nach den technischen Regein dimensioniert 
D so beschaffen, D so ausgerüstet, 0 nicht so beschaffen oder ausgerüstet, 
das die elektrische Leistungsaufnahme selbsttätig dem Förderbedarf in mindestens drei Stufen angepaßt wrd. 

D DieHeizkreisleistung beträgt weniger als 25 kW 
D Sicherheitstechnische Belange stehen entgegen. 

0 Der betriebsbedingte Förderbedarf ist konstant. 
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Anlage 4 Seite 3 

4. Warmwasseranlage{n) 
Die Warmwasseranlage{n) ist/sind mit selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur Ein- und Ausschaltung der 

Zirkulationspumpe(n) in Abhängigkeit von der Zeit ausgestattet(§ 12 Abs. 4) 

D ja D Keine Zirkulationspumpe(n) vorhanden. 

5. Erfüllung der Nachrüstungspflicht(en} 

D Heizkessel (§ 9 Abs. 1) 

D Wärmedämmung des Rohrnetzes (§ 9 Abs. 2) 

D Einrichtungen zur Steuerung und Regelung(§ 12 Abs. 1 Satz 2 und§ 12 Abs. 2 Satz 5) 

** Punkte 6 - 7 nur für ab 01.02.02 errichtete Gebäude 

6. Raumlufttechnische Anlage/ Lüftungsanlage ** 

6.1 Der erforderliche Mindestluftwechsel {§ 5 Abs. 2) wird sichergestellt durch 

D Fensterlüftung 

D Lüftungseinrichtung(en) 

D mit Wärmerückgewinnung 

6.2 Die Lüftungseinrichtung(en) in der Gebäudehülle sind(§ 5 Abs.1) 

D einstellbar und leicht regulierbar 

D selbsttätig regelnd 

7. Energetische Qualität "'"' 

D Errichtung / Erweiterung 

Vorgegebene Werte: nicht bekannt 

Ar-,= 

e = p 

m2 

kWh/m2 · a 

{ - ] 

Die Anlagenaufwandszahl eP der errichteten Anlage ist ggf. 

aus den Teil-Anlagenaul\vandszahlen unter Ansatz der 
jeweiligen Energieanteile zu ermitteln und die Berechnung ist 
auf besonderem Blatt beizufügen. 

Die vorgegebene Anlagenaufwandszahl wird eingehalten: 

D Ja 

D Ersatz/ Umrüstung 

0 Nein 
Begründung: 

Die energetische Qualität der Anlagentechnik vvurde durch 

Ersatz/ Umrüstungsmaßnahmen nicht verschlecht€rt. 

D Ja D Nein 
Begründung: 

• 
• 
• 

ep:.._ _________ _, 

--------------------------------------------· 

---------------
Datum 

Verteiler: 

Unterschrift: Unternehmerin/Unternehmer 

D Bauherrin/Bauherr 
D Bauherrin/Bauherr für staatl. anerkannte!(n) Sachverständige(n) 
D Unternehmerin/Unternehmer 

[ - ] 

• 

• 



• 

• 
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Anlage 5 Seite l 

Begrenzung des "\Värmedurchgangskoeffizienten bei erstmaligem Einbau. Ersatz und Erneuerung 

von Bauteilen 

Bauteil-Kurzbeschreibung: 

Gebäude: 

Straße: 

PLZ, Ort: 

Die vorhandenen Wärmedurchgangskoeffizienten sind an entsprechender Stelle in Spa]te 3 b oder 4 b 

einzutragen. Die maximalen Höchstwerte sind Anhang 3 Tab. 1 EnEV zu entnehmen. 

Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten 

bei erstmaligem Einbau, Ersatz und Erneuerung von Bauteilen 

Zeile Bauteif'' ! Maßnahme nach i Wärmedurchgangskoeffizient U 11 in W/(m2 ·K) 
! 

EnEV 
1 

Gebäude nach EnEV Gebäude nach EnEV 
Anhang 3 Tab. 1 1 § 1 Abs. 1 Nr. 1 § 1 Abs. 1 Nr. 2 

Umax Uvorh. Umax Uvorh. 
1 2 : Ja 3b 4a 4b 

1 a Außenwände allgemein Nr. 1 b, 0,45 0,75 ! 

b d und e 0,35 0,75 i 

2a Außen liegende 
' Fenster, Fenster-
türen, Dachflächen-

: Nr. 2 a und b fenster 1,72) 2,82
j 

b Verglasungen Nr. 2 c 1,531 keine Anforderung 
C Vorhangfassaden allgemein 1,94

) 3,04
! 

3a ; Außenliegende 
Fenster, Fenster- ; 

türen, Dachflä- l 2,a>1 chenfenster mit Nr. 2 a und b 2,021 i i Sonderverglasungen 
~ 1.63) b 1 Sonderverglasungen Nr. 2 c keine Anforderung 

C 1 Vorhangfassaden Nr. 6 Satz 2 lü'J 3,04) ! 
i mit Sonderver-
glasungen 

4a Decken, Dächer und t Nr. 4.1 '0,30 ·0,40 
Dachschrägen 

b Dächer Nr. 4.2 0,25 0,40 
Sa Decken und Wände Nr. 5 b und e 0.40 keine Anforderung 

gegen unbeheizte ; 

Räume 
10,50 b oder Erdreich Nr. 5 a, c, d und f i keine Anforderung 

-· 

;, Wännedurchgangskoefliz.ient des Bauteils :.ir;ler Berückr.ichtigung der neuen und :!er rnrhandc11c11 Bautcilscl1ichten: für die Beredmung opaker Bauteile ist 
DIN EN ISO 6946: 1996-11 zu verwenden. 
:: Wänuedurchgangsko::niz.ient des Fenster;;: erbt tedmischen Produkt-Spez.ilikatimien 7.11 cnh1ehmen oder nach D!'.'~ EN ISO }(}077-1: 2000-l l zu ennit1eJn. 
31 Wä1111edurchgangskoeffizient der Verglasung: er i.,l lechni;,:chen Produkt-Spezifikationen zu cnlncl1111cn oder nach DIN EN 673: 2001-1 7.ll ermitteln. 
4

; \\'ännedurchgangskoeffiz.ient der Vorhangfa~~ade: er ist nach ancrk.mntcn Regeln der Technik zu ermitteln. 
~, Bei mehreren gleichartigen Bauteilen bitte besonderes Blatt n,rwenden. 

1 

! 

1 
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Fortsetzung: Begrenzung des Wärmedurchgangskoeffizienten bei erstmal:igem Einbau, 

Ersatz und Erneuerung von Bauteilen 

Die Anforderungen der EnEV Anhang 3 Tabellel 

D sind unter Beachtung von DIN 4108-3 eingehalten 

D konnten für Bauteil ......................... nach Zeile ................... nicht eingehalten 
werden(§ 4 Abs. 2) 5> 

Bestätigt durch 

[] 

D 

5
> Begründung 

staatlich anerkannter Sachverständiger für Schall- und Wärmeschutz 

ausführendes Fachunternehmen (vgl. § 2 Abs. 5 Satz 3) 

Unterschrift: Datum: 

- GV. NRW. 2002 S. 210. 

• 

• 



• 

• 
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93 
Urkunde 

über die Verleihung des Rechts 
zum Bau und Betrieb 

einer Seilschwebebahn 
(Doppelsesselliftanlage) 

an der St.-Georg-Schanze in Winterberg 
Vom 7. Juni 2002 

1. Aufgrund des § 2 des Landeseisenbahngesetzes (LEG) 
vom 5. Februar 1957 (GV. NRW. S. 11), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 29. April 1992 (GV. NW. S. 175), wird 
hiermit unter dem Vorbehalt der Rechte Dritter und 
nach ::.\faßgabe der Plangenehmigung der Bezirksregie­
rung Arnsberg gern. § 13 LEG dem Skiclub Winterberg 
e. V., Unterm Dumel 2, 59955 Winterberg, das Recht 
zum Bau und Betrieb einer dem öffentlichen Personen­
verkehr dienenden Seilschwebebahn an der St. Georg­
Schanze in Winterberg bis zum 30. Juni 2022 verliehen. 

2. Die Bahn ist als Doppelsesselbahn mit betrieblich 
nicht lösbaren Fahrbetriebsmitteln zu betreiben. Die 
horizontale Länge der Bahn zwischen den Scheiben­
achsen beträgt 267 m, der Höhenunterschied-zwischen 
den Seilhöhen der Stationen 78 m. Die Fahrgeschwin­
digkeit darf 1,8 m/s nicht überschreiten. 

3. Das Unternehmen unterliegt den Bestimmungen des 
Landeseisenbahngesetzes sowie den Vorschriften für 
den Bau und Betrieb von Seilbahnen (BO Seil) in der 
jeweils gültigen Fassung und den dazugehörenden 
Ausführungsbestimmungen. · 

4. Der Skiclub Winterberg e. V., l;nterm Dur.1el 2, 59955 
Winterberg, ist zur ausschließlichen Beförderung von 
Personen auf der Seilschwebebah:::1 berechtigt. 

5. Der Skiclub Winterberg e. V. ist verpflichtet, 
a) wesentliche Erweiterungen und wesentliche Ande­

rungen des Betriebes und der Anlagen der Auf­
sichtsbehörde oder der von ib.r bestimmten Stelle 
unter Vorlage der Plä:::1e anzuzeigen, 

b) die Se~_sellift-Anlage jährlich wiederkehrend durch 
den TUV Rheinland Anlagentechnik gern. § 20 BO 
Seil (AB 20.2.1.d) auf die Einhaltung der Bestim­
mungen der BO Seil und der anerkannten Regeh1 
der Technik prüfen zu lassen, 

c) die für den Betriebsdie:ist erforderlichen Dienst­
vorschriften und Bergungsrichtlinien zu erlassen 
und der Aufsichtsbehörde bekannt zu geben, 

d) der Aufsichtsbehörde Unfälle und sonstige außer­
gewöhnliche Ereignisse im Betrieb der Bahn nach 
Maßgabe der hierzu ergangenen Vorschriften anzu­
zeigen, 

e) der Aufsichtsbehörde jährlich Nachweise über die 
Beförderungsleistungen (Betriebsberichte) einzu­
reichen. 

Düsseldorf, den 7. Juni 2002 

Das Ministerium 
für Wirtschaft :md Mittelstand, 

Energie und Verkehr 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Eckhard Busch 

- GV. NRW. 2002 S. 223. 

Aushang der Unfallverhü.tungsvorschriften 
,,Allgemeine Vorschriften" 

(GUV 0.1) 
und „Schweißen, Schneiden 
und verwandte Verfahren" 

(GUV 3.8); 
Bekanntmachung 

der Landesunfallkasse Nordrhein-Westfalen 
Vom 10. Juni 2002 

Die Vertreterversammlung der Landesunfallkasse hat 
am 7. März 2002 die Unfallverhütungsvorschriften „All­
gemeine Vorschriften" (GUV 0.1) vom April 1979, in der 
Fassung vom Februar 2001 und „Schweißen, Schneiden 
und verwandte Verfahren" (GUV 3.8) vom Juni 1989, in 
der Fassung vom Februar 2001, beschlossen. 

Die Veröffentlichung erfolgt durch Ausha1_1g in den 
Geschäftsräumen der Landesunfallkasse(§ 29 Abs. 3 der 
Satzung der Landesunfallkasse NRW} 

_ Die Aushangfrist beträgt einen :Monat, beginnend mit 
dem Tag der Veröffentlichung und der Möglichkeit der 
Einsichtnahme im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen. 

Die Unfallverhütungsvorschriften treten am 1. Oktober 
2002 in Kraft. 

Düsseldorf, den 5. April 2002 

::.VIanfred Lieske 

Geschäftsführer der Landesunfallkasse 
Nordrhein-Westfalen 

Die von der Vertreterversammlung der Landesunfall­
kasse Nordrhein-Westfalen am 7. März 2002 beschlosse­
nen Unfallverhütungsvorschriften werden gemäß § 15 
Abs. 4 SGB VII genehmigt (Aktenzeichen 211-8006.15.4.6). 

Düsseldorf, den 23. Mai 2002 

2011 

Im Auftrag 
Klaus Postler 

Ministerium für Arbeit und Soziales. 
Qualifikation und Technologie -

des Landes Nordrhein-Westfalen 

- GV. NRW. 2002 S. 223. 

.. Zweite Verordnung 
zur Anderung der Allgemeinen 
Verwaltungsgebührenordnung 

Vom 11. Juni 2002 

Aufgrund des § 2 Abs. 2 und des § 6 des Gebührengeset­
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (Geb.G KRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. August 1999 
(GV. NRW. S. 524) wird verordnet: 

Artikel I 

Die Allgemeine Venvaltungsgebührenordnung vom 
3. Juli 2001 (GV. NRW. S. 262), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 30. Oktober 2001 (GV. NRW. S. 748), wird 
wie folgt geändert: 

1. Die Tarifstelle 1.1.2 erhält folgende Fassung: 

„1.1.2 
Anordnungen zur Durchführung des Arbeitsschutz­
gesetzes (ArbSchG) und weiterer Arbeitnehmer­
schutzvorschriften 
Gebühr: Euro 50 bis 5.000" 
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2. Die bisherigen Tarifstellen 1.1.2 bis 1.1.5 werden 
Tarifstellen 1.1.3 bis 1.1.6. 

3. In der Tarifstelle 2.2.2 wird in der Spalte „Gegen­
stand" die Angabe ,,§ 22" durch die Angabe ,,§ 27" 
ersetzt. 

4. In der Tarifstelle 2.4.2.4 werden nach dem Buchstaben 
c) die Worte „jedoch jeweils mindestens Euro 50" 
eingefügt. 

5. In der Tarifstelle 2.6.2.2 wird die .Angabe ,, § 1 Abs. 1 
Satz 1 HeizÜVO" durch die Angabe,,§ 1 Abs. 1 Satz 2 
HeizÜVO" ersetzt. 

6. In der Tarifstelle 2.9.6.7 wird in der Spalte „Gegen­
stand" das Wort „Prüfungszeugnisse" durch das \Vort 
,,Prüfzeugnisse" ersetzt. 

7. In der Anlage 1 zum Gebührentarif (zu Tarifstelle 2) 
wird in der Nr. 17 das Wort „Geschäftshäuser" durch 
das Wort „Verkaufsstätten" ersetzt. 

8. In der Anlage 2 zum Gebührentarif (zu Tarifstelle 2) 
wird in der Nr. 3.3.1 der Absatz „Bei Luftgeschossen 
gilt als Höhe der Abstand von der Unterf~äche der 
konstruktiven Bauwerkssohle bis zur Oberfläche des 
Bodenbelags des darüberliegenden Geschosses." 
durch folgende Absätze ersetzt: 

„Bei Luftgeschossen gilt als Höhe der Abstand von 
der Oberfläche des Bodenbelags bis zur Unterfläche 
der darüberliegenden Deckenkonstruktion. 

Bei untersten Geschossen gilt als Höhe der Abstand 
von der Unterfläche der konstruktiven Bauwerks­
sohle bis zur Oberfläche des Bodenbelags des da­
rüberliegenden Geschosses." 

9. Die Tarifstellen 4a.1 und 4a.2 werden ersatzlos gestri­
chen. 

10. Die bisherige Tarifstelle 4a-.3 wird 4a.l. 

11. Die bisherige Tarifstelle 4a.4 wird 4a.2 und erhält 
folgende Fassung: 

,,Bescheinigung nach § 40 DSchG: 
Gebühr: l v.H. der bescheinigten Aufwendungen" 

12. Die bisherige Tarifstelle 4a.4.1 wird 4a.2.1 und erhält 
folgende Fassung: 

,,Bescheinigungen für bescheinigungsfähige Aufv,ren­
dungen bis zu 5 000 Euro (bei mehreren Eigentümern 
bezogen auf das gesamte Baudenkmal): 
gebührenfrei" 

13. Die bisherige Tarifstelle 4a.5 wird 4a.3. 

14. Die Tarifstelle 8.1.4 erhält folgende neue Fassung: 

,,Forstliche Einzelmaßnahmen" 

15. Die Tarifstellen 8.1.4 und 8.1.5 werden die Tarifstellen 
8.1.4.1 und 8.1.4.2. 

16. Nach der Tarifstelle 8.1.4.2 (neu) werden folgende 
Tarifstellen neu eingefügt: 

„8.1.4.3 
Entscheidung über Nebenbestimmungen im Zusam­
menhang mit der Anzeige einer organisierten Veran­
staltung im Wald(§ 2 Abs. 4 Satz 2 des Landesforst­
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. April 1980, 
zuletzt geändert durch das Euroanpassungsgesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen [EuroAnpG NRW] vom 
25. September 2001 [GV. NRW. S. 708]) 
Gebühr: Euro 25 bis 150 

8.1.4.4 
Entscheidung über einen Antrag auf befristete oder 
unbefristete Sperrung von Wald(§ 4 Abs. 2 und 3 des 
Landesforstgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa­
len in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. April 
1980, zuletzt geändert durch das Euroanpassungsge­
setz des Landes Nordrhein-Westfalen [EuroAnpG 
NRW] vom 25. September 2001 [GV. NRW. S. 708]) 
Gebühr: Euro 75 

8.1.4.5 
Entsperrungsanordnung (§ 4 Abs. 5 des Landesforst­
gesetzes für das Land Nordrhein--Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. April 19_80, 
zuletzt geändert durch das Euroanpassungsgesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen [EuroAnpG NRW] vom 
25. September 2001 [GV. NRW. S. 708]) 
Gebühr: Euro 75 bis 150 

8.1.4.6 
Entscheidung über einen Antrag auf Zulassung einer 
Ausnahme vom Kahlhiebsverbot (§ 10 Abs. 2 S. 3 des 
Landesforstgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa­
len in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. April 
1980, zuletzt geändert durch das Euroanpassungsge­
setz des Landes Nordrhein-Westfalen [EuroAnpG 
NRW] vom 25. September 2001 [GV. NRW. S. 708]) 
Gebühr: Euro 75 

8.1.4.7 
Entscheidung über einen Antrag auf unbefristete und 
befristete Umwandlungsgenehmigung (§§ 39 und 40 
des Landesforstgesetzes für das Land -Nordrhein­
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24. April 1980, zuletzt geändert durch das Euro~n­
passungsgesetz des Landes Nordrhein-vVestfalen 
[EuroAnpG NRVil] vom 25. September 2001 [GV. NRW. 
S.708]) 
Gebühr: Euro 150 bis 500 

8.1.4.8 
Entscheidung über einen Antrag auf Erstauffors­
tungsgenehmigung bzw. Beseitigungsanordnung we­
gen ungenehmigter Erstaufforstung (§ 41 Abs. 1 und 6 
des Landesforstgesetzes für das Land Nordrhein­
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24. April 1980, zuletzt geändert durch das Euroan­
passungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 
[EuroAnpG NRW] vom 25. September 2001 [GV. NRW. 
s. 708]) 
Gebühr: Euro 100 bis 200 

8.1.4.9 
Wiederaufforstungsanordnung (§ 44 Abs. 3 des Lan­
desforstgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. April 
1980, zuletzt geändert durch das Euroanpassungsge­
setz des Landes Nordrhein-Westfalen [EuroAnpG 
NRW] vom 25. September 2001 [GV. NRW. S. 708]) 
Gebühr: Euro 75 bis 150 

8.1.4.10 
Anordnungen im Rahmen des Fo:cstschutzes gegen­
über nichtgemeindlichen Waldbesitzern (§ 52 Abs. 1 
des Landesforstgesetzes für das Land Nordrhein­
vVestfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24. April 1980, zuletzt geändert durch das Euroan­
passungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 
[EuroAnpG NRW] vom 25. September 2001 [GV. NRW. 

· S. 708] i. V. m. §§ 12, 14 des Ordnungsbehördengeset­
zes für das Land Nordrhein-vVestfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13. lVIai 1980, zuletzt geän­
dert durch Gesetz vom 20. Dezember 1994 [GV. NRW. 
S. 1115]) 
Gebiihr: Euro 75 bis 150 

8.1.5 
Personalen~scheidungen nach dem Landesforstgesetz 

8.1.5.1 
Entscheidung über die Bestellung von Forstschutz­
Beauftragten (§ 53 Abs. 3 des Landesforstgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. April 1980, zuletzt geändert 
durch das Euroanpassungsgesetz des Landes Nord­
rhein-Westfalen [EuroAnpG NRW] vom 25. Septem­
ber 2001 [GV. NRW. S. 708]) 
Gebühr: Euro 30 

8.1.5.2 
Entscheidung über einen Antrag auf Verleihung einer 
Amtsbezeichnung durch die Höhere Forstbehörde 
(§ 67 Abs. 1 des Landesforstgesetzes für das Land 
Nordrhein-\Vestfalen in der Fassung der Bekanntma-

• 

• 
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chur:g vom 24. April 1980, zuletzt geändert durch das 
Euroanpassungsgesetz des Landes Nordrhein-West­
falen [EuroAnpG NRW] vom 25. September 2001 [GV. 
)TRW. S. 708]) 
Gebühr: Euro 50" 

17. Nach Tarifstelle 8.3.1.1 wird folgende Tarifstelle 
8.3.1.1.1 neu eingefügt: 

„8.3.1.1.1 
Nachprüfung je Prüfungsteil 
Gebühr: Euro 50" 

18. Die Tarifstelle 8.3.1.3 wird wie folgt neugefasst: 

„8.3.1.3 
Zulassung zur Jäger- oder Falknerprüfung oder zur 
::.'fachprüfung 
Gebühr: Euro 20" 

19. In der Tarifstelle 10.3.1 werden nach dem Wort 
,.Rettungsassistenten" das \Vo::.i: ,,,Podologen" einge­
fügt und die Wörter „Gebühr: Euro· 52" durch fol­
gende \Vörter ersetzt: 

10.3.1.1 
nach in NR\V erfolgreich abgeschlossener Berufsaus­
bildung 
Gebühr: Euro 52 

10.3.1.2 
soweit eine Feststellung der Gleichwertigkeit des 
Aus- und·Weiterbildungsstandes erforderlich ist 

10.3.1.2.1 
bei Entscheidung nach Aktenlage 
Gebühr: Euro 150 

10.3.1.2.2 
bei einer Prüfung, die s1cn auf den Inhalt des 
mündlichen undpraktischen Teils der staatlichen 
Prüfung erstreckt 
Gebühr: Euro 200 

20. In der Tarifatelle 10.11.i wird nach dem Wort „Ret­
tungsassistenten" das Wort ,,,Podologen" eingefügt. 

21. In der Tarifstelle i0.11.1 werden die Wörter .. Euro 200 
bis 500" durch die Wörter „Euro 700" ersetzt. 

22. An Tarifstelle 11.12.2 wird folgender Satz angefügt: 

„Im Bereich des Arbeitsschutzes wird die Gebühr 
nicht erhoben, wenn die zuständige Behörde im 
Zusammenhang mit der Überwachungsmaßnahme 
ihren Aufgaben nach § 21 Abs. 1 ArbSchG nachge­
kommen ist". 

23. Die Tarifstelle 11.13 wird wie folgt neu gefasst: 

„11.13 
Amtshandlungen aufgrund der Strahlenschutzver­
ordnung (StrlSch V) 

11.13.1 
Entscheidung über die Genehmigung zum Umgang 
mit radioaktiven Stoffen oder die wesentliche Abwei­
chung gemäß § 7 
Gebühr: Euro 50 bis 25 000 

Innerhalb des Gebührenrahmens sind folgende Sätze 
anzuwenden, soweit die Bezirksregierung für die 
Entscheidung nach § 7 Abs. 1 Satz 1 zuständig ist: 

Gebühren- Vielfaches der Freigrenze nach Gebühr 
klasse Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 Euro 

1 <102 150 
2 <104 250 
3 <106 400 
4 <108 700 
5 <1010 2000 
6 1010 4000 

Gebühren werden nicht erhoben. soweit die Geneh­
migung für Kranken11äuser erteilt wird, die nach dem 
Krankenhausfinanzierungsgesetz gefördert werden. 

11.13.2 
Entscheidung über die Genehmigung zur Errichtung 
einer Anlage zur Erzeugung ionisierer..der Strahlen 
nach § 11 Abs.1 
Gebühr: Euro 500 bis 5 000 

Gebühren werden nicht erhoben. soweit die Geneh­
migung für Krankenhäuser erteilt wird, die r..ach dem 
Y,ranke!lhausfinanzierungsgese:z gefördert werden. 

11.13.3 
Entscheidung über die Genehmigung zum Betrieb 
einer A.:.,lage zur Erzeugung ionisierender Strahle!l 
oder die wesentliche Ä.'lderung nach § 11 Abs. 2 
Gebühr: Euro 250 bis 5 000 

Gebühren werden nicht erhoben. soweit die Geneh­
migung für KrankeTuliäuser erteilt wird, die nach dem 
F..rankenhausfinanzierungsgesetz gefördert werden. 

11.13.4 
Prüfung der Anzeigenunterlagen nach § 12 
Gebühr: Euro 75 bis 350 

Gebühren werden nicht erhoben, soweit die Anzeige 
von Krankenhäusern erstattet v,ri:rd. die nach dem 
Krankenhausfinanzierungsgesetz gefördert werden. 

11.13.5 
Entscheidung über die Genehmigung zur Beschäfti­
gung in fremden Anlagen oder Einrichtungen nach 
§ 15 
Gebühr: Euro 100 bis 750 

11.13.6 
Entscheidung über die Genehmigung zur Beförde­
rung radioaktiver Stoffe gemäß § 16 
Gebühr: Euro 100 bis 750 

11.13.7 
Entscheidung über die Erteilung der uneingeschränk­
ten Freigabe nach § 29 Abs. 2 Nr. 1 
Gebühr: Euro 100 bis 10000 

Auf diese Gebühr wird eine bereits nach 11.13.10 
erhobene Gebühr angerechnet. 

11.13.8 
Entscheidung über die Erteilung der Freigabe nach 
-§ 29 Abs. 2 Nr. 2 
Gebühr: Euro 100 bis 10 000 

Auf diese Gebühr wird eine bereits nach 11.13.10 
erhobene Gebühr angerechnet. 

11.13.9 
Entscheidung über die Erteilung der Freigabe nach 
§ 29 Abs. 2 Satz 3 
Gebühr: Euro 500 bis 10 000 

Auf diese Gebühr wird eine bereits nach 11.13.10 
erhobene Gebühr angerechnet. 

11.13.10 
Feststellung nach § 29 Abs. 6 
Gebühr: Euro 100 bis 5 000 

11.13.11 
Anerkennung von Kursen und Fortbildungsmaßnah­
men im Strahlenschutz nach § 30 
Gebühr: Euro 150 bis 1 000 

11.13.12 
Prüfung des Erwerbs und Bescheinigung der Fach­
kunde nach § 30 Abs. 1 
Gebühr: Euro 100 

11.13.13 
Prüfung der Mitteilungsunterlagen über die Wahr­
nehmung der Aufgaben des Strahlenschutzverant­
wortlichen nach § 31 Abs. 1 
Gebiihr: Euro 25 bis 50 

11.13.14 
Prüfung der Mitteilungsunterlagen zur Bestellung 
von Strahlenschutzbeauftragten nach § 31 Abs. 4 
Gebühr: Euro 25 bis 150 
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11.13.15 
Entscheidung nach § 36 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 
Satz 2, § 37 Abs. 1, § 40 Abs. 1 Satz 3, § 4;1 Abs. 4 Satz 2, 
§ 45 Abs.2, § 70 Abs. 5 im Aufsichtsverfahren, § 73 
Abs. 2 und§ 114 
Gebühr: Euro 50 bis 350 

11.13.16 
Registrierung eines Strahlenpasses nach § 40 Abs. 2 
und § 95 Abs. 3 

a) Erstregistrierung 
Gebühr: Euro 18 

b) Verlängerung 
Gebühr: Euro 8 

11.13.17 
Entscheidung über die Festlegung einer Ersatzdosis 
nach § 41 Abs. 1 Satz 3 
Gebühr: Euro 50 bis 250 

11.13.18 
Bestimmung einer Messstelle für Messungen nach § 41 
Abs.1 

a) Satz 1 
Gebühr: Euro 5 000 

b) Satz 2 Nr. 2 
Gebühr: Euro 250 bis 1 000 

11.13.19 
Zulassung nach§ 55 Abs. 1 
Gebühr: Euro 500 

11.13.20 
Festlegung von Grenzwerten nach § 55 Abs. 3 
Gebühr: Euro 50 

11.13.21 
Zulassung efoer weiteren beruflichen Strahlenexpo­
sition nach § 56 und § 95 Abs. 5 
Gebühr: Euro 500 

11.13.22 
Ausnahmen vom Weiterbeschäftigungsverbot nach 
§ 57 Satz 2 und § 95 Abs. 6 
Gebühr: Euro 500 

11.13.23 
Zulassung besonderer Strahlenexpositionen nach § 58 
Abs. l 
Gebühr: Euro 500 

11.13.24 
Entscheidung über die Ermächtigung eines Arztes 
nach§ 64 Abs. 1 zur Durchführung arbeitsmedizini­
scher Vorsorgemaßnahmen 
Gebühr: Euro 50 bis 250 

Die Gebühr nach dieser Tarifstelle entfällt, wenn 
gleichzeitig über eine Ermächtigung nach § 41 Abs. 1 
RöV entschieden wird und insoweit eine Gebühr nach 
Tarifstelle 11.14.21 zu erheben ist. 

11.13.25 
Entscheidung über die Bestimmung eines Sachver­
ständigen nach § 66 Abs. 1 
Gebühr: Euro 250 bis 5 000 

11.13.26 
Entscheidung über die Verlängerung der Überwa­
chungsfrist nach § 66 Abs. 3 
Gebühr: Euro 50 bis 250 

11.13.27 
Qualitätssicherungsmaßnahmen nach§ 83 
Gebühr: Euro 100 bis 1 000 

11.13.28 
Festlegung von Messmethoden und Messverfahren 
nach § 95 Abs. 10 
Gebühr: Euro 50 bis 250 

11.13.29 
Festlegung von .f:._nforderungen zum Nach weis der 
Einhaltung der Uberwachungsgrenzen für überwa­
chungsbedürftige Rückstände nach § 97 Abs. 3 
Gebühr: Euro 50 bis 250 

11.13.30 
Entscheidung über die Entlassung von überwa­
chungsbedürftigen · Rückständen aus der Überwa­
chung nach § 98 Abs. 1 
Gebühr: Euro 100 bis 2 000 

11.13.31 
Entscheidung über eine Befreiung und Gestattung 
nach § 101 Abs. 3 
Gebühr: Euro 250 bis 3 000 

11.13.32 
Entscheidung über die Genehmigung des Zusatzes 
von radioaktiven Stoffen und die Aktivierung nach 
§ 106 
Gebühr: Euro 50 bis 25 000" 

2~b. Die Tarifstelle 15a.3.6.l wird aufgehoben. 

25. Die Tarifstelle 15a.3.6.2 wird Tarifstelle 15a.3.6.l. 

26. Die Tarifstellen 15a.3.10 bis 15a.3.10.2 werden aufge- • 
hoben. 

Stattdessen wird für die Tarifstelle 15a.3.10. folgender 
Text eingefügt: ,,bleibt unbesetzt". 

27. Nach Tarifstelle 15a.3.16.3 werden folgende Tarifstel­
len eingefügt: 

„15a.3.17 
Durchführung der Verordnung über Anlagen zur 
biologischen Behandlung von Abfällen 30. BimSchV -
vom 20: Februar 2001 (BGBL I S. 317) in der jeweils 
geltenden Fassung. 

15a.3.17.1 
Entscheidung über die Bekanntgabe einer Stelle (§ 8 
der 30. BimSch V) 
Gebühr: Euro 250 bis 1500 

Gegebenenfalls zu einem früheren Zeitpunkt entrich­
tete oder gleichzeitig entstehende Gebühren nach 
Tarifstellen 15a.2.9, 15a.3.2.1, 15a.3.9.2, 15a.3.11.2, 
15a.3.16.2 oder 15a.6 können zu 9/10 angerechnet 
werden. 

15a.3.17 .1.1 
Entscheidung über die Neubenennung von fachlich •.. 
Verantwortlichen bei bekannt gegebenen Stellen 
nach § 8 der 30. BimSch V 
Gebühr: Euro 100 

Soweit die Neubenennung auch anderen immissions­
schutzrechtlichen Tarifstellen für die Neubenennung 
fachlich verantwortlicher Personen unterfällt, kann 
die Gebühr nur einmal erhoben werden. 

15a.3.17.l.2 
Zweitausstellung eines Bekanntgabebescheides oder 
Ausstellung eines aktualisierten Bekanntgabebe­
scheides ohne Prüfaufwand(§ 8 der 30. BimSchV) 
Gebühr: Euro 25 

Soweit hierbei die Ausstellung des Bescheides auch 
anderen immissionsschutzrechtlichen Tarifstellen für 
die Zweitausstellung oder Ausstellung eines aktuali­
sierten Bekanntgabebescheides uhterfällt, kann die 
Gebühr nur einmal erhoben werden. 

15a.3.18 
Amtshandlungen nach Artikel 15 der Richtlinie 2000/ 
14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Mai 2000 - ABL EG Nr. L 162 Seite 1 - zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied­
staaten über umweltbelastende Geräuschemissionen 
von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten 
und Maschinen. 
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15a.3.18.1 
Benennung von Stellen nach Artikel 15 der Richtlinie 
2000/14/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 8. Mai 2000 
Gebühr: Euro 250 bis 1 500" 

28. In der Tarifstelle 15g.1 sind die Gebühren durch 
nachfolgende zu ersetzen: 

a) für Beamte des höheren Dienstes oder vergleich­
bare Angestellte 
Gebühr: Euro 66,47 

b) für Beamte des gehobenen Dienstes oder ver­
gleichbare Angestellte 
Gebühr: Euro 51,64 

c) für Beamte des mittleren Dienstes oder vergleich­
bare Angestellte 
Gebühr: Euro 40,90 

d) für Beamte des einfachen Dienstes oder vergleich­
bare Angestellte 
Gebühr: Euro 30,68 

29. In den Tarifstellen 16.1.1.1 und 16.1.1.2 ist jeweils das 
Wort „HybriEuroais" durch das Wort „Hybridmais" 
zu ersetzen. 

30. In der Tarifstelle 16.1.1.6.2 wird in der Zeile „Gebühr" 
die Zahl „4" durch die Zahl „4,50" ersetzt. 

31. In der Tarifstelle 16.1.5.3 sind in der Klammer nach 
,,§ 29" die Worte „und§ 34" einzufügen. 

32. Tarifstelle 16.1.5.4 ist in der Klammer die Ziffer „8" 
durch die Ziffer „9" zu ersetzen. 

33. In der Tarifstelle 16.1.7.2 ist das ·wart „Antrag" durch 
das \Vort „Partie" zu ersetzen. 

34. Die Tarifstelle 16.13.7 erhält folgende Fassung: 

,,Ausbilder-Eignungsprüfung(§ 21 Berufsbildungsge­
setz in Verbindung mit der Ausbilder-Eignungsver­
ordnung vom 16. Februar 1999, BGBl. I S. 157) in der 
jeweils geltenden Fassung 
Gebffhr: Euro 128". 

35. Die Tarifstelle 16.14 erhält folgende neue Fassung: 

,,Entscheidungen nach der Zusatzabgabenverord­
nung vom 12.1.2000 (BGBl. I S. 27)" 

36. Die Tarifstelle 16.14.1 erhält folgende neue Fassung: 

„Entscheidung über den Antrag auf Bescheinigung 
bzw. Ausstellung eines Nachweises nach den§§ 9 und 
17 der Zusatzabgabenverordnung 
Gebühr: Euro 50 bis 150" 

37. Die Tarifstellen 16a.15 und 16a.15.1 werden wie folgt 
neu gefasst: 

„16a.15 
Amtshandlungen nach der Verordnung (EG) Nr. 
1148/2001 der Kommission vom 12. Juli 2001 über die 
Kontrollen zur Einhaltung der Vermarktungsnormen 
für frisches Obst und Gemüse 

16a.15.l 
Ausstell:mg der Kontrollbescheinigung gemäß Arti­
kel 9 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1148/2001 nach 
vollzogener Konformitätskontrolle 
Gebühr: Euro 25 zzgl. 25 für jede weitere angefangene 
halbe Stunde Prüfungszeit" 

38. Die Tarifstelle 16a.15.2 wird wie folgt neu gefasst : 

„16a.15.2 
Prüfung der Voraussetzungen für die Verwendung 
eines Aufklebers gemäß Artikel 4 Abs. 3 der Verord­
nung (EG) Nr. 1148/2001 

a) bei erstmaliger Genehmigung der Verwendung 
eines Aufklebers (Gültigkeitsdauer: bis zu drei 
Jahre) 
Gebühr: Euro 150 bis 350 

b) bei Erneuerung der Erlaubnis 
Gebühr: Euro 100 bis 200" 

39. Die Tarifstelle 16a.15.3 wird aufgehoben. 

40. Die Tarifstelle 23.8.3 wird wie folgt neu gefasst: 

„23.8.3 
Stichprobenartige Rückstandsuntersuchungen, die 
aufgri;_nd der Maßgaben des jährlichen nationalen 
Rückstandskontrollplans in den Staatlichen Veteri­
näruntersuchungsämtern Arnsberg, Detmold und 
Krefeld und dem Chemischen Landes- und Staatli­
chen Veterinäruntersuchungsamt JVIünster durchge­
führt werden." 

41. Die bisherige Tarifstelle 23.8.3 wird Tarifstelle 
23.8.3.1. 

42. In der Tarifstelle 23.8.3.1 (neu) werden in der jeweili­
gen Zeile „Gebühr" die Zahlen ersetzt: 

a) die Zahl „0,59" durch die Zahl „0,63" 

b) die Zahl „0,50" durch die Zahl „0,70" 

c) die Zahl „0,107" durch die Zahl „0,15" 

d) die Zahl „0,164" durch die Zahl „0,17" 

e) die Zahl „4,36" durch die Zahl „4,43" 

43. Die bisherigen Tarifstellen 23.8.4 bis 23.8.4.3 werden 
die Tarifstellen 23.8.3.2 bis 23.8.3.2.3. 

44. In den :folgenden neuen Tarifstellen werden in der 
jeweiligen Zeile „Gebühr" die Zahlen ersetzt: 

23.8.3.2.2 
die Zahl „0,002" durch die Zahl „0,001" 

23.8.3.2.3 
die Zahl „0,002 durch die Zahl „0,0014" 

45. Nach der Tarifstelle 23.8.3.2.3 (neu) wird folgende 
Tarifstelle neu eingeführt: 

„23.8.3.3 
Stichprobenartige Rückstandsuntersuchungen, die 
aufgrund der Maßgabe des jährlichen nationalen 
Rückstandskontrollplanes (NRKP) von den Staatli­
chen Veterinäruntersuchungsämtern Arnsberg, Det­
mold und Krefeld und dem Chemischen Landes- und 
Staatlichen Veterinäruntersuchungsamt Münster im 
Auftrag der für die lebensmittelrechtliche Überwa­
chung für Eier, Milch und Aquakulturen zuständigen 
kommunalen Behörden nach Artikel 2 der Richtlinie 
85/73/EWG des Rates vom 29. Januar 1985 -ABI. EG 
Nr. L 32 -, zuletzt geändert durch die Richtlinie 
96/43/EG des Rates vom 26. Juni 1996 - ABL EG Nr. 
L 162/1 - in der jeweils geltenden Fassung und § 46 a 
Li.\tIBG ir.. der Fassung der Bekanntmachung vom 
9. September1997, zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes z:ir :-J'euordnung seuchenrechtlicher 
Vorschriften vom 20. 7. 2000 (BGBL I S. 1045), 
durchgeführt werden: 

a) je 1000 Eier 
Gebühr: Euro 0,04 
(je Ei = Euro 0.00004) 

b) je t Milch 
Gebühr: Euro 0,03 

c) je t Erzeugnisse der Aquakulturen 
Gebühr: Euro 2,15" 

46. Die Tarifstelle 23.8.4 bleibt unbesetzt. 

4 7. Die Tarifstelle 23.8.4.4 wird aufgehoben. 

48. Die Tarifstelle 28.1.5.3 wird wie folgt neu gefasst: 

„28.1.5.3 
Prüfung der Anzeige zur Erstellung oder wesentli­
chen Veränderung sowie des Betriebs von Kanalisa­
tionsnetzen (§ 58 Abs. 1 Satz 1 L WG) 
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a) erstmalige Anzeige 
von Niederschlags- und Schmutzwassernetzen bis 
10 ha entwässerte Fläche (Ae) 
Gebühr: Euro 500 

von Mischwassernetzen bis 10 ha entwässerte 
Fläche (Ae) 
Gebühr: Euro 1 000 

bei Netzen über 10 ha zusätzlich zu der vorgenann­
ten Gebühr 

bei Niederschlags- und Schmutzwassernetzen 
Gebühr: Euro 25 für jedes weitere ha entwässerte 
Fläche 
Höchstgebühr: Euro 5 000 

bei Mischwassernetzen 
Gebühr: Euro 50 für jedes weitere ha entwässerte 
Fläche 
Höchstgebühr: Euro 10 000 

b) wesentliche Änderung 
je nach Prüfumfang 25 oder 50 oder 75 v. H. der 
Gebühr für die erstmalige Anzeige 

bei besonderer M:ühewaltung jeweils Anhebung der 
Gebühr bis auf das Doppelte". 

49. Die Tarifstellen 28.1.9 und 28.1.9.1 werden wie folgt 
neu gefasst: 

„28.1.9 
Überwachung von Anlagen gemäß § 116 L WG 

28.1.9.1 
Überwachung des Betriebes vor Ort von 

a) Abwasserbehandlungsanlagen(§ 58 Abs. 2 LWG) 
mit Ausnahme von Klein- und Pflanzenkläranla­
gen bis 50 E 
Gebühr: Euro 100 bis 1 000 je Überwachungsmaß­
nahme 

b) Klein- und Pflanzenkläranlagen bis 50 E (§ 58 
Abs. 2 LWG) 
Gebühr: Euro 50 je Überwachungsmaßnahme 

bei besonderer Mühewaltung Anhebung der Ge­
bühr bis auf das Dappelte 

c) Aufbereitungsanlagen für Trinkwasser (§ 48 L WG) 
Gebühr: Euro 100 bis 1 000 je Überwachungsmaß­
nahme 

d) Talsperren(§ 105 Abs. 1 LWG), 
Hochwasserrückhaltebecken (§ 105 Abs. 2 LWG), 
Rückhaltebecken außerhalb von Gewässern (§ 105 
Abs. 3 LWG), 
Stauanlagen, die nach § 31 WHG oder § 99 L WG 
zulassungspflichtig sind 
Gebühr: Euro 100 bis 1 000 je Überwachungsmaß­
nahme 

e) VAwS-Anlagen (§ 19g WHG) 
Gebühr: Euro 100 bis 1 000 je Überwachungsmaß­
nahme 

Bei Überwachungsmaßnahmen mit nur geringem 
Aufwand 
Gebühr: Euro 50 je Überwachungsmaßnahme 

Werden mindestens 2 Anlagen zeitlich zusammen­
hängend auf demselben Betriebsgelände über­
wacht 
Gebühr. Euro 50 bis 500 je Überwachungsmaß­
nahme 

50. Nach der Tarifstelle 28.1.9.1 (neu) werden folgende 
Tarifstellen neu eingeführt: 

„28.1.9.2 
Bauüberwachung der Anlagen nach Tarifstellen 
28.1.9.1 Buchstaben a)-e) mit Ausnahme der Tarif­
stelle 28.1.9.1 Buchstabe b) 

Gebühr: Euro 100 bei Überwachungsmaßnahmen bis 
zu einer Stunde 
Euro 50 für jede weitere Stunde 
höchstens Euro 500 je Kalendertag 

28.1.9.3 
Bauzustandsbesichtigung (Abnahme) der Anlagen 
nach Ziffer 28.1.9.1 Buchstaben a)-e) mit Ausnahme 
der Tarifstelle 28.1.9.1 Buchstabe b) 
Gebühr: 10% der Gebühr für die Anlagenzulassung 

Sofern die Abnahme bereits im Rahmen anderer 
Tarifstellen. insbesondere der Tarifstelle 15a.2.16 
Buchstabe a) erfasst ist, findet die Tarifstelle 28.1.9.3 
keine Anwendung." 

28.1.9.4 
Auslagen, die den Angehörigen der Überwachungsbe­
hörde durch Dienstreisen oder Dienstgänge zur Uber­
wachung der Anlagen entstehen, gelten durch die 
Gebühren nach den Tarifstellen 28.1.9.1 bis 28.1.9.3 als 
abgegolten. 

51. Nach der Tarifstelle 28.2.2.18 wird folgende neue 
Tarifstelle Nr. 28.2.2.19 (neu) eingefügt: 

„Entgegennahme und Bearbeitung von Anzeigen über 
beabsichtigte Aufbringungen nach § 7 Abs. 1 
AbfKlärV 
Gebühr: Euro 50 bis 200" 

52. Die bisherigen Tarifstellen Nrn. 28.2.2.19 und 28.2.2.20 
·werden die Tarifstellen 28.2.2.20 und 28.2.2.21". 

53. Die Tarifstelle 28.2.10 und 28.2.10.1 erhalten folgende 
Fassung: 

„28.2.10 
Amthandlungen nach dem Abfallverbringungsgesetz 
(AbfVerbrG) vom 30. September 1994 (BGBl. I S. 2'771), 
geändert durch Gesetz vom 9. September 2001 
(BGBl. I. S. 2331). 

28.2.10.1 
Entscheidung über die Erteilung einer Genehmigung 
(§ 4 AbfVerbrG i. V. m. Art. 3 bis Art. 12 und Art. 14 bis 
Art. 22 der Verordnung (EWG) Nr. 259/93 des Rates 
zur Überwachung und Kontrolle der Verbringung von 
Abfällen in der, in die und aus der Europäischen 
Gemeinschaft) für 

a) Abfälle der Grünen Liste (Anhang II der EG-Ab­
fallverbringungsverordnung 259/93) zur Verwer­
tung, deren Export zu notifizieren ist 
Gebühr: Euro 0,25 je Tonne 
mindestens Euro 300 

b) sonstige Abfälle 
Gebühr: Euro 0,50 je Tonne 
mindestens Euro 400" 

54. Die Tarifstelle 28.2.10.2 wird aufgehoben. 

55. Die bisherige Tarifstelle 28.2.10.3 wird Tarifstelle 
28.2.10.2 

56. Tarifstelle 29.1.1 erhält folgende Fassung: 

„Bewilligung von Fördermitteln zur Neuschaffung 
von Wohnungen und Heimplätzen einschließlich Bau­
kontrolle, Anerkennung der Schlussabrechnungsan­
zeige und der Mietgenehmigung nach§ 72 II. WoBauG 

Gebühr bei Mietwohnungen: 
0,4 v.H. der bewilligten Darlehenssumme 

· Gebühr bei Eigentumsmaßnahmen: 
Neubau und Ersterwerb Euro 332 
Ausbau und Erweiterung Euro 166" 

57. Tarifstelle 29.1.2 wird wie folgt gefasst: 

,,Bevvilligung von Fördermitteln zum Erwerb beste­
henden Wohneigentums 
Gebühr: Euro 332" 

• 
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58. Die Tarifstelle 29.1.21 wird wie folgt gefasst: 

„29.1.21 
Erteilung eines Bewilligungsbescheides nach den 
Richtlinien zur Förderung der Modernisierung von 
Wohnraum in Nordrhein-Westfalen (ModR 2001) 
Gebühr: 0,4 v. H. des bewilligten Betrages". 

59. Die Tarifstelle 29.1.4 vvird wie folgt neu gefasst: 

„Erteilung eines Wohnberechtigungsscheins 

a) nach§ 5 Wohnungsbinciungsgesetz (WoBindG) i. V. 
mit§ 27 Abs. 2 und Abs. 3 S. 1-3 Wohnraumförde­
rungsgesetz (WoFG) 
Gebühr: Euro 2,50 bis 10 

b) nach§ 5 WoBindG i. V. mit§ 27 Abs. 3 S. 4 WoFG 
Gebühr: Euro 10 bis 20" 

60. Die Tarifstelle 29.1.5 entfällt. 

61. Die Tarifstelle 29.1.6 wird wie folgt neu gefasst: 

„a) Erteilung einer Freistellung nach § 7 Abs. 1 
WoBindG i. V. mit § 30 WoFG, § 22 Abs. 3 
Buchst. b) WoBindG je vVohnung 
Gebühr: Euro 5 bis 30 

b) Erteilung einer Freistellung für Wohnungen des 
Zweiten und Dritten Förderungswegs 
je Wohnung 
Gebiil1r: Euro 5 bis 30 

c) Erteilung einer Genehmigung nach § 7 Abs. 3 
WoBindG i. V. mit§ 27 Abs. 7 WoFG 
Gebühr: Euro 2,50 bis 20" 

62. In der Tarifstelle 29.1.8 werden nach dem Wort 
,,Zusammenfassung" die ·wörter „oder Aufteilung" 
eingefügt. 

63. Die Tarifstelle 29.1.10 entfällt. 

64. In der Tarifstelle 29.1.18 werden die WörteT ,, ... sowie 
Bescheinigung im Rahmen des Härteausgleichs" ge­
strichen. 

65. Die Tarifstellen 29.2 bis 29.2.4 entfallen. 

Artikel II 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Ve:rkündung 
in I<..raft. 

Düsseldorf, den 11. Juni 2002 

(L.S.) 

Die Landesregieru„"'1.g 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Wolfgang Clernent 

De:::- Innenminister 

Dr. Fritz Behrens 

Der Finanzminister 

Peer Steinbrück 
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